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Frohe Weihnachten!
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Die Botschaft von Weihnachten:
Es gibt keine größere Kraft als die Liebe.

Sie überwindet den Hass
wie das Licht die Finsternis.

- Martin Luther King -

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachtsfesttage und für das neue Jahr 2025

Glück, Gesundheit und Erfolg.

Bürgermeister Tobias Borho
Gemeinderat

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadt Kraichtal
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Zahnarzt 
Städt. Klinikum, Zahnärztlicher Notfalldienst, Moltkestr. 120, 76133 
Karlsruhe. Eine telefonische Anmeldung für die u. g. Sprechzeiten ist 
nicht erforderlich. 
• Werktags - in der Nacht von 20 bis 8 Uhr 
• Am Wochenende: Tag und Nacht von Freitag 20 Uhr bis Montag 8 Uhr 
• An gesetzlichen Feiertagen auch tagsüber von 8 bis 20 Uhr 

Soziale Dienste

1. Wasser und Abwasser
Störungsdienst Wasser/Abwasser
7 Tage / 24 Stunden Tel. 07250 77-177 
2. Strom, Erdgas, Kabel, Telefon 
Störungsmeldestellen 
- Strom: Netze BW GmbH Tel. 0800 3629477 
- Erdgas: Netze-Gesellschaft Südwest mbH  Tel. 0180 2056229 
Vodafone
- Kabelfernsehen/-telefon/-internet Tel. 0800 172 1212 
Telekom (Telefon) Tel. 0800 3301000
3. Straßenbeleuchtung 
Telefon - Mo - Fr von 7 - 16 Uhr  Tel. 0621 2902227
E-Mail: strassenbeleuchtung@mvv-netze.de

Polizei Tel. 110 
Polizeiposten Kraichtal Tel. 07250 238
Feuerwehr und Rettungsdienst Tel. 112

Die zweite Seite

Notrufe

Wochenenddienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Beratung und Schutz für Frauen 
und deren Kinder bei häuslicher Gewalt
Beratungsstelle Libelle, Bruchsal  Tel. 07251 7130323
Hilfe Telefon - Gewalt gegen Frauen Tel. 0800 116016

Fürst-von-Stirum-Klinik, Gutleutstr. 1-14, Bruchsal, Tel. 116117. 
Sa., So., Feiertag 10 - 22 Uhr; Mo., Di., Do., Fr. 19 - 22 Uhr; Mi. 13 - 22 Uhr
docdirekt - Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte, Mo. - Fr. 9 - 19 Uhr, 
Tel. 0711 96589700 oder docdirekt.de

Notfalldienst (Kinder-  Augen-  und HNO-Arzt):  Tel. 116117

Öffnungszeiten - am besten nach telefonischer Voranmeldung -
Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag   8:30 Uhr - 12 Uhr 
Montag      14 Uhr - 18 Uhr
Donnerstag      14 Uhr - 16 Uhr

Montag   8 Uhr - 12 Uhr
 13 Uhr - 18 Uhr 
Mittwoch   8 Uhr - 12 Uhr 
Donnerstag   8 Uhr - 12 Uhr
 13 Uhr - 18 Uhr 
Freitag   8 Uhr - 12 Uhr

Rathaus Kraichtal
Rathausstr. 30, 76703 Kraichtal
Tel. 07250 77-0, Fax. 07250 77-6675
Behördennummer 115
info@kraichtal.de
www.kraichtal.de

Bürgermeister Tobias Borho
Tel. 07250 77-41, Fax 07250 77-6675
bgm@kraichtal.de 
www.kraichtal.de

Bürgerbüro Kraichtal - nutzen Sie die Online-Terminvergabe -

Termine sind nach vorheriger Vereinbarung mit Anabell Krauß,  
Assistentin, Tel. 07250 77-41, möglich. 

Forstrevier
Konrad Klatt  Tel. 07251 3097194

Pflegestützpunkt Landkreis Karlsruhe
Standort Bretten Tel. 0721 93671230
AGAPLESION Diakoniestation Kraichtal - Seniorenhaus -  
Unterdorfstr. 9, 76703 Kraichtal
Verwaltung/stationär/ambulant Tel. 07250 906-0
24h Rufbereitschaft ambulanter Dienst  Tel. 0160 97260145
AWO Demenzberatung Kraichtal
Sozialstation Unteröwisheim
Betreutes Wohnen, Herrenstr. 12 Tel. 07251 3679434
Terminvereinbarung: Tel. 07251 713022
Happy Care - Ambulanter Pflegedienst
Untere Schlossstraße 11, 76703 Kraichtal-Menzingen 
24h Bereitschaftsnummer Tel. 0174 9108980
INOWIA GmbH 
Bachstr. 38, 76703 Kraichtal-Oberöwisheim 
Beratung und Pflegedienst Tel. 07251 9823983
Senioren- und Pflegeheim „Haus am Wiesengrund“
Neuenwegstr. 38, 76703 Kraichtal-Oberöwisheim
Kurzzeit- und Vollstationäre Pflege Tel. 07251 9655-0
Ambulante Hospizgruppe Bruchsal und Umgebung 
 Tel. 07251 3204010
Hospiz Arista Tel. 07243 9454277

Impressum 
Herausgeber und Satz: Stadtverwaltung Kraichtal, Rathausstr. 30, 
  76703 Kraichtal, Telefon: 07250 77-43, -13, -14
  Telefax: 07250 77-75
E-Mail:   mitteilungsblatt@kraichtal.de
Internet:  www.kraichtal.de
Verantwortlich im Sinne des Presserechts
- amtlicher und nichtamtlicher redaktioneller Teil:: 
Bürgermeister Tobias Borho o. V. i. A.
- Anzeigenteil: ThemaDruck GmbH
Das amtliche Mitteilungsblatt erscheint i. d. R. wöchentlich, donnerstags. 
Redaktionsschluss: Für Textbeiträge montags, 10 Uhr, bei der  
Stadtverwaltung Kraichtal, für Anzeigen montags, 16:30 Uhr, bei der 
Druckerei Thema-Druck GmbH.

Druck, Anzeigen und Vertrieb
THEMA-Druck GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 42,  
76703 Kraichtal-Oö., Tel. 07251 9652-11, Fax 9652-90 
Online-Anzeigeneditor: www. themadruck.de, E-Mail: info@themadruck.de 
Technische Fragen: Frank Zimmermann 
Fragen zu Anzeigen und Abo-Vertrieb: Anja Spiegelhalter 
Abonnentenpreis jährlich: 41,90 €; E-Paper jährlich 27,95 €.  
Kündigung: Vierteljährlich zum Quartalsende. Auflage: 3 000 Exemplare.

Anmeldung von Beerdigungen
Friedhofsverwaltung Tel. 07250 77-32

Technischer Notdienst

21./22.12: Dr. Gerweck, Salzhofen 3, 75015 Bretten, 07252-936415
Der Notdienst beginnt freitags ab 18 Uhr und endet montags um 7 Uhr.

Tierärztlicher Notdienst am Wochenende

Apothekenbereitschaft
Donnerstag, 19.12.2024:
Faust-Apotheke Knittlingen, Tel.: 07043 - 3 27 15, Stuttgarter Str. 18
Schloss-Apotheke Flehingen, Tel.: 07258 - 74 90, Samuel-Friedrich-Sauter-Str. 2
Freitag, 20.12.2024:
Apotheke am Bahnhof Graben-Neudorf, Tel.: 07255 - 7 60 40, Bahnhofsring 2
Damian-Apotheke Bruchsal, Tel.: 07251 - 22 28, Schönbornstr. 15
Samstag, 21.12.2024:
Bahnhof-Apotheke Weingarten, Tel.: 07244 - 70 41 40, Bahnhofstr. 125
Stadt-Apotheke Schwaigern, Tel.: 07138 - 9 71 80, Schnellerstr. 2
Sonntag, 22.12.2024:
Marien-Apotheke Forst, Tel.: 07251 - 30 02 78, Kirchstr. 13
Rosen Apotheke Oberderdingen, Tel.: 07045 - 5 24, Schillerstr. 7
Montag, 23.12.2024:
Brunnen-Apotheke Unteröwisheim, Tel.: 07251 - 96 16 96, Friedrichstr. 98
Schwandorf-Apotheke Diedelsheim, Tel.: 07252 - 8 52 40, Schwandorfstr. 83
Dienstag, 24.12.2024:
Brunnen-Apotheke Leingarten, Tel.: 07131 - 9 06 70, Heilbronner Str. 60
Markgrafen-Apotheke Kraichtal, Tel.: 07250 - 88 11, Untere Hofstadt 1
Mittwoch, 25.12.2024:
Burg-Apotheke Sulzfeld, Tel.: 07269 - 2 92, Gartenstr. 12
Via Apotheke Spöck, Tel.: 07249 - 34 97, Friedrichstr. 27
Die Bereitschaft wechselt täglich um 08:30 Uhr.
Diese tagesaktuellen Daten unterliegen einem ständigen Änderungs-
service. Die aktuellen Apothekennotdienste finden Sie auch im  
Internet unter https://www.lak-bw.de/notdienstportal
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In den Dingen dieser Welt  
darf man sich nicht allein an die Gegenwart halten.

Was ist, bedeutet oft sehr wenig, aber was sein wird, oft sehr viel.

(Lebensweisheit)

Sonntag, 12. Januar, Mehrzweckhalle Oberacker

www.kraichtal.de

Einladung zum Neujahrsempfang 2025

Sonntag, 12. Januar 2025, 11:30 - 14:30 Uhr,
Mehrzweckhalle Kraichtal-Oberacker

Bei Musik, einem kleinen Imbiss und  
Zeit für persönliche Gespräche möchten wir  

zu Beginn des neuen Jahres Rückschau halten 
und einen Ausblick auf 2025 wagen.

Hierzu lade ich Sie ganz herzlich ein.

Tobias Borho 
Bürgermeister
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Weihnachts- und Neujahrsgrußwort 2024/25  
vom Landrat des Landkreises Karlsruhe 

Dr. Christoph Schnaudigel 
 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Karlsruhe, 

schon wieder neigt sich das Jahr zu Ende. Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür und geben wie 
jedes Jahr Anlass, auf Vergangenes zurückzublicken und einen Ausblick auf das Kommende zu werfen.  

Dabei dürfen wir hier im Landkreis Karlsruhe trotz aller Krisen und Unsicherheiten zunächst einmal dankbar sein. Denn 
wir leben, anders als viele Menschen in dieser Welt, in Frieden und Freiheit. Wir haben das Privileg in einer starken 
Demokratie in einem geeinten Europa zu leben. Das ist, wenn wir die Nachrichten aus aller Welt hören, leider keine 
Selbstverständlichkeit. Umso mehr lohnt es sich, sich dessen bewusst zu sein und sich weiterhin für unsere freiheitlich-
demokratische Grundordnung einzusetzen. 

Dennoch gibt es natürlich auch bei uns hier im Landkreis Herausforderungen, denen wir gegenübertreten müssen. 
Dazu gehört die schwierige Haushaltslage aller Kommunen, die sich auch beim Landkreis Karlsruhe bemerkbar 
macht. Die Aufgabenfülle, die uns als Landkreisverwaltung auferlegt wird, steigt unaufhörlich an, ohne dafür den 
so notwendigen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Das kann auf Dauer nicht gutgehen und diese strukturelle 
Schieflage kann auch nicht durch noch so angestrengte Sparbemühungen geradegerückt werden. Deshalb 
werden wir Städte, Gemeinden und Landkreise weiterhin gegenüber Bund und Land fordern müssen, dass wir für 
die uns auferlegten Aufgaben auch angemessen finanziell ausgestattet werden. Gleichwohl ist es aber an der Zeit, 
Ansprüche und Leistungen, die wir über Jahre hinweg kultiviert haben, kritisch zu hinterfragen. Denn alles werden 
wir uns dauerhaft nicht leisten können.  

Weitere Herausforderungen stehen an: Unser Gesundheitssystem steht vor gravierenden Veränderungen. 
Augenfälligstes Beispiel hierfür ist die Schließung zahlreicher Notfallpraxen, auch bei uns im Landkreis Karlsruhe mit 
den Standorten in Waghäusel und Ettlingen, sowie die Krankenhausreform, die unsere Kliniken benachteiligen wird. 
Hinzu kommen Unsicherheiten, die mit dem Einfluss aus der Weltpolitik entstehen, und ganz konkret jede Einzelne 
und jeden Einzelnen im Alltag betreffen. Ich denke hier zum Beispiel an die Frage nach einer gelungenen 
Energiewende, die Rücksicht auf die damit verbundenen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger nimmt. 

Trotz oder gerade wegen dieser Herausforderungen ist der Landkreis nicht untätig. Wo immer es möglich ist, wollen 
wir uns auch in Zukunft einbringen und aktiv mitgestalten. Das tun wir beispielsweise durch Investitionen in unsere 
Infrastruktur, in Bildung, Schulen und soziale Integration, aber auch durch Programme und Beratungen, wie sie die 
Umwelt- und Energieagentur oder unser Abfallwirtschaftsbetrieb umsetzen. Mit unseren Partnerschaften nach 
Brasilien und ganz besonders nach Israel machen wir uns außerdem stark für eine andauernde Verständigung 
zwischen Kulturen und erhalten gemeinsame Geschichte. Beides ist uns ein Herzensanliegen, um gemeinsam ein 
friedvolles Miteinander zumindest in unserem Handlungsbereich vorzuleben und zu bewahren.  

Auch wenn wir vor einem Jahr stehen, das mit Anstrengungen auf uns wartet, behalten wir als Landkreis unsere 
zentralen Aufgaben im Blick, damit diese Region lebenswert und stabil bleibt. Dabei ist es mir eine große Freude, zu 
sehen, dass auch die Menschen hier Solidarität leben. Eindrückliches Beispiel war der freiwillige und ganz spontane 
Einsatz unzähliger freiwilliger Helferinnen und Helfer nach den Starkregenereignissen im August. Die Menschen in 
den betroffenen Gebieten in Gondelsheim und Bruchsal haben eine riesige Hilfsbereitschaft dabei erlebt, die 
Folgen der Überschwemmungen durchzustehen und zu beseitigen. Ich wünsche mir, dass wir uns diesen 
Gemeinschaftssinn auch in schwierigen Zeiten erhalten. 

Die einfachste Möglichkeit, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen, ist es, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen. Und dazu haben die Bürgerinnen und Bürger schon in wenigen Wochen bei der Bundestagswahl wieder 
die Chance. Die Wahl zu haben und sie nicht zu nutzen, ein Kreuz, das nicht gesetzt ist, schwächt unsere 
Demokratie. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nun vor allem besinnliche Weihnachtstage und ein gesegnetes Jahr 
2025.  

Dr. Christoph Schnaudigel 
Landrat des Landkreises Karlsruhe 
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Stadt Kraichtal 
 

Der Bürgermeister 

 
 

Stadt Kraichtal   |   Rathausstraße 30   |   76703 Kraichtal   |   Telefon: 07250 77-41   |  Fax: 07250 77-75  
bgm@kraichtal.de   |   www.kraichtal.de 

 
 

Grußwort der Woche 
 
 
 
 
Liebe Kraichtalerinnen und Kraichtaler, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der besinnlichen Zeit des Jahres möchten wir Ihnen von Herzen eine fröhliche und  
gesegnete Weihnachtszeit wünschen. Möge der Zauber der Weihnacht Ihr Zuhause  
erfüllen und Ihnen Momente des Friedens und der Freude schenken. 
 
„Die schönsten Geschenke kann man nicht in Papier wickeln, sondern in Liebe und  
Zuneigung.“ Dieses Zitat erinnert uns daran, dass es die kleinen Dinge im  
Leben sind, die wahrhaftig zählen. In dieser besonderen Zeit sollten wir innehalten und 
die Geschenke der Gemeinschaft, der Familie und der Freundschaft  
wertschätzen. 
 
Während wir uns auf das kommende Jahr vorbereiten, wünschen ich Ihnen einen friedli-
chen und guten Rutsch ins Jahr 2025. Möge das neue Jahr Ihnen Gesundheit, Glück und 
viele schöne Augenblicke bringen. Lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen 
des Lebens meistern und die Chancen nutzen, die auf uns warten. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung, die Kraichtal zu einem  
lebenswerten Ort machen. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten, um unsere Stadt 
zu einem Ort des Miteinanders und der Freude zu gestalten. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachten und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Tobias Borho 
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Kraichtal
(M)eine Heimat

Pokal Final Four 2025

Sa, den 11. Januar 2025
Sporthalle Unteröwisheim

Geplanter Ablauf:    8.00 Uhr Hallenöffnung
9.00 Uhr Halbfinale Jungen U15/U19

10.30 Uhr Finale Jungen U15/U19
Halbfinale Jungen U13

12.00 Uhr Finale Jungen U13
14.00 Uhr Halbfinale Herren B/C/C2
16.30 Uhr Finale Herren B/C/C2 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

w w w . k r a i c h t a l . d e

Kraichtal auf Social Media,
auch schon dabei?

Turmweihnacht 2.0
Rund um die
Evangelische
Mauritiuskirche
Oberöwisheim

Sonntag, 22.12. 2024

14:00 Uhr 
Eröffnung der Turmweihnacht

14:15
„Holy Moly“ Auftritt der
Band der Konfirmierten

15:00 Uhr
Die Kita-Kinder tragen
Weihnachtslieder vor

16:00 Uhr
Auftritt des Musikvereins 
Oberöwisheim 

17:30 Uhr
Auftritt des Posaunenchores

18:30 Uhr 
Ökumenische Feier mit 
Aussendung des Friedenslichts 
von Bethlehem

19:15 Uhr 
„Sing’in Zeutern“ singt 
Weihnachtslieder zum Aus-
klang der Turmweihnacht

Ausstellung 
Oberöwisheimer 
Künstler · Verkauf  
Workshops
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Kraichtal
(M)eine Heimat

Samstag, 21.12.2024 Glühweinständle  
 Veranstalter: MGV und Melodivas Bahnbrücken 
 Veranstaltungsort: Dorfplatz Bahnbrücken 
 
Sonntag, 22.12.2024 Kirchenkonzert  
17 Uhr Veranstalter: Ev. Kirchenchor Münzesheim 
 Veranstaltungsort: Ev. Martinskirche Münzesheim 
 
Sonntag, 22.12.2024 Turmweihnacht  
14 Uhr Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Oberöwisheim 

Veranstaltungsort: Rund um die Ev. Mauritiuskirche 
Oberöwisheim 

 
Montag, 23.12.2024 Glühweinparty 
Ab 17 Uhr Veranstalter: Tennisclub Rot-Weiß Kraichtal 

Veranstaltungsort: Vereinsgelände TC Rot-Weiß 
 
Dienstag, 24.12.2024 Weihnachtslieder unterm Tannenbaum 
 Veranstalter: Musikverein Neuenbürg 

Veranstaltungsort: Dorfplatz Neuenbürg 
 
Freitag, 03.01.2025 Blutspende 
14:30 - 19:30 Uhr Veranstalter: DRK Ortsverein Oberöwisheim 

Veranstaltungsort: Burggartenschule Oberöwisheim 
 
Sonntag, 05.01.2025 Glühweinfest 
17 Uhr Veranstalter: Vogel- und Freizeitverein Kraichtal e. V. 

Veranstaltungsort: Vogelscheune Gochsheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen vorbehalten 
 
Weitere Veranstaltungen finden Sie auch auf der Homepage unter:  
www.kraichtal.de/leben-freizeit/veranstaltungen und in der Bürger-App der Stadt Kraichtal. 
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Ferienplan der Kraichtaler Kindergärten im Sommer 2025 
 

Auf dem nachstehenden Ferienplan sind die Sommerferien der Kraichtaler Kindergärten 
dargestellt. Die weißen Felder zeigen die Kalenderwochen, in denen der 
Kindergartenbetrieb läuft. Die dunkel gekennzeichneten Felder zeigen die Ferienwochen 
auf. 
 
 

Kindergarten 04.08. – 
10.08.25 
32. KW 

11.08. - 
17.08.25 
33.  KW 

18.08. -  
24.08.25 
34. KW 

25.08. –
31.08.25 
35. KW 

01.09. - 
07.09.25 
36. KW 

08.09. - 
14.09.25 
37. KW 

Evangelischer Kindergarten 
Bahnbrücken Ferien  Ferien Ferien    

Evangelischer Kindergarten 
Gochsheim  

 
Ferien 

 
Ferien Ferien   

Katholischer Kindergarten 
„St. Josef“ Landshausen  Ferien Ferien Ferien   

Evangelischer Kindergarten 
Menzingen   Ferien Ferien Ferien  

Evangelische Andreas- 
Krippe Münzesheim   Ferien Ferien Ferien  

Evangelischer Martins- 
Kindergarten Münzesheim   Ferien Ferien Ferien  

 
Städtischer Kindergarten 
„Sonnenwinkel“ Neuenbürg 

Ferien Ferien Ferien    

Evangelischer Kindergarten 
Oberacker 
 

  Ferien Ferien Ferien  

Evang. Kindergarten 
„Unterm Regenbogen“ 
Oberöwisheim 

 Ferien Ferien Ferien   

Evang. Kindergarten „Unter 
den Kastanien“ 
Unteröwisheim 

Ferien Ferien Ferien    

Städtischer Kindergarten 
„Arche Noah“ 
Unteröwisheim 

Ferien Ferien Ferien    

 

Sollten sie während der Sommerferien einen besonderen Bedarf an einer zeitweisen 
Betreuung haben, bitte wir Sie um Kontaktaufnahme. Ansprechpartnerin ist im Sachgebiet 
Bildung und Soziales Frau V. Thomas, die Sie telefonisch unter 07250 77-48 oder per E-Mail 
unter v.thomas@kraichtal.de erreichen. 
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Weihnachtsbaum-Sammlungen 2025 
 

Nutzen Sie wieder die Weihnachtsbaum-Sammlungen der Kindergärten, Vereine und 
der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 2025: 

Bahnbrücken: 11. Januar    Jugendfeuerwehr 

Gochsheim:  11. Januar   Gesangsverein 

Landshausen:  10. Januar    Kindergarten Landshausen 

Menzingen:  11. Januar   Kindergarten Menzingen 

Münzesheim:  11. Januar   Freiwillige Feuerwehr 

Neuenbürg:  11. Januar    Freiwillige Feuerwehr 

Oberacker:   11. Januar   Freiwillige Feuerwehr 

Oberöwisheim: 12. Januar   Evang. Posaunenchor 

Unteröwisheim: 11. Januar    Jugendfeuerwehr 

 

Wichtig ist in allen Fällen, dass kein Lametta oder sonstiger Schmuck an den Bäumen 
hängenbleibt. 

Christbäume sollen aus haftungsrechtlichen Gründen frühestens am Abend vor dem 
Abholtag zur Abholung bereitgestellt werden. Der Fußgänger- und Straßenverkehr darf 
dabei nicht behindert werden. 
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Häu�g muss festgestellt werden, dass Hecken und 
Sträucher in den ö�entlichen Verkehrsraum hinein-
ragen und Fußgänger behindern, Verkehrsschilder 
verdecken bzw. sicherheitsrelevante Sichten 
verhindert werden. Jeder Grundstücksbesitzer 
oder verantwortliche Nutzer hat seine Hecken und 
Sträucher so zurückzuschneiden, dass der Gehweg 
– in seiner ganzen Breite – von Fußgängern unge-
hindert benutzt werden kann.
Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten sind 
verp�ichtet, ein so genanntes Lichtraumpro�l über 
Fahrbahnen (4,50 m) und Gehwegen (2,50 m) frei-
zuhalten.
P�egeschnitte dürfen das ganze Jahr über durch-
geführt werden, große Rückschnitte nur in der 
Zeit von Oktober bis Februar (außerhalb der 
Vegetationszeit).
Wir erinnern auch an die Verp�ichtung der 
Straßenanlieger zur Reinigung der Gehwege, auch 
bei unbebauten Grundstücken. Die Reinigung 
erstreckt sich gemäß § 41 Straßengesetz für 
Baden-Württemberg in Verbindung mit der 
gemeindlichen Satzung auf das Beseitigen von 
Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Um Beachtung 
wird gebeten.

Rückschnitt von Hecken und Sträuchern/Reinigung von Gehwegen

Ergebnis der Haus- und Staßensammlung für den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge 2024: 
  
Bei der diesjährigen Sammlung für den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge konnte die 
hervorragende Summe von 3.291,78 € erzielt werden. Im Namen des Volksbundes und der 
Reservistenkameradschaft-Kraichtal bedanke ich mich bei allen Spendern sowie den fleißigen Sammlern 
die zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Ein besonderer Dank an die Gewerbetreibenden, welche es 
erlaubt haben die Sammeldosen in ihren Geschäftsräumen aufzustellen.  
 
Olaf Hoffmann, Vorsitzender 
 

 - Änderungen vorbehalten –
Bitte beachten Sie auch die Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt

Bahnbrücken Gochsheim Landshausen Menzingen Münzesheim Neuenbürg Oberacker Oberöwisheim Unteröwisheim
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24.05.2025 22.03.2025 05.04.2025

06.09.2025 26.04.2025 12.07.2025

06.12.2025 27.09.2025 27.09.2025

13.12.2025

Im Stadtteil Neuenbürg wird das Altpapier ab 10 Uhr vor Ihrer Haustüre abgeholt.

Im Stadtteil Gochsheim wird das Altpapier ab 8:30 Uhr vor Ihrer Haustüre abgeholt.

Im Stadtteil Münzesheim kann das Altpapier von 9 bis 14 Uhr am Parkplatz bei der Markgrafen-Gemeinschaftsschule abgegeben werden.                                                             
Die Sammlungen vom CVJM am 22.03.2025 und 27.09.2025 werden am CVJM Jugendhaus, Im Traubenacker 26, 76703 Kraichtal durchgeführt.

Termine Altpapiersammlung 2025
                                                                                         Stand: 12.12.2024

Um eine weitere Sortierung zu vermeiden, sollten Sie das Altpapier nach Zeitschriften und Kartons trennen
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Sammlungen

Keine
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Keine
Sammlungen

Stadtverwaltung Kraichtal
Rathausstraße 30
76703 Kraichtal

Tel.: 07250 77-53
www.kraichtal.de

e-mail: L.moser@kraichtal.de
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So erreichen Sie uns: kundenservice@awb.landratsamt-karlsruhe.de · Internet: www.awb-landkreis-karlsruhe.de

Kostenfreie Servicenummern:
Auftragsannahme Container 0800 2 9820 10 Sperrmüll-Telefon     0800 2 9820 30
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So erreichen Sie uns: kundenservice@awb.landratsamt-karlsruhe.de · Internet: www.awb-landkreis-karlsruhe.de

Kostenfreie Servicenummern:
Auftragsannahme Container 0800 2 9820 10 Sperrmüll-Telefon     0800 2 9820 30
Privatkunden-Telefon 0800 2 9820 20 für Reklamationen    0800 2 160 150

Rathaus Münzesheim
07250 77 -52 /-53

    

    

   + 
    

    

    

 +  

    

    

  

    

    

    

 +  

    

    

   + 
    

    

    

 +   

    

    

  

    

    

    

 +  

    

    

   + 
    

    

    

 +  

    

    

  

    

    

    

 +  

    

    

   + 
    

    

    

 +  

    

    

  

    

    

    

    

    

    

    

 +  

   + 

    

    

    

    

    

    

 +  

  

    

    

    

    

 +  

   + 
    

    

    

    

 +  

  

    

    

    

 +  

    

   + 
    

    

    

 +  

    



Mitteilungsblatt der stadt Kraichtal • nr. 51/19.12.2024

Seite  13

MITTEILUNGSBLATT DER STADT KRAICHTAL • NR. 51/21.12.2023

Seite  13

Widerspruch zu Datenübermittlungen aus dem Melderegister 

Absender:
Name, Vorname: ___________________________   Geburtsdatum:  __________________ 

Anschrift:             76703 Kraichtal, ______________________________________________ 

Stadt Kraichtal  
Bürgerbüro  
Rathausstraße 30 
76703 Kraichtal

Gemäß § 36 Abs. 2, § 42 Abs. 3 und § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
widerspreche ich der  

          Veröffentlichung bei Alters- und Ehejubiläen und der Weitergabe an Mandatsträger,  
          Presse – Kraichtalbote und in den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) – oder  
          Rundfunk gemäß § 50 Abs. 2 BMG. 

          Urkundenanforderungen beim Staatsministerium bei Alters- und Ehejubiläen  
          (Urkundenanforderungssperre) gemäß § 12 Meldeverordnung. 

          Veröffentlichung meiner Daten in Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform)    
          gemäß § 50 Abs. 3 BMG. 

          Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere Trägern von   
          Wahlvorschlägen gemäß § 50 Abs. 1 BMG. 

          Datenübermittlung an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, soweit die Daten  
          nicht für Zwecke der Steuererhebung benötigt werden (gemäß § 42 BMG, § 6 des  
          baden-württembergischen Ausführungsgesetz und § 18 Meldeverordnung).  
          Diese Sperre gilt nur für Familienmitglieder, die nicht derselben oder keiner  
          öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören.  

          Hinweis: Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentlich-rechtlichen  
          Religionsgesellschaften übermittelt werden, können Sie der Veröffentlichung Ihrer  
          Daten durch die Kirche beim zuständigen Pfarramt widersprechen.  

          Übermittlung meiner Daten nach § 58 c Soldatengesetz an das Bundesamt für das  
          Personalmanagement der Bundeswehr zum Zweck der Übersendung von  
          Informationsmaterial.  

________________    ____________________________ 
Datum        Unterschrift  
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1.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 
2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte 
Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das 
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft 
umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf 
diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden 
und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu 
löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.
2.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zwecke 

der Information der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger bei 
Wahlen und Abstimmungen

Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen können, dürfen die 
Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) 
bezeichneten Daten (Familienname, Vornamen unter Kennzeichnung des 
gebräuchlichen Vornamens, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache) sowie die Angaben über 
die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
zu dem Zweck nutzen, um ihnen Informationen von Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden, 
vgl. § 2 Absatz 3 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz (BW AGBMG).
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung ihrer Daten zu 
widersprechen. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.
3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundes-

amt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die 
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen 
Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der 
Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund 
§ 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die 
gegenwärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch ist 
bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen.
4.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine  

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundes-
meldegesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung 
aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.

Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum 
Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch ist 
bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird 
der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt.
5.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von 

Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rund-
funk und gegen die Datenübermittlung an das Staatsministe-
rium

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die 
Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft 
erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind 
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und 
Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und 
Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das 
Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person 
gemeldet ist, einzulegen.
Das Innenministerium Baden-Württemberg hat in einem Erlass vom 
27.05.2016 den Meldebehörden empfohlen, aus kriminalpräventiver Sicht 
auf die Nennung der Anschrift bei der Veröffentlichung von Jubiläen 
zu verzichten. Dieser Empfehlung wird von uns entsprochen und keine 
Anschriften mehr veröffentlicht.
6.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuch-

verlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adress-
büchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person 
gemeldet ist, einzulegen.
Widerspruchsrecht
Wer von den vorstehenden Widersprüchen Gebrauch machen will, 
wird gebeten, dies schriftlich oder mündlich zur Niederschrift (nicht 
telefonisch) der Stadt Kraichtal, Bürgerbüro, Rathausstr. 30, 76703 
Kraichtal, mitzuteilen. Entsprechende Vordrucke werden auch beim 
Bürgerbüro bereitgehalten. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
Ein erneuter Antrag ist nicht erforderlich, wenn bereits von den 
Widerspruchsrechten Gebrauch gemacht wurde.

Widerspruchsrecht zu Veröffentlichungen, 
Datenübermittlungen und Auskünften aus dem 
Melderegister
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Das Jubiläumsjahr 2024 
Die Freiwillige Feuerwehr Kraichtal feierte im Jahr 2024 ihr 50–jähriges Bestehen. Mit der Reihe „50 
Jahre – 50 Geschichten“, konnten Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Geschichte unserer Feuerwehr 
nochmal miterleben bzw. Revue passieren lassen. Wir hoffen Sie hatten Freude daran.  
Genauso, wie wir viel Spaß an unseren Veranstaltungen des ablaufenden Jahres hatten. Extra zum 
Jubiläum wurde ein eigener „Jubiläumsausschuss“ gegründet. Bereits zu Beginn des Jahres 2023 traf 
sich dieser Ausschuss zum ersten Mal. Hier wurden Ideen gesammelt, wie die Feuerwehr zusammen 
mit der Bevölkerung dieses wichtige Jubiläum begehen könnte. Schnell war allen klar, dass man 
mehrere dezentrale Veranstaltungen anbieten möchte und jeder Ausrückebereich (Ost / Mitte / West) 
hier eine Rolle spielen soll. Auch die Idee für eine Reihe im Mitteilungsblatt und eine Ausstellung im 
Graf-Eberstein-Schloss war schnell geboren.  
So begann das Jubiläumsjahr mit der Vernissage der Ausstellung „50 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Kraichtal – Das Ehrenamt in Wandel der Zeit“. Die Ausstellung wurde von der Museumspädagogin Eva 
Wick, Carmen Krüger von der Stadt Kraichtal und dem Mitglied des Jubiläumsauschusses Torsten 
Krüger konzipiert und umgesetzt. Hier gilt der Dank allen, die Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt 
haben. Ein ganz besonderer Dank geht an den Gerätewart Tobias Abel, der in den Tiefen seines 
umfangreichen Lagers einige besondere Stücke „hausgekramt“ hat. Über 2500 Besucher haben in der 
Saison 2024 das Schloss und somit auch diese Ausstellung besucht. An einigen besonderen Tagen 
wurden Führungen durch die Ausstellung, bei freiem Eintritt angeboten, bspw. am Internationen 
Museumstag im Mai und am Tag des offenen Denkmals im September. 
Am genauen Datum und Ort der Gründungsversammlung, am 24. Mai in Oberacker, wurde genau 50 
Jahre danach, ein Ehrenabend veranstaltet. In einer schönen Feier wurde von Kommandant Mathias 
Bauer die Geschichte der Feuerwehr Kraichtal beleuchtet. Grußworte kamen von Bürgermeister 
Borho, vom Kreisfeuerwehrverband durch Thorsten Albrecht und von Kreisbrandmeister Jürgen Bordt. 
Albrecht sprach von den eigentlichen Helden bei der Feuerwehr, nämlich von den Angehörigen der 
Feuerwehrleute, die stets Verständnis aufbringen „wenn mal wieder der Melder geht und man z. B. 
alleine auf eine Familienfeier gehen muss“. Bordt gratulierte den Kraichtaler Kameraden zu ihrem 
Jubiläum und dazu, dass die Feuerwehr Kraichtal, gemessen an den Mitgliedern, im Vergleich zu den 
Einwohnern der Stadt, die größte Feuerwehr im Landkreis ist. Höhepunkt des Abends war ein Film über 
Interviews mit Zeitzeugen der Gründung, geführt und aufgenommen -im historischen Rittersaal des 
Graf-Eberstein-Schlosses, gestaltet von Stephan Gilliar, Hügelhelden. Vorbereitet und organisiert 
wurde dieser Ehrenabend vom Ausrückebereich Mitte unter der Leitung von Thomas Vogel aus 
Oberacker. 
Zwei Wochen später, am 16. Juni trafen sich die Feuerwehrinteressierten in Menzingen zum „Tag der 
Feuerwehr“. Hier zeigte die Feuerwehr Kraichtal auf einer Feuerwehrmeile im Ortskern, ihr ganzes 
Einsatzspektrum. Vom einfachen Mittleren Löschfahrzeug über Schlauchboot und Hilfeleistungssatz 
bis zum hochtechnisierten Gerätewagen–Gefahrgut waren alle Bereiche der Kraichtaler Feuerwehr 
ausgestellt. Zusätzlich waren noch Fahrzeuge der Polizei und des ASB zu besichtigen. Mit 
Unterstützung der Firma Rosenbauer konnte man einmal mit der Drehleiter in luftige Höhen „fahren“. 
Für die Kleinen war mit einer Spielstraße für zusätzliche Unterhaltung gesorgt. Höhepunkt der 
Feuerwehrmeile waren mit Sicherheit die drei Schauübungen. Bei einer historischen Übung der 
Abteilung Münzesheim mit einem alten Feuerwehr-VW-Bus der Firma Billerbeck und dem Vergleich 
mit einer Übung nach heutigen Einsatzkriterien der Abteilung Neuenbürg, konnten die Besucher die 
Entwicklung im Feuerwehrwesen hautnah miterleben. Die Jugendfeuerwehr Kraichtal zeigte ihr 
Können anhand einer Übung für die Jugendleistungsspange. Für das leibliche Wohl sorgte der 
Ausrückebereich Ost. Die Leitung des Teams zur Organisation hatte das Mitglied des 
Jubiläumsausschusses Jan Schuhmann inne. Ein Dank gilt der Firma Billerbeck, die das historische 
Einsatzfahrzeug flott gemacht und zur Verfügung gestellt hatte. 
Die Jugendfeuerwehr Kraichtal präsentierte sich, unter der Leitung von Jugendwart Markus Jancura, 
am Nachmittag des 7. Juli mit einem „Tag der Jugendfeuerwehr“. Hier wurde im Schloss-Café der Stadt 
Kraichtal, welches sich im Gewölbekeller des Gochsheimer Feuerwehrhauses befindet, die Bewirtung 
übernommen. An einer Spielstraße konnten sich die kleinen Besucher am Strahlrohr ausprobieren. 
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Bildunterschrift:  
Der Autor der Reihe „50 
Jahre – 50 Geschichten“ 
Torsten Krüger in der 
Ausstellung im Graf-
Eberstein-Schloss 
 
Bild: Stadt Kraichtal 
 

Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr war der „Große Zapfenstreich“ im Hof des Schlosses 
Unteröwisheim, dem heutigen Lebenshaus des CVJM Landesverband Baden und ehemaligen Pfleghof 
des Klosters Maulbronn. Wochenlange Proben gingen dem Ritual, welches nur an besonderen 
Anlässen abgehalten werden darf, voraus. Mitglieder aller Abteilungen der Feuerwehr Kraichtal 
stellten den Ehrenzug unter der Leitung von Thomas Mikisek. Der Musikverein Unteröwisheim sorgte 
für die passende musikalische Begleitung bei dieser sehr feierlichen Veranstaltung. Für das leibliche 
Wohl sorgte der Ausrückebereich West unter der Leitung und Organisation von Achim Lautenschläger. 
Den feierlichen Abschluss des Jubiläumsjahres bildete ein Festgottesdienst in der Kreuzkirche in 
Unteröwisheim am 29. September. Pfarrerin Schwiderski fand, im von der Feuerwehr festlich 
geschmückten Gotteshaus, die passenden Worte. Zum Gedenken an die verstorbenen Kameraden, 
entzündete Kommandant Mathias Bauer eine Kerze. Höhepunkt waren die zwei Musikstücke, welche 
von Thomas Neu, begleitet von Eckehard Ockert, vorgetragen wurden. 
Allen die fleißig mitgezählt haben, ist aufgefallen, dass dies erst die 49. Geschichte der Feuerwehr ist. 
Wir wollten die Vollverteilung des Mitteilungsblattes der Stadt Kraichtal nutzen, um allen 
Mitwirkenden und Beteiligten der vielen Veranstaltungen, die neben dem normalen Übungs- und 
Einsatzdienst stattfanden, zu danken. Auch ein Dank an alle Besucherinnen und Besucher unserer 
Jubiläumsveranstaltungen. Im nächsten Mitteilungsblatt, welches am 9. Januar 2025 erscheint, 
befassen wir uns mit der Zukunft der Feuerwehr Kraichtal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nun bleibt mir nur noch, mich bei Allen, die mich mit Bildern, Informationen, Anekdoten usw. für diese 
Reihe versorgt haben, sowie bei Ihnen, liebe Leser, für Ihr Interesse zu bedanken. Ihr Autor von 50 
Jahre – 50 Geschichten, Torsten Krüger.  
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Malwettbewerb
Digitaler Adventskalender

Nick Eddi, 9 Jahre, aus Münzesheim

Joleen, 8 Jahre, aus Gochsheim

Leonie, 5 Jahre, aus Münzesheim

Vanja, 5 Jahre, aus Unteröwisheim

Emil aus Gochsheim

Arya, 5 Jahre, aus Unteröwisheim

Ognjen, 10 Jahre, aus Unteröwisheim
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Meik, 8 Jahre, aus Gochsheim
Mehmet, 8 Jahre, aus Gochsheim

Maren, 8 Jahre, aus Gochsheim

Rahel, 7 Jahre, aus Gochsheim

Nicolas, 8 Jahre, aus Gochsheim

Victoria, 7 Jahre, aus Gochsheim

Nicki Amin, 8 Jahre, aus Gochsheim

Emilia, 5 Jahre, aus Münzesheim
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Eintritt frei - um eine Spende wird gebeten  - Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Münzesheim

KONZERT
Das Wunder von Bethlehem

4. Advent

Weihnachts-Kantate von Klaus Heizmann

Sonntag, 22. Dezember 2024

in der Ev. MartinsKirche Münzesheim
um 17:00 Uhr

Ausführende:

SoloSopran - Maria Lopez
ein Instrumental-Ensemble aus

Streichern, Bläsern, Schlagzeug und Klavier
Sprecher - Claus Hegenbart

Ev. Kirchenchor Münzesheim

Leitung: Ilse Heizmann-Ernst
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Telefon  07250 77-0 
Telefax   07250 77-6675          
E-Mail info@kraichtal.de  
Homepage www.kraichtal.de 
   
 Behördennummer 
 
 
 
 

Bürgermeister 
 

Borho, Tobias 77-41  bgm@kraichtal.de 
  Bürgermeister. 
Krauß, Anabell 77-41 a.krauss@kraichtal.de 
Assistenz, zentrale Verwaltung  
 

Stabstelle 
Deparade, Nils 77-26 n.deparade@kraichtal.de 
Natur- und Umweltschutz 
 

Hauptamt 
 

Kimmich, Katharina 77-46  k.kimmich@kraichtal.de 
 Amtsleiterin . Allgemeine und zentrale Verwaltungsaufgaben, 
Geschäftsstelle des Gemeinderats, Wirtschaftsförderung 
Hertl, Sandra 77-99 s.hertl@kraichtal.de 
Assistenz, zentrale Verwaltung, Gremienarbeit, Wirtschaftsförderung 
 

Bürgerbüro Kraichtal 
 

An- und Abmeldungen, Pässe, Gewerbemeldungen, Fundsachen, 
Führerscheine, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Fahrkartenverkauf
    
Telefon   07250 77-71 
Telefax 07250 77-29  
E-Mail  service@kraichtal.de 
  www.kraichtal-service.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InfoPoint  07250 77-10 
Hentschel, Tanja; Kiziltas, Karina 
 

Ihr Team im Bürgerbüro 
Abel, Julia Bartuli, Julia Fartak, Wena  
Knauer, Pauline Rau, Petra    
 

Bürgerdienste & Sicherheit 
 

Philipp, Sabine 77-23 s.philipp@kraichtal.de 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Kaiser, Marvin 77-25 m.kaiser@kraichtal.de  
Ordnungsaufgaben, Straßenverkehrswesen, Wahlen  
Werner, Anke 77-273 a.werner@kraichtal.de 
Bevölkerungsschutz, Ordnungsaufgaben 
Tschanz, Michael 77-24 m.tschanz@kraichtal.de 
Hippenstiel, Sascha  s.hippenstiel@kraichtal.de  
Gemeindevollzugsdienst 
Heilemann, Clarissa 77-28 standesamt@kraichtal.de. 
Standesamt 
Dworschak, Silke 77-274 s.dworschak@kraichtal.de 
Leitung Bürgerbüro, Standesamt 
 

Marketing & Kommunikation 
Huggenberger, Jacqueline 77-43 j.huggenberger@kraichtal.de 
Stadtmarketing, Medienarbeit, Wirtschaftsförderung 
von der Krone, Ellen 77-88 e.vonderkrone@kraichtal.de 
Tourismus  
Krüger, Carmen 77-44 c.krueger@kraichtal.de 
Kultur, Museen  
Kindsvogel, Romina 77-13 r.kindsvogel@kraichtal.de 
Internet, Social Media, Redaktion Mitteilungsblatt 
 
 

Personal & Organisation 
Leitz, Siegfried 77-67 s.leitz@kraichtal.de 
Personal, Organisation   
Brecht, Sandra 77-68 s.brecht@kraichtal.de 
Personalsachbearbeitung 
Aksoy, Tuba 77-73 t.aksoy@kraichtal.de 
Zeiterfassung, Lohnabrechnung 
Schmidt, Kristina 77-96 k.schmidt@kraichtal.de 
Arbeitsschutz, Organisation 
Illert, Felix 77-69 f.illert@kraichtal.de 
Archiv, E-Akte 
Aslan, Azize 77-49 a.aslan@kraichtal.de 
Informations- und Kommunikationstechnik 
Bender, Jochen 77-50 j.bender@kraichtal.de  
Digitalisierung 
 

Bildung & Soziales 
Frackenpohl, Sinah  77-47 s.frackenpohl@kraichtal.de 
Bildung, Soziales 
Vollmer, Jennifer  77-277 j.vollmer@kraichtal.de 
Sachbearbeitung 
Hejl, Bianca 77-40 b.hejl@kraichtal.de 
Schülerbeförderung, Schülerbetreuung, Vereine 
Thomas, Viola 77-48 v.thomas@kraichtal.de 
Kindergärten, VHS, Fairtrade 
Förderer, Fabienne 77-271 f.foerderer@kraichtal.de 
Gemeindesozialarbeit, Integration, Geflüchtete  
Wezel, Helena 77-272 h.wezel@kraichtal.de 
Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt 
 

Baurecht & Planung 
Reinhard, Lisa 77-31 l.reinhard@kraichtal.de 
Bebauungspläne, Baulandumlegung, Baulanderschließung 

Baumgärtner, Tom 77-30        t.baumgaertner@kraichtal.de 
Baurechtliche Auskünfte, Bauanträge, Sanierung, ÖPNV 
Steinhilper, Nadja 77-342      n.steinhilper@kraichtal.de 
Stadtentwicklung 
Pierschalik, Sylvia 77-74 s.pierschalik@kraichtal.de 
Ohlig, Sarah 77-346 s.ohlig@kraichtal.de 
Bebauungspläne, Baulandumlegung, Baulanderschließung 
Neißl, Melanie 77-32 m.neissl@kraichtal.de 
Friedhofsmanagement, Baulastenbuch, Bauakten, 
Wohnberechtigungsscheine 
 
 
 
 

  

Öffnungszeiten Rathaus Kraichtal 
Montag   8:30 – 12:00 Uhr, 14:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch   8:30 – 12:00 Uhr 
Donnerstag   8:30 – 12:00 Uhr, 14:00 – 16:00 Uhr 
Freitag   8:30 – 12:00 Uhr 

Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros 

Mo     8:00 – 12:00 Uhr    
 13:00 – 18:00 Uhr 

Mi       8:00 – 12:00 Uhr 

Do       8:00 – 12:00 Uhr 
  13:00 – 18:00 Uhr 

Fr    8:00 – 12:00 Uhr 

Telefonverzeichnis 
der Stadtverwaltung Kraichtal  

Stand: Januar 2025 

Terminvereinbarung unter 
www.kraichtal-service.de 
möglich. 
 
Unsere Mitarbeiterinnen 
am InfoPoint helfen Ihnen 
gerne. 
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Rechnungsamt 
 

Zimmermann, Rainer 77-51      r.zimmermann@kraichtal.de                
Amtsleiter .    Allgemeine und grundsätzliche finanzielle 
Angelegenheiten, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
 

Finanzen 
 

Dieterle, Julienne 77-64 j.bauer@kraichtal.de 
Bilanzbuchhaltung und Controlling 
Scholz, Mikol 77-55 m.scholz@kraichtal.de 

Anweisungen, Bilanzbuchhaltung 
Vielsack, Ralf 77-58 r.vielsack@kraichtal.de 
Bilanzbuchhaltung und Controlling 
Schüttler, Ines 77-57 i.schuettler@kraichtal.de 
Grundstücksmanagement, Versicherungen, Grundbucheinsichtsstelle 
 

Steuern 
 

Stegmaier, Lisa 77-54 l.stegmaier@kraichtal.de 
Gebühren- und Steuersatzungen, Erschließungsbeiträge  
Kretz, Iris 77-52 i.kretz@kraichtal.de 
Verbrauchsabrechnung (Wasser, Abwasser), Abfallberatung 
 

Moser, Laura 77-53 l.moser@kraichtal.de  

Grund-und Hundesteuer, Abfallberatung 
 

Schäfer, Sabrina 77-347 s.schaefer@kraichtal.de 
Gewerbesteuer  
 

Kasse 
NN 77-62         
Kasse, Mahn- und Beitreibungswesen, Zahlungsverkehr 
Heinz, Lars 77-61 l.heinz@kraichtal.de 
Friedrich, Sabine 77-65 s.friedrich@kraichtal.de 
Zahlungsverkehr, Zuwendungsbestätigungen 

Amt für Technik  
Feßler, Thomas 77-33 t.fessler@kraichtal.de 
  Amtsleiter .    Allgemeine und grundsätzliche technische 
Angelegenheiten, Werkleitung der Eigenbetriebe 
Ebert, Karin 77-341 k.ebert@kraichtal.de 
Assistenz, Ausschreibungen, Straßenbeleuchtung 
Siriano, Daniela 77-344 d.siriano@kraichtal.de 

Assistenz, Gebäudeunterhaltung, Straßen- und 
Feldwegeinstandhaltung, Photovoltaikanlagen 
 

Stabstelle Klimaschutz 
 

Burkhardt, Nadja 77-276 n.burkhardt@kraichtal.de 
Energiemanagement, Klimaschutz 
 

Hochbau 
Markowis, Jochen 77-37 j.markowis@kraichtal.de 
Gebäudeunterhaltung Feuerwehrhäuser, Aussegnungshallen und 
städt. Kindergärten, Spielplätze 

Bauer, Klaus 77-38 k.bauer@kraichtal.de 
Gebäudeunterhaltung Mehrzweckhallen und Schulen 
 

Tiefbau 
Maurer, Marco 77-35 m.maurer@kraichtal.de 
Straßen, Gehwege, Brückenbauten, Straßenbeleuchtung 
Däschner, Thomas 77-36 t.daeschner@kraichtal.de 
Abwassernetz 
NN 77-39  
Wassernetz 
 

Gebäudeverwaltung 
Heuschmidt, Janina 77-56 j.heuschmidt@kraichtal.de  
Vermietung städtischer Räumlichkeiten, Reinigungsmanagement, 
Schlüsselverwaltung 
Schmid, Tamara 77-59 t.schmid@kraichtal.de 
Vermietung städtischer Räumlichkeiten, Wohnungsverwaltung, 
Grillplätze 
 

Verwaltung Bauhof und Eigenbetriebe 
Neff, Kim  77-82  k.neff@kraichtal.de 
Verwaltungsleitung  
Pinto Albuquerque, S. 77-84 s.pinto@kraichtal.de 
Banscher, Heidrun 77-84 h.banscher@kraichtal.de 
Verwaltung, Leistungsverrechnung 
 
 

Bauhof 
Oestreicher, Veit 77-80  v.oestreicher@kraichtal.de 
Bauhofleiter 
Neumann, Luca 77-83 l.neumann@kraichtal.de 
Arbeitsgruppe Tiefbau, Feldwegunterhaltung 
 

Ehrlich, Jürgen 77-81 j.ehrlich@kraichtal.de 
Arbeitsgruppe Grünanlagen, Friedhöfe, Spielplätze 
 
 

Wasserversorgung  
Oswald, Sven 77-87 s.oswald@kraichtal.de 
Wassermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Abwasserbeseitigung 
Richter, Christian 07251 62490  klaeranlage@kraichtal.de 
Abwassermeister                                                                                                        
 

Forstdienststelle 
Klatt, Konrad 07251 3097194 k.klatt@kraichtal.de  
Sprechstunde: (Oktober – April) Mo. 16.30 – 18.00 Uhr     07250 77-16 
 

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises 
Gewerbetelefon  / Container  0800 2982010 
Privatkundentelefon 0800 2982020 
Sperrmülltelefon 0800 2982030 
Reklamationen 0800 2160150 
Internet:   www.awb-landkreis-karlsruhe.de 

Kindergärten, Schulen, Jugend 
KINDERGÄRTEN  
Bahnbrücken  07250 8457 
Gochsheim   07258 8347 
Landshausen, „St. Josef“  07250 8981 
Menzingen   07250 1722 
Münzesheim, „Andreas“  07250 922520 
Münzesheim, „Martin“  07250 7077 
Neuenbürg, „Sonnenwinkel“  07259 1893 
Oberacker   07250 3310026 
Oberöwisheim, „Unterm Regenbogen“ 07251 60849 
Unteröwisheim, „Unter den Kastanien“ 07251 62946 
Unteröwisheim, „Arche Noah“ und  07251 69900 
„Kleine Arche“   
 

SCHULEN 
Graf-Eberstein-Schule, Gochsheim 07258 372 
Schule am Wasserschloss, Menzingen 07250 1588 
Markgrafen-Schule Münzesheim,  
Gemeinschaftsschule    07250 9224-0 
www.gms-kraichtal.de         
poststelle@gms-kraichtal.schule.bwl.de   
Eisenhut-Schule Unteröwisheim 07251 61080  
- Außenstelle Oberöwisheim 07251 6672  
Mönchswaldschule, Unteröwisheim 07251 3227664 
Lernatelier Oberöwisheim 07251 3222446 
 

SCHULSOZIALARBEIT  
Claudia Eschbaumer 0162 2511214 ssa-kraichtal@awo-ka-land.de 
Samuel Zimmermann 0152 23284167 ssa-kraichtal2@awo-ka-land.de 
Sarah Ludwig 0157 85159886 ssa-kraichtal3@awo-ka-land.de 
 

JUGENDHAUS  
Friedrichstr. 69, Stadtteil Unteröwisheim 07251 6180992 
 

MUSIK- UND KUNSTSCHULE KRAICHTAL   
Schulleitung Unteröwisheim 07251 69112 
Service-Telefon 07250 929764 
 

Not- und Bereitschaftsdienste 
Polizei 110 
Feuerwehr und Rettungsdienst 112   

Polizeiposten Kraichtal  07250 238 
Polizeidienststelle Bad Schönborn 07253 80260 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 

Fürst-von-Stirum-Klinik, Gutleutstr. 1-14, 76646 Bruchsal  Tel. 116117 
 

Störungsdienst Wasser und Abwasser 
 

 07250 77-177 
 

Straßenbeleuchtung 
 

Telefon Mo – Fr von 7-16 Uhr   0621 2902227 
strassenbeleuchtung@mvv-netze.de 
 

Strom, Kabel, Erdgas 
Netze BW GmbH   Strom    0800 3629477 
Netze-Gesellschaft Südwest mbH  Erdgas   0180 2056229 
 

Vodafone GmbH    0800 1721234  
 

Telekom (Telefon)    0800 3301000 
 

Anmeldung von Beerdigungen 
Friedhofsverwaltung                           07250 77-32 
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Veröffentlichung von Fraktionen

Gemeinsam für Kraichtal

Fraktion Gemeinsam für Kraichtal
Der Gemeinderat steht vor großen Herausforderungen, 
nicht zuletzt was die Aufstellung des Haushalts für das 
kommende Jahr betrifft. Ein erheblicher Investitions- 
und Sanierungsbedarf im Hoch- und Tiefbau muss in das 
Planwerk ebenso eingearbeitet werden wie die drohende 
deutliche Erhöhung der Kreisumlage, also unseres Anteils 
an den Aufgaben des Landkreises Karlsruhe.
Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
(FNP) blicken wir aber in die Zukunft. Welche Flächen 
für Wohnen, Gewerbe und kommunale Aufgaben sind 
in den kommenden Jahrzehnten in den einzelnen 
Stadtteilen notwendig und sinnvoll? Mit der Offenlage des 
FNP-Entwurfs im Jahr 2025 ist auch die Bevölkerung aufge-
fordert, ihre Meinungen und Anregungen einzubringen.
Die Mitglieder der Fraktion Gemeinsam für Kraichtal 
stehen auch weiterhin für Fragen, Anregungen und Kritik 
zur Verfügung. Wir wünschen allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern unserer Stadt frohe und besinnliche 
Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.

Hinweise zum Mitteilungsblatt

Winterpause beim Mitteilungsblatt
Das Mitteilungsblatt hat eine kurze Winterpause und
erscheint in der KW 52/24 und KW 1/25 nicht.

Erste Ausgabe im neuen Jahr 2025
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am
Freitag, 10. Januar 2025
Redaktionsschluss ist Dienstag, 7. Januar 2025, 10 Uhr.

Verwaltung

Geänderte Öffnungszeiten des Rathauses 
Das Rathaus hat am Dienstag, 24. Dezember, 
Freitag, 27. Dezember und Dienstag, 31. Dezember 
geschlossen. Im neuen Jahr sind wir zu den gewohnten 
Öffnungszeiten wieder erreichbar.

 
Kraichtaler Christkind bringt 132 Geschenke
„Das Kraichtaler Christkind dankt allen Spenderinnen und 
Spendern herzlich.“ Darüber ist man sich beim Treffen im 
Rathaus einig. „132 Wünsche à 20 Euro und eine Spende von 
2.715 Euro – das Geld hat von Anfang an immer gereicht, 
darüber freuen wir uns sehr“, sagt Lisa Häntsch von der 
Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK). Das Kraichtaler 
Christkind ist ein Projekt der EmK, das gemeinsam mit der 

Stadt Kraichtal 2012 startete. Von Anfang an sammelt die 
Weihnachtsmarkt AG Spenden für die Aktion. 
Im Rathaus überreichte Ulla Opitz von der Weihnachtsmarkt 
AG jetzt einen großen Spendenscheck über  
2715 Euro ans Kraichtaler Christkind. Darin enthalten sind  
800 Euro vom Verein „Kraichtal hilft“ und 500 Euro von den 
Wasserturmfreunden Menzingen. „Wir spenden gerne für 
die Kinder“, bekräftigt Vereinsvorsitzende Susanne Schäfer 
bei der Scheckübergabe. „Mehrere Einzelspenden sind 
eingegangen“, so Ulla Opitz. „415 Euro und 15 Cent legten 
die Besucher/-innen auf dem Kraichtaler Weihnachtsmarkt 
in die roten Spendendosen mit den weißen Engelsflügeln.“
„Wir freuen uns sehr, dass wir die Aktion jedes Jahr 
gemeinsam machen“, betont Bürgermeister Tobias Borho. 
Jennifer Vollmer, die im Rathaus fürs Kraichtaler Christkind 
zuständig ist, bestätigt das. Das Kraichtaler Christkind 
möchte Kindern und Jugendlichen, deren Eltern es finan-
ziell nicht so gut geht, eine Weihnachtsfreude bereiten. 
Im Rathaus werden ihre Wunschzettel gesammelt, die 
Ehrenamtlichen der EmK kaufen ein und verpacken die 
Geschenke liebevoll.
Lisa Häntsch und Uwe Saßnowski, Pastor der EmK 
Bruchsal-Kraichtal, brachten die 132 Geschenke mit ins 
Rathaus. Dort werden sie von den Eltern abgeholt. Rund 
ein Drittel der Wünsche kommt zudem regelmäßig von 
den Familienbetreuerinnen der sozialpädagogischen 
Familienhilfe SopHiE. Sie bringen „ihre“ Geschenke dann 
direkt zu den Kindern. In diesem Jahr sei die Liste etwas 
kürzer ausgefallen, so Geschäftsführerin Sonja Winter. „Wir 
verteilen die Geschenke vom Kraichtaler Christkind nicht 
nach dem Gießkannen-Prinzip“, erklärt sie. „Wir stellen 
fest, dass immer häufiger nicht die finanzielle, sondern die 
emotionale Not im Vordergrund steht.“

Von links: Susanne Schäfer (Wasserturmfreunde Menzingen), 
Jennifer Vollmer (Stadt Kraichtal), Bürgermeister Tobias Borho, 
Sonja Winter (SopHiE), Ulla Opitz (Weihnachtsmarkt AG), Uwe 
Saßnowski (Pastor der EmK), Lisa Häntsch (EmK)

Bildung und Soziales

Vielen Dank für die Teilnahme an der  
Elternumfrage zum Betreuungsbedarf an den 
Kraichtaler Grundschulen
Wir möchten uns herzlich bei allen Eltern und 
Sorgeberechtigten bedanken, die sich im Sommer 
Zeit genommen haben und an unserer Umfrage zum 
Betreuungsbedarf in der Grundschulzeit teilgenommen 
haben. 
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Wir freuen uns, dass wir mit fast 500 Rückmeldungen eine 
besonders hohe Beteiligung verzeichnen konnten. Diese 
Rückmeldungen haben uns geholfen, herauszufinden 
welche Angebote von den Kraichtaler Familien gewünscht 
werden und wir somit entsprechend planen können. Wir 
schätzen Ihr Engagement sehr und danken Ihnen für Ihre 
Unterstützung.

(© Foto Pixabay)

Stadt bezuschusst Investitionen in kirchlichen Kindergärten
Auch im Jahr 2024 hat die Stadt Kraichtal gemäß 
Vertrag zwischen Stadt und Kitaträger umfangreiche 
Umbaumaßnahmen, (Ersatz-)Beschaffungen und weitere 
Investitionen in den kirchlichen Kindertagesstätten  
bezuschusst.
Der Gesamtzuschuss hierfür beläuft sich 2024 auf rund 
180.000 Euro.

Gefördert wurde folgendes in den jeweiligen Einrichtungen:
Evangelischer Kindergarten in Bahnbrücken
- Materialschrank
- Beleuchtung
- Teppiche
- Schallschutz

Evangelischer Kindergarten in Gochsheim
- Teppiche
- Eingangstor Außengelände
- Erneuerung Zaun
- Markisen

Katholischer Kindergarten in Landshausen
- Sonnenschutz
- Instandsetzung Zaunanlage
- Ausbesserung Außengelände

Evangelischer Kindergarten Menzingen
- Ersatzbepflanzung Bäume

Evangelischer Kindergarten Münzesheim
- Sonnenschirme
- Waschmaschine
- Dachsanierung

Evangelische Krippe Münzesheim
- Notebooks
- Neugestaltung Außengelände

Evangelischer Kindergarten Oberöwisheim
- Beleuchtung
- Trennwände
- Küchenzeile
- Erneuerung Eingangstür
- Klimagerät für Schlafraum
- Streichen der Fenster

Evangelischer Kindergarten Unteröwisheim
- Malerarbeiten in Gruppenräumen
- Umbau Untergeschoss / Toiletten
- Sonnensegel
- Erweiterung Garderobe
- Erneuerung Zaunanlage

Klima und Energie

Stadt Kraichtal wird Eigentümerin der Solaranlage auf 
dem Rathausdach
Die Solaranlage auf dem Rathausdach in Münzesheim 
wurde im Jahr 2004 als Bürgersolaranlage errichtet. Da 
für diese Anlage die erhöhte Einspeisevergütung zum 
Ende des Jahres 2024 ausläuft, hat sich die Stadt Kraichtal 
entschlossen, die Anlage zu übernehmen, um künftig 
den damit erzeugten Strom selbst zu nutzen sowie den 
Überschuss weiterhin ins Netz einzuspeisen. Die Anlage ist 
noch voll funktionsfähig und kann mit einer Leistung von 
30,72 kWp künftig rund 65 % des jährlichen Strombedarfs 
des Rathauses der Stadt Kraichtal decken. Wir freuen 
uns sehr, dass wir mit dieser Maßnahme einen positiven 
Beitrag für unser Klima leisten und gleichzeitig auch die 
Stromkosten für unser Rathaus dauerhaft senken können. 
Die Anlage ist seit 01.12.2024 im Besitz der Stadt Kraichtal. 
Nach der notwendigen Umrüstung der Zählerstruktur und 
des Messkonzeptes wird diese voraussichtlich ab März 2025 
das Rathaus mit Solarstrom versorgen.

(© K. Schestag)

Bürgerdienste und Sicherheit

Meldegesetz
Meldepflichten nach dem Bundesmeldegesetz
Nachstehend weisen wir auf die Meldepflichten nach 
dem Bundesmeldegesetzs beim Einzug bzw. Auszug in 
bzw. aus einer Wohnung sowie auf die Mitwirkung des 
Wohnungsgebers beim Einzug hin. 
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Anmeldung, Abmeldung 
Nach § 17 Bundesmeldegesetz (BMG) hat sich, wer eine 
Wohnung bezieht, innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Einzug bei der Meldebehörde (= Bürgerbüro der Stadt 
Kraichtal, Rathaus, Rathausstraße 30, 76703 Kraichtal) anzu-
melden. Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue 
Wohnung im Inland bezieht, hat sich innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Auszug bei der Meldebehörde abzu-
melden. Eine Abmeldung ist frühestens eine Woche vor 
Auszug möglich; die Fortschreibung des Melderegisters 
erfolgt zum Datum des Auszugs. 
Die An- oder Abmeldung für Personen unter 16 Jahren 
obliegt denjenigen, in deren Wohnung die Personen unter 
16 Jahren einziehen oder aus deren Wohnung sie ausziehen. 
Neugeborene, die im Inland geboren wurden, sind nur 
anzumelden, wenn sie in eine andere Wohnung als die der 
Eltern oder der Mutter aufgenommen werden. Ist für eine 
volljährige Person ein Pfleger oder ein Betreuer bestellt, der 
den Aufenthalt bestimmen kann, obliegt diesem die An- 
oder Abmeldung. 

Mitwirkung des Wohnungsgebers 
Nach § 19 BMG ist der Wohnungsgeber verpflichtet, bei der 
Anmeldung mitzuwirken. Hierzu hat der Wohnungsgeber 
oder eine von ihm beauftragte Person der meldepflich-
tigen Person den Einzug schriftlich innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Einzug zu bestätigen. Er kann sich durch 
Rückfrage bei der Meldebehörde davon überzeugen, dass 
sich die meldepflichtige Person angemeldet hat. Die melde-
pflichtige Person hat dem Wohnungsgeber die Auskünfte zu 
geben, die für die Bestätigung des Einzugs erforderlich sind. 
Verweigert der Wohnungsgeber oder eine von ihm beauf-
tragte Person die Bestätigung oder erhält die meldepflich-
tige Person sie aus anderen Gründen nicht rechtzeitig, so hat 
die meldepflichtige Person dies der Meldebehörde unver-
züglich mitzuteilen. Die Bestätigung des Wohnungsgebers 
enthält folgende Daten: 
• Name und Anschrift des Wohnungsgebers und wenn 

dieser nicht Eigentümer ist, auch den Namen des 
Eigentümers 

• Einzugsdatum 
• Anschrift der Wohnung 
• Namen der meldepflichtigen Personen 
Die Meldebehörde kann von dem Eigentümer der Wohnung 
und wenn er nicht selbst Wohnungsgeber ist, auch vom 
Wohnungsgeber Auskunft verlangen über Personen, welche 
bei ihm wohnen oder gewohnt haben. Es ist verboten, eine 
Wohnungsanschrift für eine Anmeldung einem Dritten 
anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein 
tatsächlicher Bezug der Wohnung durch

Gewerberecht

Hinweise zur Gewerbeanmeldung, 
-ummeldung und -abmeldung

Gewerbeanmeldung
Nach § 14 Gewerbeordnung (GewO) muss der Beginn eines 
selbständigen Betriebes des stehenden Gewerbes oder 
der Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselb-
ständigen Zweigstelle der zuständigen Behörde angezeigt 
werden.

Eine Gewerbe-Anmeldung ist zu erstatten, wenn
• ein Gewerbebetrieb (erstmals) aufgenommen wird
• der Betrieb von außerhalb nach Kraichtal verlegt wird
• der Betrieb durch Kauf oder Pacht von einem Vorgänger 

übernommen wird
• sich die Rechtsform ändert (z. B.: Umwandlung von 

Einzelunternehmen in juristische Person)

Anzeigepflichtige sind
• Einzelgewerbetreibende
• bei Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft , OHG, 

KG) die geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter
• bei juristischen Personen (GmbH, UG, AG) der/die gesetz-

liche/n Vertreter (z. B. Geschäftsführer der GmbH)

Erforderliche Unterlagen
• Personalausweis oder Reisepass
• Bei Personengesellschaften:

o Handelsregisterauszug (bei: e. K., OHG, KG)
o Gesellschaftsvertrag (bei: Gesellschaft bürgerlichen

• Rechts (GbR))
• Bei juristischen Personen:

o Handelsregisterauszuges (AG, GmbH)
o Nur bei einer GmbH in Gründung: den Gesellschafts-
vertrag

• Bei erlaubnispflichtigen Gewerben:
o Die entsprechende Erlaubnis bzw. Konzession

Gewerbeummeldung
Eine Gewerbe-Ummeldung ist zu erstatten, wenn
• der Betrieb innerhalb von Kraichtal verlegt wird
• der Gegenstand des Gewerbes gewechselt, d. h., wenn 

eine andere/weitere Tätigkeit ausgeübt wird (z. B.: 
Branchenwechsel von Textil-Einzelhandel in Möbel-
Einzelhandel oder von Groß- in Einzelhandel)

• der Betrieb auf weitere (bisher) nicht geschäftsübliche 
Waren oder Leistungen ausgeweitet wird

Wer sein Gewerbe in eine andere Gemeinde oder Stadt
verlegen möchte, muss zuerst am alten Standort das
Gewerbe abmelden und anschließend am neuen Standort
wieder anmelden.

Erforderliche Unterlagen
• Personalausweis oder Reisepass

Gewerbeabmeldung
• Eine Gewerbe-Abmeldung ist zu erstatten, wenn
• der Betrieb aufgegeben wird
• der Betrieb von Kraichtal weg nach außerhalb (in einen
• anderen Ort) verlegt wird
• der Betrieb an einen anderen Gewerbetreibenden über-

geben wird
• die Rechtsform (z. B. von Einzelgewerbe in juristische 

Person) gewechselt wird

Erforderliche Unterlagen
• Personalausweis oder Reisepass

Bei der Gewerbeanmeldung sowie der Gewerbeummeldung
wegen Änderung der Tätigkeit muss die Tätigkeit genau
bezeichnet werden. Allgemeinformulierungen wie Service,
Dienstleistungen, Handel mit Waren aller Art usw. können
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nicht berücksichtigt werden.
Die Verwaltungsgebühr beträgt jeweils 20 €.
Die Gewerbemeldungen können während der Sprechzeiten
des Bürgerbüros vorgenommen werden.

Silvester
Hinweise beim Umgang mit Silvesterfeuerwerk 
Nach alter Tradition gehört zum Jahreswechsel natür-
lich ein Silvesterfeuerwerk. Die oft als harmlos einge-
schätzten Knallkörper können jedoch erhebliche Gefahren 
mit sich bringen. Aus diesem Grund obliegen auch 
gewöhnliche Feuerwerkskörper dem Sprengstoffrecht, 
weshalb auch hier einige rechtliche Bestimmungen zu 
beachten sind. Trotz einer gewissen Reglementierung 
kommt es jedes Jahr durch Unwissenheit und Leichtsinn 
beim Abbrennen des Silvesterfeuerwerks zu teils erheb-
lichen Sachbeschädigungen und Verletzungen. Damit der 
„Rutsch“ ins neue Jahr nicht mit einer bösen Überraschung 
beginnt, haben wir nachfolgend einige Rechts- und 
Sicherheitshinweise im Umgang mit Feuerwerkskörpern 
aufgeführt. 

Wann dürfen Feuerwerkskörper abgebrannt werden? 
Zugelassene Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen ganz-
tägig am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden. 
Außerhalb dieser beiden Tage ist für das Abbrennen eine 
Erlaubnis erforderlich. Feuerwerkskörper der Kategorie 1 
(Kleinstfeuerwerk) dürfen allerdings ganzjährig verwendet 
werden.

Wo dürfen Feuerwerkskörper nicht abgebrannt werden?
Feuerwerkskörper dürfen nicht in unmittelbare Nähe 
von Fachwerkhäusern, Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- 
und Altersheimen abgebrannt werden. Ein geeigneter 
Abstand ist zwingend einzuhalten!

Welche Feuerwerkskörper dürfen verwendet werden?
Verkauft und abgebrannt werden dürfen nur 
Feuerwerkskörper mit einer in der Europäischen Union 
gültigen Zulassung, z. B. mit einer Zulassung der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). 
Mit Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen (so 
genannte PTB-Waffen) dürfen in der Öffentlichkeit grund-
sätzlich keine pyrotechnischen Gegenstände abgeschossen 
werden, auch nicht mit dem „kleinen Waffenschein“. 
Verstöße hiergegen stellen im Zweifel eine Straftat bzw. 
Ordnungswidrigkeit dar. Wann dürfen Feuerwerkskörper 
verkauft werden? Feuerwerkskörper der Kategorie 2 
dürfen nur am 29., 30. und 31. Dezember eines Jahres in 
Ladenräumen verkauft werden. Ist einer der drei Tage ein 
Sonntag, darf der Verkauf am 28. Dezember beginnen. 
Feuerwerkskörper der Kategorie 1 dürfen ganzjährig 
verkauft werden. 

An wen dürfen Feuerwerkskörper abgegeben werden? 
Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen nur an 
Personen über 18 Jahren, Feuerwerkskörper der 
Kategorie 1 nur an Personen über 12 Jahren abge-
geben werden. Gebrauchsanleitungen und 
Sicherheitshinweise unbedingt beachten! Beachten 
Sie beim Gebrauch von Feuerwerkskörpern zu Ihrer 

eigenen Sicherheit und der umstehender Personen unbe-
dingt die Gebrauchsanleitungen und die allgemeinen 
Sicherheitshinweise. 

Silvester und seine Folgen…
Alle Jahre wieder beeinträchtigen nach der Silvesterfeier 
Feuerwerkskörperreste und Glasscherben auf den Straßen 
und Gehwegen die Verkehrssicherheit und stellen somit 
eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar. Darüber hinaus 
verursacht die Beseitigung der Silvesterhinterlassenschaften 
nicht unerhebliche Kosten für den kommunalen Haushalt. 
Die Stadt Kraichtal appelliert deshalb an die Anwohner und 
die Veranstalter von Feiern, die Hinterlassenschaften, wie 
Glasflaschen, Glasscherben, Feuerwerkskörperreste, umge-
hend zu beseitigen.

Verkehrswesen
Winterdienst und Feuerwehr 
Zwei unterschiedliche Einrichtungen und dennoch haben 
sie eines gemeinsam, sie können ihre Aufgabe nicht 
erfüllen, wenn Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß geparkt 
sind. Bitte prüfen Sie vor dem Verlassen Ihres Fahrzeuges, 
ob noch eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,05 Meter 
vorhanden ist. Winterdienstfahrzeuge mit Schneeschild 
benötigen jedoch eine Durchfahrtsbreite von 3,70 Meter. 
Bei versetzt parkendenden Fahrzeugen ist ein Abstand 
von mindestens 10 Meter zwischen den Fahrzeugen einzu-
halten. Bitte haben Sie Verständnis, dass nur geräumt und 
gestreut werden kann, wenn die Winterdienstfahrzeuge 
die Straße ohne Behinderung passieren können. Die Stadt 
Kraichtal ist Ihnen auch dankbar, wenn Sie mithelfen, in der 
Winterzeit dafür Sorge zu tragen, dass die Hydranten frei 
zugänglich sind. 

Räum- und Streupflicht für Straßenanlieger 
Nach der geltenden Streupflicht-Satzung sind 
Straßenanlieger verpflichtet, bei Schnee und Eisglätte zu 
räumen und zu streuen. Die Räum- und Streupflicht besteht 
grundsätzlich für alle dem Fußgängerverkehr zur Verfügung 
stehenden und von diesem zu nutzenden Flächen inner-
halb der geschlossenen Ortslage. Ausgenommen von 
dieser Verpflichtung sind Abkürzungs- oder Bequemlich 
keitsfußwege. Hierbei handelt es sich in der Regel 
um Wege, auf die der Fußgängerverkehr nicht ange-
wiesen ist und setzt voraus, dass das Ziel ohne größere 
Umwege auf geräumten und gestreuten Gehwegen 
erreicht werden kann. Nicht zu räumende und zu bestreu-
ende Abkürzungsund Bequemlichkeitswege wurden 
von der Stadt mit dem Hinweisschild versehen, dass kein 
Winterdienst erfolgt. Sofern Gehwege nicht vorhanden 
sind, müssen Straßenanlieger zur Sicherstellung eines 
gefahrlosen Fußgängerverkehrs einen 1,2 Meter breiten 
Streifen am Rand der Fahrbahn von Schnee und Eis 
befreien. Die Verpflichtung zu räumen und zu streuen kann 
auch an mehreren angrenzenden Straßen bestehen (z. B. 
Eckgrundstück, durchlaufendes Grundstück), unabhängig 
davon, ob tatsächlich ein Zugang vorhanden ist. Ebenso 
sind Wohnwege und Treppenanlagen von Anliegern so zu 
räumen und zu streuen, dass die Sicherheit für Benutzer 
gewährleistet ist. Als Straßenanlieger gelten entweder 
Eigentümer oder Besitzer (z. B. Mieter oder Pächter) von 
Grundstücken, die mit einer Straße eine gemeinsame 
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Grenze haben. Ein Grundstück grenzt auch dann an eine 
Straße, wenn zwischen dem Grundstück und der Straße eine 
zur Verkehrsfläche gehörende Stützmauer, eine Böschung 
oder ein Grünstreifen liegt. 
Die Räum- und Streupflicht ist unter dem Gesichtspunkt 
der Zumutbarkeit zeitlich limitiert und besteht während 
des Zeitraums des allgemeinen Tagesverkehrs. Gehwege 
müssen danach grundsätzlich werktags bis 7 Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr geräumt und gestreut 
sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder 
Schnee beziehungsweise Eisglätte auftritt, ist unverzüg-
lich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. 
Diese Verpflichtung endet um 20 Uhr. Um entsprechende 
Beachtung der Räum- und Streupflicht für Straßenanlieger 
wird gebeten. 

Verwarngeld im Straßenverkehr – Ihre Rechte 
und Pflichten im Überblick
Was ist eine Verwarnung? 
Eine Verwarnung ist ein Mittel zur Verkehrserziehung. 
Geringfügige Verstöße und Verletzungen der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) werden im Verkehrsrecht 
auf Basis des Gesetzes für Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
bewertet. Diese liegen u. a. bei Halte- und Parkverstöße 
vor. Einen Verwarnungsgeldkatalog gibt es in dem Sinne 
nicht, der Verstoß wird dem Bußgeldkatalog entspre-
chend behandelt. Was unterscheidet das Verwarngeld vom 
Bußgeld? Bei Beträgen von 5 bis 55 Euro spricht man im 
Regelfall von einem Verwarnungsgeld. Ab einem Betrag 
von 60 Euro wird ein Bußgeld erhoben. Handelt es bei der 
Sanktion um ein Bußgeld, so kommt es zur Eröffnung eines 
Bußgeldverfahrens. Bei einem Verwarngeld wird ein solches 
Verfahren in der Regel dagegen nur eingeleitet, wenn man 
es nicht bezahlt. 
Der Hauptunterschied zwischen Bußgeld und Verwarnungs-
geld ist jedoch, dass es bei einer Verwarnung nicht zu 
einer Erhebung von zusätzlichen Gebühren für das 
Verwaltungsverfahren kommt, während bei der Verhängung 
eines Bußgelds zusätzlich Gebühren und Auslagen anfallen. 
Was passiert, wenn man ein Verwarnungsgeld ignoriert? 
Zahlt man ein Verwarnungsgeld nicht innerhalb der vorge-
schriebenen Frist oder ignoriert es komplett, stellt dies recht-
lich betrachtet eine Verweigerung des Einverständnisses 
dar. In der Folge wird ein Bußgeldverfahren gegen den 
Betroffenen eröffnet und er erhält einen Anhörungsbogen. 
Anschließend kommt es in der Regel zum Versand eines 
Bußgeldbescheids. 

Kann man Einspruch gegen ein Verwarnungsgeld einlegen? 
Gegen ein Verwarnungsgeld kann kein Einspruch erhoben 
werden. Möchte der Betroffene den Vorwurf nicht aner-
kennen und dagegen vorgehen, so muss er zunächst 
die Zahlungsfrist verstreichen lassen und auf den hier-
nach zugesandten Bußgeldbescheid warten. Gegen 
diesen ist das Rechtsmittel des Einspruchs möglich. Ein 
Widerspruch gegen das Verwarnungsgeld kann höchstens 
im Rahmen der Anhörung schriftlich erfolgen. Telefonische 
Einwendungen werden nicht berücksichtigt! Folgt die 
Behörde diesem jedoch nicht, erhalten Sie ebenfalls einen 
Bußgeldbescheid, gegen den wirksam Einspruch eingelegt 
werden kann. 

Wichtig: 
Seien Sie sich darüber im Klaren, dass der Einspruch gegen 
eine Bußgeldzahlung eventuell zu einem enormen Anstieg 
der zu zahlenden Geldsumme führen kann. Da es sich bei 
Verwarngeldern grundsätzlich um verhältnismäßig geringe 
Beträge handelt, sollte die Entscheidung der Reaktion auf 
eine solche Verwarnung daher wohl durchdacht sein. 

Hundehaltung
Hinweise zur Hundehaltung in Kraichtal
Verunreinigungen durch Hundekot 
In letzter Zeit werden vermehrt Verschmutzungen auf 
Gehwegen und öffentlichen Plätzen im innerörtlichen 
Bereich gemeldet. Die tierischen Hinterlassenschaften 
stellen regelmäßig ein großes Ärgernis dar. Wir weisen 
darauf hin, dass Hundebesitzer darauf zu achten 
haben, dass die Tiere ihre Notdurft nicht auf Geh- und 
Fußwegen, in Grün- und Erholungsanlagen, Parkplatz- und 
Böschungsflächen, Pflanzbeeten oder privaten Gärten 
verrichten. Auch im Außenbereich sind in Banketten oder 
auf privaten Grundstücken abgelegte Exkremente ein 
störender Anblick und werden spätestens bei Mäh- und 
Pflegearbeiten zu einem Ärgernis. 
Sollte das ausgeführte Tier dennoch Rückstände hinter-
lassen, ist der verantwortliche Halter bzw. Führer nach den 
Bestimmungen der Polizeilichen Umweltschutzverordnung 
der Stadt Kraichtal dazu verpflichtet, die abgelegten 
Exkremente sofort zu entfernen. Wir empfehlen deshalb 
allen Hundehaltern, die dazu notwendigen Utensilien 
mizunehmen, bzw. die in jedem Stadtteil aufgestellten 
Tütenspender zu benutzen. An fast allen Standorten wurden 
Abfallbehälter angebracht, so dass die gebrauchten Tüten 
dort entsorgt werden können oder zuhause im privaten 
Restmüllbehälter. 

Freilaufende Hunde 
Dem Ordnungsamt werden ferner immer wieder 
Beschwerden über freilaufende Hunde zuge-
tragen. Gemäß den Bestimmungen der Polizeilichen-
Umweltschutzverordnung sind Hunde so zu halten und zu 
beaufsichtigen, dass niemand gefährdet wird. Innerorts sind 
auf öffentlichen Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine 
zu führen. Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer 
Person, die jederzeit zuverlässig durch Zuruf auf das Tier 
einwirken kann, nicht frei umherlaufen. Der Führer eines 
Hundes muss körperlich in der Lage sein, diesen zu halten. 

Lärmbelästigung durch Hundegebell
Des Weiteren gehen in den letzten Wochen vermehrt 
Beschwerden über Lärmbelästigungen durch Hundegebell 
beim Ordnungsamt ein. Wir verweisen auch hier auf die 
geltenden Vorschriften der Polizeilichen Umweltschutz-
verordnung und appellieren an die Halter von Hunden, 
ihre Tiere so zu halten, dass niemand durch anhaltendes 
Hundegebell mehr als vermeidbar belästigt wird. Die recht-
liche Konsequenz einer Nichteinhaltung der geltenden 
Vorschriften ist eine Ordnungswidrigkeit, deren Ahndung 
eine Geldbuße nach sich ziehen kann. Solche Verfahren 
lassen sich durch Beachtung der Bestimmungen der 
Polizeilichen Umweltschutzverordnung vermeiden
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. Fundsachen

In Münzesheim wurde ein Schlüssel gefunden.
Die Fundsache kann im Bürgerbüro Kraichtal in Münzesheim 
abgeholt werden.

Weitere Fundsachen sehen Sie auf unsrere Homepage 
www.kraichtal.de in unserem Online- Fundbüro unter 
Rathaus&GemeinderatService/Fundsachen.

Standesamt

Eheschließungen im Jahr 2025 im Schloss in 
Gochsheim
Auch 2025 können sich Hochzeitspaare im historischen 
Rittersaal des Gochsheimer Schlosses trauen lassen. 
Das Schloss bietet ein märchenhaftes Ambiente und ist 
der perfekte Ort für eine Traumhochzeit. Im wunder-
schönen Schlosshof können die Hochzeitspaare anschlie-
ßend einen Sektumtrunk veranstalten und auf ihr Glück 
anstoßen. Dieses Angebot wird jedes Jahr von vielen Paaren 
genutzt. Sie können nächstes Jahr auch zu den glücklichen 
Hochzeitspaaren gehören und sich im Schloss in Gochsheim 
trauen lassen.

Folgende Termine wurden für das Jahr 2025 festgelegt:
• Samstag, 26.04.2025
• Samstag, 17.05.2025 (ausgebucht)
• Samstag, 14.06.2025
• Samstag, 26.07.2025
• Samstag, 23.08.2025
• Samstag, 13.09.2025
• Samstag, 11.10.2025
• Samstag, 25.10.2025 (ausgebucht)

Die Termine werden schon jetzt für das gesamte Jahr 2025 
veröffentlicht, um den Paaren eine frühzeitige Planung 
zu ermöglichen. Aus organisatorischen Gründen können 
ausschließlich diese Termine angeboten werden.
Umsonst gibt es den zusätzlichen Service des Standesamts 
allerdings nicht. Für die Vornahme der Eheschließung außer-
halb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamts (sams-
tags) sowie die Bereitstellung und Nutzung des Rittersaales 
im Gochsheimer Schloss wird eine zusätzliche Gebühr i.H.v. 
360 € fällig. Nähere Auskünfte zu Eheschließungen in beson-
derem historischen Ambiente erhalten Sie im Sachgebiet 
Bürgerdienste und Sicherheit, bei Standesbeamtin Clarissa 
Heilemann, unter 07250 77-28 oder unter standesamt@
kraichtal.de

Finanzen und Kasse

Ablesung der Wasserzähler
Zur Zeit werden mit der Tagespost die Ablesekarten für 
die Wasserzähler verschickt. Empfänger dieser Briefe sind 
Hauseigentümer bzw. Hausverwaltungen.
Für Bürger die bereits Ihre E-Mail Adresse hinterlegt 
haben, erfolgte das Anschreiben im Rahmen einer

Digitaltour per E-Mail ab dem 6. Dezember 2024. 
Sofern keine Rückmeldung erfolgte, werden zusätz-
lich Anschreiben ab dem 18. Dezember 2024 mit der 
Tagespost zugestellt.
Für die Mitteilung des Zählerstandes gibt es verschie-
dene Möglichkeiten:
Internet: 
Unter www.kraichtal.de können sie durch Eingabe des 
Buchungszeichens sowie ihres individuellen Passwortes 
den abgelesenen Zählerstand mitteilen. Das Passwort 
entnehmen sie bitte ihrem Anschreiben.
QR-Code:
Der Zählerstand kann auch über den auf dem 
Anschreiben abgedruckten QR-Code übermittelt werden.
Anyline:
Der Zählerstand kann auch über Anyline (kamerage-
stützte Zählerstandserkennung) übermittelt werden.
Ablesekarte: Natürlich besteht auch die Möglichkeit 
den Zählerstand mit der Ablesekarte mitzuteilen. Die 
Karte sollte nach Erhalt ausgefüllt und unfrankiert in 
einen Briefkasten der Deutschen Post AG eingeworfen 
werden.
Vergleichen sie bitte bei der Ablesung jeweils auch die 
Zählernummer. Zu beachten ist, dass die Wasserzähler 
der Stadt Kraichtal keine Kommastelle haben. Es müssen 
also alle Zahlen angegeben werden. Der Meldeschluss ist 
am Montag, 6. Januar 2025.
Nach Meldeschluss ist eine Eingabe per Internet nicht 
mehr möglich.
Wenn ihr Vermieter nicht in Kraichtal wohnt, sollten 
sie sich als Mieter mit ihm oder ihrer Hausverwaltung 
in Verbindung setzen, damit die Erfassung des 
Zählerstandes reibungslos erfolgen kann.
Bei evtl. Fragen zur Ablesung der Wasserzähler stehen 
wir ihnen unter der Rufnummer 07250 77-52 bzw. unter 
i.kretz@kraichtal.de gerne zur Verfügung.

Fairtrade-Stadt Kraichtal

Rückblick
Fairtrade Deutschland hat die Kampagne Fairtrade-Towns 
2009 ins Leben gerufen. Inzwischen leben über 50 Millionen 
Menschen in Deutschland in einer Fairtrade-Town und 
setzen sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
Bäuerinnen und Bauern im Globalen Süden ein.
Durch lokales Engagement zu globaler Fairness, ein Gedanke 
mit viel Potential, denn das zivilgesellschaftliche Engagement 
für Fairtrade mit einer Rekordzahl an Fairtrade-Towns und –
Schools war noch nie so hoch wie im letzten Jahr.
Viele Kommunen sind auf dem Weg, ihren Einkauf sozial 
verantwortlich und nachhaltig zu gestalten, um einen 
Beitrag zu globaler Gerechtigkeit zu leisten.
Die 684. Fairtrade-Stadt Kraichtal ist in 2024 wieder 
gewachsen. Mit fast dreißig Partnerschaften darunter 
Einzelhandel, Gastronomie, Kindergärten, Kirchen, Schulen 
und Vereine bekommt die Fairtrade-Town immer mehr 
Multiplikator:innen. Kommune, Steuerungsgruppe und 
Partner können gemeinsam viel bewegen.
Im Jahr 2024 war das Engagement der Partner ganz unter-
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schiedlich. Es wurde Bildungsarbeit geleistet, Informationen 
bereitgestellt und fair gehandelte Produkte verfügbar 
gemacht.
Auch das Engagement der Steuerungsgruppe war sehr viel-
seitig: Referate im Gemeinderat und im CVJM Eventcafé, 
Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt, der interaktive 
Spaziergang Walk and Talk, die Teilnahme am Schlosscafé 
und Fair Acts auf dem Regionalmarkt 
Das satzungsgemäße Engagement von Fairtrade 
Deutschland konnte auch in 2023 größtenteils selbstfinan-
ziert durchgeführt werden.
Im Inland waren Kampagnen und Aktionen sowie 
Marktförderung die Arbeitsschwerpunkte. Die Kampagne 
Fairtrade-Schools wurde von Engagement Global finanziell 
gefördert, die Faire Woche vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Miserior und 
Brot für die Welt kofinanziert.
Im Ausland wurden mehrere Projekte vom BMZ 
und der GIZ finanziell unterstützt. Hierbei ging 
es um Beschwerdemechanismen, Sicherheit in 
Textilfabriken, Ernährungssicherheit, Menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen, Digitalisierung in Kooperativen, 
Entwaldungsmonotoring und Umstellung auf biologischen 
Anbau.
Das Resümee der Fairtrade-Stadt Kraichtal „Global, lokal, auf 
jeden Fall gemeinsam!“
Vgl. Fairtrade Deutschland

Kraichtal ist 684te Fairtrade-Stadt
(© Fairtrade Deutschland)

Freiwillige Feuerwehr Kraichtal 

Freiwillige Feuerwehr Neuenbürg

Weihnachtsgrüße
Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Wir bedanken uns 
bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Freunden und 
Gönnern für die Unterstützung im vergangenen Jahr, insbe-
sondere bei den Altpapiersammlungen und bei unserem 
Feuerwehrfest.
Wir werden im kommenden Jahr weiterhin in gewohnter 
Regelmäßigkeit Altpapier sammeln.
Die Abteilung Neuenbürg wünscht ihren Mitgliedern und 
der Bevölkerung ein schönes Weihnachtsfest und ein glück-
liches neues Jahr.

Christbaumsammelaktion 2025
Auch im Jahr 2025 sammelt die Jugendfeuerwehr 
Neuenbürg wieder ausgediente Weihnachtsbäume ein. 
Stellen Sie am Samstag, 11. Januar Ihren Baum ab  
9 Uhr zur Abholung bereit. Dieser Dienst ist kostenlos, für 
Spenden danken wir Ihnen.
Ihre Jugendfeuerwehr.

Freiwillige Feuerwehr Unteröwisheim

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
Die Feuerwehr Unteröwisheim wünscht allen 
Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden sowie 
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Neues 
Jahr 2025.

Christbaum-Sammelaktion 
Am Samstag, 11. Januar 2025 sammelt die Jugend-
feuerwehr wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume 
ein. Bitte stellen Sie die abgezierten Bäume ab 9 Uhr gut 
sichtbar zur Abholung bereit. Über eine kleine Spende 
würde sich die Jugendfeuerwehr freuen.
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Kunst, Kultur, Tourismus

Musik- und Kunstschule Kraichtal

Amtliche Bekanntmachung 
des Zweckverbandes Musik- und Kunstschule Bruchsal  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Aufgrund des § 18 GKZ in Verbindung mit § 79 der GemO für Baden-Württemberg hat 
die Verbandsversammlung der Musik- und Kunstschule Bruchsal in ihrer Sitzung vom 
25.11.2024 folgende Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan und Stellenplan für das 
Jahr 2025 beschlossen: 
 

§ 1 
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Musik- und Kunstschule voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird festgesetzt auf 
 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 3.979.431 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -3.979.431 
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 
1.2) von 0 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 
von 0 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 3.956.446 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von -3.958.931 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -2.485 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 8.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -28.500 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -20.500 

 
 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -22.985 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

EUR 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

0 

2.11 Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-22.985 

 
 

§ 2 
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur 
Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird festgesetzt auf  

 
154.000 €. 

 
§ 3 

Verbandsumlagen 
Entsprechend § 19 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit und § 10 der Satzung des 
Zweckverbandes wird eine Umlage erhoben. Die 
Umlageberechnung ist Bestandteil dieser 
Haushaltssatzung. 
Musikschule 

• Betriebskostenumlage 
• Kapitalumlage 

Kunstschule  
• Betriebskostenumlage 
• Kapitalumlage 

 
 

 
 
 

1.416.762 € 
0 € 

 
293.020 € 

4.000 € 

 
§ 4 

Stellenplan 
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 

 
Die Übereinstimmung dieser Haushaltssatzung mit dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 25.11.2024 wird bestätigt. 
 
 
 
 
 
 

2. 
Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die 
Verbandsversammlung am 25.11.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit  
folgenden Werten fest:  

1. Ergebnisrechnung EUR 

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 3.628.170,68 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -3.628.170,68 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00 

1.4 Außerordentliche Erträge 130,50 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -130,50 

1.6 Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) 0,00 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00 

2. Finanzrechnung   

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.495.030,31 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.657.332,65 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung  (Saldo aus 
2.1 und 2.2) -162.302,34 

2.4 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.234,00 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.103,35 

2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) -15.869,35 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -178.171,69 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 0,00 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) -178.171,69 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen -34.915,17 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 336.030,01 

2.14 
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 
2.12) -213.086,86 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo 
aus 2.13. und 2.14) 122.943,15 

      

      

      

3. Bilanz   

3.1 Immaterielles Vermögen 12.532,00 

3.2 Sachvermögen 130.702,00 

3.3 Finanzvermögen 439.435,39 

3.4 Abgrenzungsposten -22.017,37 

3.5 Nettoposition   

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 560.652,02 

3.7 Basiskapital -135.335,17 

3.8 Rücklagen   

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses   

3.10 Sonderposten -75.650,00 

3.11 Rückstellungen -50.476,14 

3.12 Verbindlichkeiten -299.190,71 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten   

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) -560.652,02 
 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes der Musik- und Kunstschule Bruchsal ist 
vom Regierungspräsidium Karlsruhe mit Erlass vom 11.12.2024 Nr. RPK14-2207-
66/11/2 bestätigt worden.  
Die Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan und Stellenplan 2025 und der 
Jahresabschluss 2023 inkl. Bilanz werden ab 13.01.2025 auf die Dauer von sieben 
Tagen zur Einsicht in der Musik- und Kunstschule Bruchsal, Durlacher Str. 3-7, Zimmer 
A 18, öffentlich aufgelegt. 
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Ölberg-Bücherei Kraichtal

Letzte Vorlesestunden in der Bücherei
Am 18. und 19. Dezember laden wir alle Lauschzwerge 
(mittwochs) und Lauschhelden (donnerstags) nochmal ganz 
herzlich zu den letzten Vorlesestunden in die Bücherei ein. 
Kommt doch nochmal vorbei, wir freuen uns schon darauf.
Im neuen Jahr werden wir die regelmäßigen Vorlesestunden 
aus Ressourcengründen leider nicht fortsetzen können, 
dafür aber dann herzlich zu einzelnen Vorleseevents 
einladen. Näheres dann jeweils rechtzeitig vorher.

Weihnachtsferien
Am Donnerstag, 18. Dezember haben wir von 17 – 18:30 Uhr 
zum letzten Mal vor den Weihnachtsferien geöffnet.
Decken Sie sich noch einmal mit ausreichend Lektüre für die 
freien Tage ein.
Ab Dienstag, 7. Januar sind wir dann wieder für Sie da.

„Wäre da doch jemand, der mich hört!“
Bereits heute laden wir ganz herzlich zur nächsten 
Autorenlesung am Sonntag, 19. Januar 2025 um 17 Uhr 
ins Ev. Gemeindehaus nach Oberöwisheim ein:
Thomas Weiß, ehemaliger Leiter der ev. Erwachsenenbildung 
in Baden, liest aus seinem neuesten Buch, welches nach 
seiner eigenen schweren Erkrankung entstanden ist. 
Beschäftigt hat ihn dabei die Frage: Wo ist Gott, wenn es im 
Leben so richtig schlecht läuft? Als Seelsorger hat Thomas 

 
3. 

Satzung des 
Zweckverband Musik- und Kunstschule Bruchsal 

 
 
Die konsolidierte Gesamtfassung ist auf der Homepage der Musik- und Kunstschule 
Bruchsal veröffentlicht. 
 
Link: 
https://www.muksbruchsal.de/wp-content/uploads/2024/12/Satzung_Zweckverband_2025_Gez.pdf 
 
QR-CODE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen: 
 

§ 2 Aufgaben  
 
(1) Die Musik- und Kunstschule ist eine öffentliche Bildungseinrichtung in der 
kommunalen Bildungslandschaft und nimmt in diesem Rahmen die Aufgaben der 
kommunalen Daseinsvorsorge wahr. Sie erfüllt einen eigenständigen Bildungsauftrag in 
der außerschulischen Musik- und Kunsterziehung und kooperiert mit Kindertagesstätten 
und allgemeinbildenden Schulen sowie weiteren Kooperationspartnern. Sie pflegt und 
vermittelt das Kulturgut Musik und Kunst.  
 
(2) Als Angebotsschule vermittelt sie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
musikalische und künstlerische Bildung. Das gesamte Angebotsspektrum ist in der 
Schulordnung festgelegt. Damit leistet die MuKs einen Beitrag zur sozialen Erziehung. 
Die Musik- und Kunstschule schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische 
oder künstlerische Berufsausbildung. Sie arbeitet eng mit anderen Musik- und 
Kultureinrichtungen zusammen. 
 
(3) Die Musikschule richtet sich nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher 
Musikschulen (VdM). Die Kunstschule setzt auf freies Lernen in Projekt- und 
Jahreskursen gemäß dem Leitbild des Landesverbandes der Jugendkunstschulen 
Baden-Württemberg. 
 

§ 5 Verwaltungsrat 
 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus den (Ober-) Bürgermeistern der 
Verbandsmitglieder sowie zwei Vertretern die der Förderverein entsendet. Der 
Schulleiter und/oder sein Stellvertreter nehmen an den Sitzungen des 
Verwaltungsrates mit beratender Stimme teil.  
 

Im Falle der Verhinderung des Oberbürgermeisters bzw. eines Bürgermeisters tritt an 
seine Stelle sein allgemeiner Stellvertreter oder ein beauftragter Bediensteter nach § 
53 Ab. 1 GemO.  
 
(2) Der Verwaltungsrat kann von Fall zu Fall sachkundige Personen als Berater 
einbeziehen. Die Berater haben kein Stimmrecht. 
 
(3) Der Verwaltungsrat ist zuständig für: 
 

1. den Vollzug des Haushaltsplanes und des Stellenplanes 
2. die Einstellung, Vergütung und Entlassung der Bediensteten des 

Zweckverbandes mit einem wöchentlichen Stundenumfang von mehr als 7 
Dep.Std. im Rahmen des Stellenplanes (ausgenommen Schulleiter und dessen 
Stellvertreter) und vertragliche Deputatserhöhungen bzw. –reduzierungen von 
Beschäftigten von mehr als 7 Deputat-Stunden/Woche. 

3. die Organisation der Geschäfts- und Kassenführung 
4. gesonderte von der Verbandsversammlung zugewiesene Aufgaben 
5. über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu 5.000 € im Einzelfall soweit nicht 

von grundsätzlicher Bedeutung. 
 
(4) Der Verwaltungsrat soll Angelegenheiten aus seiner Zuständigkeit, die von 
besonderer Bedeutung sind, der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung 
unterbreiten. Er kann anstelle der Verbandsversammlung entscheiden, wenn eine 
Angelegenheit keinen Aufschub duldet. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art 
der Erledigung sind den Mitgliedern der Verbandsversammlung unverzüglich 
mitzuteilen.  
 
(5) Die inneren Angelegenheiten des Verwaltungsrates können in einer 
Geschäftsordnung geregelt werden.  
 
Die Protokollerklärung zu Punkt 2 Abs. 3 wurde gestrichen. 
 
§ 7 Verbandsvorsitzender 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der 
Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf je fünf Jahre gewählt, und zwar parallel zur 
Verbandsversammlung (vgl. § 16 Abs. 3 GKZ). In der Regel soll der 
Verbandsvorsitzende aus dem Kreis der Ober- bzw. Bürgermeister der 
Verbandsgemeinden gewählt werden. Bis zur Neuwahl nach Ablauf einer Amtszeit 
nehmen beide ihr Amt weiter wahr.  
 
(2) Scheidet der Verbandsvorsitzende oder sein Stellvertreter aus der 
Verbandsversammlung aus, so endet auch sein Amt. Für den Rest der Amtszeit wird 
ein Nachfolger gewählt.  
 
(3) Über seine aus dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und er 
Gemeindeordnung sich ergebende Funktion hinaus ist der Verbandsvorsitzende 
zuständig für: 
 

1. Sachentscheidungen bei Bewirtschaftung von Mitteln des Haushaltsplanes bei 
Beträgen bis zu 20.000 € im Einzelfall. 

2. Stundung, Niederschlag und Erlass von Forderungen und Beiträgen bis 3.000 
€ im Einzelfall und für den Forderungsverzicht auf Unterrichtsentgelte bei 

Familien in finanziellen Notlagen bis zu einem Gesamtbetrag von 3.000 € pro 
Jahr und bis höchstens 12 Monate im Einzelfall.  

3. Einstellung, Vergütung und Entlassung von Bediensteten bis zu einem 
Stundenumfang von 7 Deputat-Stunden/Woche im Rahmen des Stellenplanes, 
vertragliche Deputatserhöhungen bzw. –reduzierungen von Beschäftigten bis 
zu einem Umfang von 7 Deputatsstunden/Woche, die Einstellung von 
Lehrkräften für Vertretungszwecke und das Hinzuziehen von freien Mitarbeitern 
als Lehrbeauftragte.  

4. Die innere Organisation der Musik- und Kunstschule. Diese kann der 
Verbandsvorsitzende an den Schulleiter delegieren. 
 

§ 8 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen auf der Homepage der Musik- und Kunstschule 
Bruchsal unter https://muksbruchsal.gremieninfomanagement.net. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können während der üblichen Sprechzeiten in der Hauptstelle der 
MuKs Bruchsal in der Durlacher Str. 3-7 kostenlos eingesehen und gegen 
Kostenerstattung als Ausdruck zur Verfügung gestellt werden. Ausdrucke der 
öffentlichen Bekanntmachungen können unter Angabe der Bezugsadresse gegen 
Kostenerstattung auch zugesandt werden.  
 
§ 12 In Kraft treten 

 
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft. 
 
Gez. 
Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick 
Verbandsvorsitzende 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr 
nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Diese Rechtswirkung tritt nicht ein, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 

Bekanntmachung dieser Satzung verletzt worden sind, 
 
2.  die Verbandsvorsitzende des Zweckverbandes Musik- und Kunstschule Bruchsal 

dem Beschluss der Verbandsversammlung nach § 43 der Gemeindeordnung wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber dem Zweckverband Musik- und 
Kunstschule Bruchsal innerhalb der Jahresfrist unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. 

 
Gez. 
Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick 
Verbandsvorsitzende 
 

(© Musik- und Kunstschule)
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Weiß oft versucht, mit betroffenen Menschen Antworten auf 
diese Frage zu finden. Als ihn jedoch selbst die Not trifft und 
die Krankheit sein Leben bedroht, wird ihm, was er anderen 
gesagt hat, schal. Gott rückt ihm fern. Er zweifelt, aber er will 
diesen Gott nicht loslassen.
Herzliche Einladung zu diesem außergewöhnlichen Abend. 
Der Eintritt ist frei.

Nächstes Treffen der „Seitenwender“ – dem Leseclub für 
Erwachsene
Am Freitag, 31. Januar 2025 laden wir um 19:30 Uhr ganz 
herzlich zum nächsten Treffen des Leseclubs für Erwachsene 
ein. Wir werden uns über folgendes Buch unterhalten:
Donate: „Der schönste Grund, Briefe zu schreiben“. Ein tolles 
Buch mit einer schönen Geschichte für’s Herz, aber ohne 
kitschig zu sein. Es ist schon ein paar Jahre alt, aber immer 
noch unbedingt lesenswert, wenn man leichte UND schöne 
Literatur sucht.
Wie gewohnt treffen wir uns wieder in gemütlicher Runde 
zum gemeinsamen Austausch. Haben Sie weitere Fragen? 
Gerne per Mail unter barbaraswanton@googlemail.com

Kontakt:
Mail: barbaraswanton@googlemail.com 

Herzliche Einladung zu unserer nächsten Autorenlesung
(© Barbara Swanton)

Abfallwirtschaft

Sammelplätze und Wertstoffhof geschlossen
In der Zeit von Freitag, 20. Dezember 2024 bis 
einschließlich Montag, 6. Januar 2025 ist der 
Wertstoffhof in Neuenbürg wegen Betriebsferien 
der Firma Frank GmbH geschlossen. Die 
Grüngutsammelplätze sind am 21. und 28. Dezember 
2024 von 10 bis 15 Uhr geöffnet und am 4. Januar 2025 
geschlossen.
Der Wertstoffhof ist ab Dienstag, 07.01.2025 wieder 
geöffnet.

Abgabe von Biomüll während der Betriebs-
ferien der Firma Frank:
Beschränkte Öffnungszeiten am 28. Dezember 2024
Die Firma Frank GmbH hat am Samstag, 28. Dezember 
2024 ausschließlich zur Abgabe von Biomüll von 10 Uhr 
bis 15 Uhr geöffnet (in Neuenbürg).
Wir bitten um Beachtung!

 

Ratten – Vorbeugen ist besser als Bekämpfen-
Seit Menschen in Siedlungen zusammen wohnen, halten 
sich in ihrer Umgebung auch Ratten auf. Mit verbesserten 
hygienischen Verhältnissen zogen sie sich weitgehend in 
die Kanalisation zurück, suchen aber weiterhin auch ober-
irdisch nach Nahrung. Ratten sind soziale Tiere und leben 
in Gruppen (Rudeln) zusammen. Wanderratten (auch die 
im Kanal lebenden Ratten sind Wanderratten) sind in der 
Regel scheu und meistens im Dunkeln aktiv. Sie sind selten 
auf offenen Plätzen zu finden und bewegen sich oft entlang 
von Mauern und Wänden.
Wanderratten sind Allesfresser, geben dabei pflanzlicher 
Nahrung den Vorzug. Sie fressen jedoch auch Aas und 
sind in seltenen Fällen sogar Räuber. Ratten suchen im 
menschlichen Siedlungsbereich zur Nahrungsaufnahme 
Komposthaufen, Müllcontainer oder andere Plätze auf, 
an denen Nahrungsreste zu finden sind. Vorratsräume 
für Lebens- und Futtermittel sowie Tierhaltungsanlagen 
mit entsprechend zugänglichem Futterangebot werden 
ebenfalls gerne von Wanderratten besucht. Da sie durch 
Spalten und Löcher mit einem Durchmesser von nur zwei 
Zentimetern durchqueren, können sie beispielsweise über 
Kellerfenster oder defekte Kanalisationsanschlüsse in Keller 
und Gebäude eindringen.
Die Stadt Kraichtal lässt regelmäßig präventiv und bei 
besonderem Bedarf außerordentlich von einer Fachfirma 
Fraßköder im Kanalsystem auslegen. Der Wirkstoff beein-
flusst die Blutgerinnung, so dass die Ratten einige Tage nach 
der Aufnahme schmerzlos verenden. Die nächste kraich-
talweite Belegung mit Giftködern im Kanal wird Anfang 
August stattfinden.
Auf Privatgrundstücken kommt vorbeugenden 
Maßnahmen besondere Bedeutung zu. Prinzipiell gilt, 
dass Wanderratten nur dort vorkommen, wo es auch 
Nahrung und Nistmöglichkeiten für sie gibt. Werden diese 
Lebensgrundlagen von vorneherein entzogen, kann eine 
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dauerhafte Ansiedlung dieser Tiere verhindert werden:
• Entsorgen Sie keine Speisereste über die Toilette
• Lassen sie bei Kleintierhaltung keine Futterreste herum-

liegen
• Geben Sie keine Speisereste auf den Komposthaufen
• Stellen Sie keine Müllbeutel neben den Abfalleimer
• Auch die Lagerung von Gerümpel und Abfällen auf dem 

Grundstück begünstigt die Ansiedlung der Ratten, da sie 
hier Nistplätze finden.

• Hunde und Katzen können dazu beitragen, eine 
Ansiedlung von Mäusen und Ratten in Gebäuden zu 
verhindern, aber nicht einen bestehenden Befall zu besei-
tigen.

• Lassen Sie in Ihrem Grundstückskontrollschacht eine 
Rattenklappe (wichtig: aus Metall!) installieren

In Gewässernähe können häufig Schermäuse, auch 
Wasserratten genannt, beobachtet und mit Wanderratten 
verwechselt werden. Wasserratten sind eigentlich KEINE 
Ratten, sondern gehören zu den Wühlmäusen.

 
Das Landratsamt teilt mit: Das offene Verbrennen von 
pflanzlichen Abfällen ist nur noch in Ausnahmefällen 
zulässig
Die gängige Praxis, pflanzliche Abfälle durch Verbrennen 
zu beseitigen, entspricht nicht mehr den heutigen umwelt-
rechtlichen Anforderungen.
In Baden-Württemberg darf zwar ausnahmsweise 
Grünabfall, der im Außenbereich auf landwirtschaftlichen 
oder gärtnerisch genutzten Grundstücken anfällt, dort 
verbrannt werden. Diese Ausnahmen sind jedoch zwischen-
zeitlich strenger auszulegen. Das betrifft sowohl Landwirte, 
Gärtner als auch Privatpersonen.
Landwirtschaftliche Abfälle und Gartenabfälle sollen 
am besten verwertet werden. Man kann die Grünabfälle 
verrotten lassen, indem man sie liegen lässt, untergräbt, 
unterpflügt oder auf dem eigenen Grundstück kompos-
tiert. Darüber hinaus können Gartenabfälle bei den 
Grüngutsammelplätzen des Landkreises in haushalts-
üblichen Mengen abgegeben werden. Gewerbebetriebe 
(Landwirte, Gärtner etc.) müssen die Abfälle vorrangig 
selbst verwerten oder können auch direkte Anlieferungen 
an geeignete Verwertungsanlagen (z.B. Kompostieranlagen, 
Biomassekraftwerke) vornehmen.
Nur noch in den Fällen, in denen die pflanzlichen Abfälle 
nicht auf dem Grundstück belassen werden können und 
eine Abfuhr technisch nicht möglich oder unzumutbar ist 
(z. B. sehr steile und schwer zugängliche Flächen), darf eine 
Beseitigung durch Verbrennen im Außenbereich durchge-

führt werden. Eine Ausnahme stellt auch mit Feuerbrand 
befallenes Pflanzenmaterial dar, da dies nicht in die 
Kompostierung gegeben werden darf.
Sofern ein nachweislicher Ausnahmefall gegeben ist, dürfen 
die pflanzlichen Abfälle im Außenbereich verbrannt werden. 
In diesem Fall sind jedoch wichtige Regeln zu beachten:
Ein flächenhaftes Abbrennen oder das Mitverbrennen von 
Altholz und anderen Abfällen ist verboten. Abfälle sind zu 
Haufen zusammenzufassen. Um sicherzustellen, dass keine 
Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden, sind die Abfälle 
erst kurz vor dem eigentlichen Verbrennen aufzuschichten. 
Der Verbrennungsvorgang muss kontrollierbar bleiben (z.B. 
durch Pflügen eines Randstreifens).
Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter 
möglichst geringer Rauchentwicklung verbrennen. Durch 
Rauchentwicklung dürfen keine Verkehrsbehinderungen, 
keine erheblichen Belästigungen und kein gefahrbrin-
gender Funkenflug entstehen.
Es sind Mindestabstände einzuhalten:
100 Meter von Bundes- Landes- und Kreisstraßen
50 Meter von Gebäuden und Baumbeständen.
Bei starkem Wind und in der Zeit zwischen 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang darf nicht verbrannt 
werden. Glut und Feuer müssen beim Verlassen der 
Feuerstelle erloschen sein.

Auch wenn das Verbrennen der pflanzlichen Abfälle in 
Ausnahmefällen abfallrechtlich zulässig ist, muss der 
Verursacher sicherstellen, dass sämtliche sonstigen rechtli-
chen Anforderungen (z.B. Naturschutz) eingehalten werden.
Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen innerhalb von 
Ortschaften ist grundsätzlich unzulässig.
Wir weisen darauf hin, dass das Verbrennen von pflanz-
lichen Abfällen ohne Vorliegen eines Ausnahmefalls eine 
Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann.
Das Landratsamt Karlsruhe als untere Abfallrechtsbehörde 
erteilt keine Ausnahmegenehmigung zum 
Verbrennungsverbot. Der Entsorgungspflichtige 
(Grundstückseigentümer, Bewirtschafter etc.) hat selbst 
zu prüfen, ob die Voraussetzungen zu einer Ausnahme 
von der Verwertungspflicht gegeben sind und muss dies 
auf Nachfrage belegen können.

Wann finden die Müllabfuhren in der Stadt Kraichtal statt?
Die aktuellen Termine sind wie folgt:

 - Freitag, 20. Dezember Restmüll
 - Freitag, 20. Dezember Papier (Blaue Tonne)
  für Neu, La, Me, Uö, Oö
 - Montag, 23. Dezember Bioabfall (660 l)
 - Montag, 23. Dezember Papier (Blaue Tonne)
  für Ba, Go, Mü, Oa
 - Dienstag, 31. Dezember Wertstoff
 - Donnerstag, 2. Januar Bioabfall (80 l-240 l) 
  und Bioabfall (660 l)

Der Abfuhrkalender für Kraichtal ist in der BürgerApp sowie 
auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes unter 
folgendem Link zu finden: 
www.awb-landkreis-karlsruhe.de/privatkunden
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Was ist bei der Müllabfuhr zu beachten?
Die Mülltonnen werden zu unterschiedlichen Zeiten geleert. 
Verlassen Sie sich deshalb nicht auf gleiche Abfuhrzeiten. 
Grundsätzlich gilt: Die Tonnen müssen ab 6 Uhr bereit-
stehen! Sollte sich in Ihrem Wohngebiet eine Baustelle/
Straßensperrung befinden, stellen Sie bitte Ihre Mülltonnen 
sowie ggf. Ihren Sperrmüll und E-Schrott an das nächst 
anfahrbare Baustellen/Straßensperrungs-Ende. Generell 
gilt, dass Tonnen, die durch parkende Autos nicht sichtbar 
oder durch das Müllauto nicht anfahrbar sind, nicht geleert 
werden können. Bitte parken Sie am Müllabfuhrtag so, 
dass das Müllfahrzeug ungehindert die Tonnen leeren 
kann. Nach Leerung der Mülltonnen möchten wir Sie 
bitten, die Tonnen zeitnah wieder auf Ihr Grundstück zu 
stellen, sodass der Fußgängerverkehr nicht behindert wird. 

Service-Nummern Abfall
Tonnentausch
online: www.awb-landkreis-karlsruhe.de
Privatkunden-Hotline: 0800 2982020 (kostenfrei)
Anmeldung Sperrmüll
Sperrmüll-Hotline: 0800 2 9820 30 (kostenfrei)
Online-Service im Internet: 
www.awb-landkreis-karlsruhe.de
Containerdienst-Hotline
Gewerbe: 0800 2982010 (kostenfrei)
Reklamationen während der Müllabfuhr
Reklamations-Hotline: 0800 2160150 (kostenfrei)
Sie erreichen die kostenlosen Hotline-Nummern 
des Abfallwirtschaftsbetriebs von 8 bis 17 Uhr.

Schadstoffsammlung
Monatliche Sammeltermine Zahlreiche Produkte des Alltags 
werden nach dem Gebrauch zu Problemstoffen. Problemstoffe 
sind beispielsweise Abbeizmittel, Benzin, Chemikalien, Farben, 
Giftstoffe, Holzschutzmittel, Konden-satoren oder Verdünner. 
Da sie für Mensch und Natur schädlich sind, dürfen diese Abfälle 
auf keinen Fall über das Abwasser oder über die Mülltonne 
entsorgt werden. Sie können diese Stoffe bei der Mobilen 
Schadstoffsammlung kostenlos abgeben. Zusätzlich zu den  
Sammlungen vor Ort, finden an drei zentralen Standorten  
im Landkreis an folgenden Samstagen Sammeltermine statt:
18. Januar 2025, 15. Februar 2025, 22. März 2025 
• Bruchsal, beim Wertstoffhof der Kreismülldeponie an der  

B 3 (jeweils von 8 bis 10 Uhr)
• Bretten, auf dem Parkplatz der Stadtwerke in der 

Pforzheimer Straße (jeweils von 11 bis 13 Uhr)
• Ettlingen, in der Middelkerkerstraße, auf dem Parkplatz bei 

der Albgauhalle (jeweils von 14 bis 16 Uhr)
Bitte beachten Sie Unbekannte oder nicht einwandfrei 
deklarierte Stoffe werden abgewiesen, da sie aufgrund 
gesetzlicher Regelungen nicht transportiert werden dürfen. 
Flüssigkeiten dürfen nur in geschlossenen Behältnissen trans-
portiert und angenommen werden. Es können nur haushalts-
übliche Mengen abgegeben werden.

Altpapiersammlungen
Wie entsorge ich fachgerecht Altpapier?
Generell kann Papier in der Wertstofftonne entsorgt werden. 
Des Weiteren können Sie durch die Teilnahme an der 
Altpapiersammlung unsere Kraichtaler Vereine unterstützen.

Umwelt- und Naturschutz

Clevere Tipps für ein wunderbar 
nachhaltiges Leben
Woche 12 - Geschenkpapier
Gewöhnliches Geschenkpapier wird häufig mit einem 
hohen Energieaufwand und nicht sonderlich nachhaltig 
hergestellt. Die verschiedenen Muster verbrauchen einiges 
an Druckfarbe und müssen aufwendig gedruckt werden. 
Zum Schluss werden die Rollen auch noch zusätzlich in 
Plastik eingepackt.
Dem Gegenüber steht die kurze Freude, die der oder 
die Beschenkte beim Auspacken hat. Innerhalb einiger 
Sekunden ist das Geschenkpapier aufgerissen und 
das schöne Papier landet meist kurz darauf im Müll. 
Bestimmt hast Du auch Erinnerungen an die Müllberge an 
Heiligabend, die nur durch Geschenkpapier und Schleifen 
entstehen. 

Alternative 1
Du hast dir mit den Geschenken bis kurz vor knapp Zeit 
gelassen? Nun stellst du dir die Frage, wie du das Geschenk 
auf die Schnelle schön verpacken kannst? Du hast Back- 
oder Packpapier zuhause? Prima. Back- oder Packpapier 
ist eine super Alternative Geschenke nachhaltig einzupa-
cken. Während Geschenkpapier meist aufwendig bedruckt 
ist, hat Pack- oder Backpapier diesen Druck nicht. Lass dein 
Backpapier entweder minimalistisch und schlicht oder lass 
deiner Kreativität freien Lauf.

Alternative 2
Oft sind in Zeitschriften tolle Seiten drin, welche sich als 
Geschenkpapier gut eignen. Trenne die Seiten einfach 
vorsichtig aus dem Magazin. Das gelingt super mit einem 
Cutter, du kannst die Seiten aber auch einfach nach dem 
Herauslösen zurechtschneiden. 
Eine weitere Möglichkeit Geschenke umweltfreundlich 
einzupacken ist Zeitungspapier. Auch wenn du Bücher 
besitzt, die du nicht mehr benötigst, kannst du kleine 
Überraschungen in Bücherseiten verpacken.

Alternative 3
Leere Einmachgläser eignen sich super als Verpackung, 
da man sie danach weiterverwenden kann. Du kannst sie 
beispielsweise mit Sand oder anderen Naturmaterialien 
füllen oder anders verzieren. Du musst nicht mal neue 
Einmachgläser kaufen, sondern kannst ein altes Gurken- 
oder Marmeladenglas auswaschen, das Etikett entfernen 
und so wiederverwenden. 
Eine leere Flasche oder ein Glas eignen sich auch super, 
wenn du Gutscheine verschenkst und diese darin präsen-
tierst.

Gesetzliche Vorgaben bei Baumfäll- und ande-
ren Gehölzarbeiten während der Vegetations-
zeit vom 1. März bis zum 30. September
1. Sperrfrist nach § 39 Bundesnaturschutzgesetz
Vom Frühling bis zum Herbst ist in unserer Natur besonders 
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viel los. Eine wichtige Rolle spielen dabei alle Gehölze, also 
Bäume und Sträucher. Die ersten Weidenkätzchen und die 
Blüten der Obstbäume sind eine wichtige Bienennahrung. 
In den Zweigen brüten viele Singvögel, oft mehrmals 
hintereinander in einer Saison. Auf den Blättern, Nadeln 
und Zweigspitzen finden sich die Larven der Marienkäfer 
und auch so manche Schmetterlingsraupe, so z.B. vom 
Großen Schillerfalter oder vom Trauermantel. In Spalten 
und Höhlen älterer Bäume leben Bilche, Fledermäuse, 
Spechte und Meisen, die hier ihre Jungen großziehen und 
sich verstecken. Es ist wichtig, dass alle diese Vorgänge 
möglichst ungestört ablaufen können, denn die Zeit der 
Nahrungssuche, Fortpflanzung und Jungen Aufzucht ist 
entscheidend für die Erhaltung der Artenvielfalt.
Aus diesem Grund ist es gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, 
von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten 
Grundstücken stehen, sowie Hecken, lebende Zäune, 
Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu 
setzen.

Ganzjährig zulässig sind:
• Fällungen oder Schnittmaßnahmen von Bäumen auf 

Kurzumtriebsplantagen und in gärtnerisch genutzten 
Grundflächen sowie von Bäumen innerhalb des Waldes

• schonende, fachgerechte Form- und Pflegeschnitte 
zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 
Gesunderhaltung von Bäumen

• Beseitigung von geringfügigem Gehölzbestand (z. B. 
einzelnen Ästen) im Zusammenhang mit der Ausführung 
eines zulässigen Bauvorhabens

• Fällungen oder Schnittmaßnahmen zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit, falls die Maßnahme im öffentli-
chen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer 
Zeit durchgeführt werden kann

• behördlich angeordnete Maßnahmen
• behördlich durchgeführte oder zugelassene Maßnahmen, 

wenn sie im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise 
oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können

Stellt sich heraus, dass die Maßnahme nicht unter 
die genannten Ausnahmen fällt, kann ein Antrag auf 
Befreiung nach § 67 BNatSchG beim Landratsamt (untere 
Naturschutzbehörde) gestellt werden. Die Befreiung kann 
nur erteilt werden, wenn ein überwiegendes öffentli-
ches Interesse an der Maßnahme besteht oder Nachweise 
vorgelegt werden können, aus denen eine unzumutbare 
Belastung bei Einhaltung des Verbots hervorgeht und 
die Abweichung von dem Verbot mit den Belangen von 
Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.

Gewässerrandstreifen: Änderung der Bewirt-
schaftungsmöglichkeiten gelten nicht nur für 
Landwirte
Seit dem 1. Januar 2019 ist in den Gewässerrandstreifen die 
Nutzung als Ackerland in einem Bereich von fünf Metern 
verboten. Hiervon ausgenommen sind die Anpflanzung 
von Gehölzen mit Ernteintervallen von mehr als zwei 
Jahren sowie die Anlage und der umbruchlose Erhalt von 
Blühstreifen in Form von mehrjährigen nektar- und pollen-
spendenden Trachtflächen für Insekten.

Dieses Umbruchverbot gilt sowohl für den Außenbereich 
als auch den Innenbereich. Betroffen sind die land-
wirtschaftliche Nutzung aber ebenso die Arbeiten 
im Haus- und Kleingarten. Auch der Einsatz und die 
Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im 
Kleingarten sind im Gewässerrandstreifen verboten (mit 
Ausnahme von: Wundverschlussmittel zur Baumpflege und 
Wildbissschutzmitteln).
Der Gewässerrandstreifen dient
• der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen 

Funktionen
• oberirdischer Gewässer
• der verbesserten Wasserspeicherung und 

Abflussverzögerung -also dem Rückhalt von Wasser auf 
der Fläche (im Außenbereich)

• der Sicherung des Wasserabflusses - also der zügigen 
Ableitung des Oberflächenwassers (im Innenbereich)

• der Verminderung von Stoffeinträgen aus verschiedenen 
Quellen („Pufferstreifen“)

Die Einhaltung der Bestimmungen dient somit dem Wohl 
jedes Einzelnen und der Gemeinschaft.

Klima, Energie, Umwelt

Viel Wind um nichts? - Faktencheck Windenergie
Windenergieanlagen verstärken den Klimawandel, 
führen zu Trockenheit und emittieren Schwefel-
Hexafluorid (SF6). Wirklich?
Fakten:
Es ist richtig, dass Windenergieanlagen der atmosphäri-
schen Strömung Windenergie entziehen. Sie wandeln die 
Bewegungsenergie der Luft in Strom um. Lokal betrachtet 
fehlen dem Wind etwa 20-30 % der Energie, die auf die 
Windenergieanlage getroffen ist. 
Aber:
• Die Reduktion der Windgeschwindigkeit ist auf einen sehr 

kleinen, direkten Bereich der Anlage begrenzt. Es erfolgt 
ein Ausgleich von den Seiten und von oben.

• Der Einfluss der Windenergieanlagen ist nach wenigen 
Kilometern bereits nicht mehr messbar.

• Globale Strömungen wie der Jetstream (Höhe: etwa  
15 km) werden durch Windenergieanlagen nicht beein-
flusst. Der Jetstream wird hingegen durch die Erwärmung 
der Pole infolge des Klimawandels beeinflusst.

Im direkten Anlagenumfeld ist durch die Verringerung 
der Windgeschwindigkeit eine geringe Erhöhung der 
Temperatur im Bodenbereich möglich, dies jedoch vorwie-
gend nachts, da die Abkühlung durch die verringerte 
Windgeschwindigkeit geringer ausfällt. Ein Einfluss auf 
die Niederschlagsmengen ist aufgrund der geringen 
Ausdehnung nicht nachweisbar. 

Schwefel-Hexafluorid (SF6) – 
das ist doch ein Treibhausgas?
Fakten:
Es stimmt, SF6 weist eine sehr hohe Klimaschädlichkeit 
auf, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Es besitzt gleich-
zeitig sehr gute Isolationseigenschaften und wird deshalb 
in geschlossenen Kreisläufen in technischen Anlagen wie 
Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen eingesetzt. 
Jedoch sind die verwendeten Mengen an SF6 im Bereich der 
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Erneuerbaren Energien, im Vergleich zu anderen Branchen, 
sehr gering. Auch wird das Gas ausschließlich innerhalb 
geschlossener Systeme eingesetzt und kann deshalb im 
Normalfall nicht freigesetzt werden. Ein geringes Risiko 
der Freisetzung von SF6 besteht infolge von Leckagen. 
Diese treten mitunter beim Rückbau von SF6-haltigen 
Anlagenteilen auf. Durch eine Absaugung durch geschultes 
Fachpersonal wird das Entweichen in die Atmosphäre verhin-
dert und eine Wiederverwendung des Gases ermöglicht.
Zusätzlich werden gegenwärtig Alternativen für 
den Einsatz von SF6 entwickelt und Maßnahmen zur 
Reduzierung von SF6 ergriffen.

Soziales

depot 25

Winterpause im depot 25
Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Mitarbeiterinnen 
des depot 25. Durch ihren unermüdlichen Einsatz haben sie 
nicht nur vielen Menschen nachhaltige Shoppingerlebnisse 
zu äußerst kleinen Preisen ermöglicht sondern mit den 
daraus erzielten finanziellen Mitteln dem Verein Kraichtal 
hilft ermöglicht, tolle Projekte in Kraichtal zu finanzieren, 
Kindergärten, Schulen und Vereine zu unterstützen und 
Menschen in Not zu helfen.
Nun geht es für das Team in eine verdiente Winterpause. 
Vom 20. Dezember 2024 bis zum 7. Januar 2025 bleibt das 
depot 25 geschlossen. Ab dem 8. Januar sind die fleißigen 
Damen wieder für Sie da.

Kinder und Jugend

Zentrale Vormerkung 
für das Kindergartenjahr 2025/2026
Am 2. Dezember 2024 beginnt die diesjährige zent-
rale Vormerkung für einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertagesstätte in Kraichtal. Möchten Sie, dass ihr Kind 
in der Zeit zwischen dem 1. August 2025 und 31. Juli 2026 
in einer Kindertageseinrichtung in Kraichtal neu aufge-
nommen wird? Oder wird ihr Kind aktuell bereits in einer 
Kleinkind- oder Krippengruppe betreut und steht im 
Zeitraum zwischen dem 1. August 2025 und 31. Juli 2026 
ein Wechsel in eine Kindergartengruppe (ab 3 Jahren) an? 
Dann müssen sie Ihren Wunsch an einem Betreuungsplatz  
bis spätestens Freitag, 7. Februar 2025 über unsere 
Zentrale Vormerkung anmelden. Benötigen Sie für Ihr 
Kind erst nach dem 31. Juli 2026 eine Betreuung in einer 
Kindertagesstätte, müssen Sie aktuell noch nicht tätig werden. 
Alle Eltern mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren wurden 
von uns angeschrieben. Sollten sie keinen Brief erhalten 
haben bitten wir um Kontaktaufnahme mit dem Sachgebiet 
Bildung und Soziales, Frau Thomas, Telefon 07250 7748,  
E-Mail: v.thomas@kraichtal.de

Zentrale Vormerkung 
 

für einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte in Kraichtal 
(Krippe oder Kindergarten) 

 

 

 

                Ihr Weg zur Vormerkung: 

In der Zeit vom 
2. Dezember 2024 bis 7. Februar 2025  
ist die Zentrale Vormerkung  
für einen Betreuungsplatz  
im Kindergartenjahr 2025/26 erforderlich!  
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Evang. Kindergarten Menzingen

Christbaumsammlung in Menzingen
Wie schon in den vergangenen Jahren sammeln die Eltern 
des evangelischen Kindergartens Menzingen auch im 
Januar 2025 die Christbäume. Bitte legen Sie die Bäume 
am Samstag, 11. Januar 2025 ab 9 Uhr bereit. Über 
eine Spende freuen sich die Kinder des evangelischen 
Kindergartens Menzingen. Herzlichen Dank.
Auf diesem Weg wünschen wir allen noch ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Evang. Martinskindergarten Münzesheim

Die "Mäuse" besuchen die Firma Billerbeck Schlafwelt
Am Montag, 25. November 2024 besuchte die Mäuse-
Gruppe des Evangelischen Martinskindergarten in 
Münzesheim die Firma Billerbeck-Schlafwelt.
Der Tag hatte ein Motto: Sonne, Mond und Sterne.
Morgens machten sich die Mäusekinder auf den Weg zur 
Fabrik. Dort angekommen durfte jeder eine Kissenhülle 
bemalen. Danach gab es eine tolle Führung durch das 
Betriebsgelände und durch die Werkshallen. Am span-
nendsten waren die verschiedenen Füllungen. Vor allem das 
Kamelhaar hat für große Begeisterung gesorgt.
Jeder der Kinder und der Erzieherin durfte sein Kissen selbst 
befüllen.
Zu Mittag gab es Verpflegung für alle, Brezeln, Hefezopf 
und etwas zu Trinken. Zum Abschluss wurde eine schöne 
Geschichte vorgelesen und jedes Kind hat eine Urkunde 
und Schokolade bekommen. Wir sagen „Danke“ der Firma 
Billerbeck, vor allem Frau Ermert für einen wunderschönen 
Tag. Es hat uns große Freude bereitet und wir werden himm-
lisch auf unseren neuen Kissen schlafen.
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(© Martinskindergarten )

Kindergarten Arche Noah Unteröwisheim

Bischof Nikolaus zu Besuch

Bischof Nikolaus mit den Kindergartenkindern
(© Kindergarten)

Am Freitag, den 06. Dezember 24 kam der Bischof Nikolaus 
zu Besuch in die Arche Noah. Schon morgens, als die Kinder 
den Kindergarten betraten, war plötzlich ein Hausschuh 
verschwunden. Die Aufregung war groß: „Nanu? Ein Schuh 
von mir fehlt!“ „Das war bestimmt der Nikolaus!“ Später 
trafen sich alle Kinder mit ihren Erzieherinnen der Kleinen und 
Großen Arche Noah im Turnraum, um auf den Nikolaus zu 

warten. Mit dem Lied „Nikolaus, Nikolaus“ erhofften wir uns, 
dass er uns hört. Und tatsächlich: Er kam zu uns herein. Wir 
waren alle sehr gespannt. Mit einem Lied- und Gedichtbeitrag 
aus jeder Gruppe machten wir Bischof Nikolaus eine große 
Freude. Als Lob gab er uns den Hausschuh zurück und 
schenkte uns einen leckeren Schokonikolaus, sowie einen 
großen Sack mit Mandarinen und Spekulatius für jede 
Gruppe. Danke lieber Bischof Nikolaus! Nach dem Schlusslied 
„Lasst uns froh und munter sein“, verabschiedete er sich 
wieder! Das war eine schöne Feier!

Schulen

Markgrafen GMS  
Kraichtal

LG 10 im vorweihnachtlichen Berlin unterwegs
In der ersten Dezemberwoche begaben sich die Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Lehrern Herr Tobias Dauer, Frau 
Anja Oeder und Herr Bernd Schürle zur Abschlussfahrt in 
die Bundeshauptstadt. Viele Plätze der Stadt erstrahlten 
in vorweihnachtlichem Glanz und es galt einige 
Weihnachtsmärkte in besonderer Atmosphäre zu erkunden. 
Die Woche war gut gefüllt – mit Programmpunkten aus 
Politik, Kultur, Geschichte und Spaß. Nach einer sehr frühen 
Anreise am Montag ging es bereits zu markanten Punkten der 
Stadt, wie dem Alexander und Potsdamer Platz. Ein ersehntes 
Abendessen wurde im Hard Rock Café eingenommen. In den 
folgenden Tagen ging es in den Bundestag mit Plenarvortrag 
sowie einem direkten Gespräch mit einem Abgeordneten, 
zur Gedenkstätte Berliner Mauer sowie ins ehemalige Stasi-
Gefängnis Hohenschönhausen. Auch ein kurzweiliger und 
unterhaltsamer Besuch im Spionage- und DDR-Museum 
stand auf dem Programm und Punkte wie Madame Tussauds, 
Escape-Room sowie Bowling und die Disco Matrix durften 
nicht fehlen. Dennoch blieb auch Zeit, die trubelige Stadt 
auf eigene Faust zu erkunden. Bei der Bahnankunft freitag-
abends war die ungewohnte Anstrengung bei allen spürbar, 
dennoch wurden viele Eindrücke „mitgenommen“ und es 
kann auf tolle Erlebnisse zurückgeblickt werden, an die sich 
über das Schuljahr noch gemeinsam erinnert werden kann.

Die 10er vor dem Brandenburger Tor (© GMS Kraichtal)
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Eisenhutschule 
Unteröwisheim

Nikolaus-Torwart zu Besuch an der Eisenhut-Schule
Am Freitag, 6. Dezember 2024, besuchte der Nikolaus 
unsere Schule. Die Kinder waren sehr aufgeregt, hatten 
doch alle einen Programmpunkt für die Nikolausfeier vorbe-
reitet. So machten die Kinder den Nikolaus mit Liedern, 
einem Nikolaus-Rap und der Geschichte des Nikolaus von 
Myra, glücklich. Zum Dank überreichte der Nikolaus leckere 
Naschereien. Doch eine Jahrgangsstufe fehlte – die Kinder 
der zweiten Klassen aus Unter- und Oberöwisheim hatten 
an diesem Tag ihren Handballaktionstag. 
Dieser wurde durch die Handballabteilung der SG 
Odenheim / Unteröwisheim durchgeführt. Nach einer 
kurzen Begrüßung durch Herrn Mächtel ging es gleich 
richtig los. Die Kinder durften zahlreiche Übungs- und 
Spielsituationen durchlaufen und konnten dabei ihre 
unterschiedlichen Fähigkeiten im Bereich Prellen, Werfen, 
Fangen, Koordination und Schnelligkeit zeigen und erwei-
tern. So dauerte es nicht lange, bis alle mit viel Freude und 
Eifer in der Halle unterwegs waren.
Als Highlight bleibt den Kindern mit Sicherheit der Besuch 
des Nikolaus in der Sporthalle in Erinnerung. Einmal ein Tor 
gegen den „Handball-Nikolaus“ zu werfen motivierte die 
jungen Sportler sehr! Nach einem ereignisreichen sowie 
anstrengenden Vormittag verließen die Kinder glücklich die 
Sporthalle.
Die Eisenhut-Schule bedankt sich herzlich bei der 
Handballabteilung, die den Tag ermöglicht und bei den 
Kindern Interesse am (Hand-)Ballsport geweckt haben.

Nikolaus-Torwart (© Eisenhut-Schule )

Lernatelier - Freie Grundschule Kraichtal

Das Lernatelier wünscht ein frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest, gefüllt mit Freude, Wärme und Zuversicht. Möge 
das kommende Jahr 2025 Gesundheit, Glück und viele schöne 
Momente bringen. Ein großer Dank gilt allen, die uns dieses  
Jahr unterstützt haben.

(© F.P.)

Landratsamt Karlsruhe

Das Landratsamt Karlsruhe informiert
Unter folgendem Link finden Sie alle 
Pressemitteilungen des Landratsamts Karlsruhe online: 
www.landkreis-karlsruhe.de/
Aktuelles-Landkreis/Aktuelles/
Pressemitteilungen/
Es sind unter anderem folgende 
Veröffentlichungen zu finden:
• Medien-Info Nr. 330 - 

BR-Kennzeichen wird ab  
3. Februar ausgegeben

• Medien-Info Nr. 329 - Der Rat 
der Gemeinden und Regionen 
Europas tagt in Karlsruhe und setzt 
einen Schwerpunkt auf die nachhaltige Verkehrswende

• Medien-Info Nr. 328 - Gesundheitskompetenz 
wie geht das? Fachtagung der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz im Landkreis Karlsruhe

QR-Code zu den 
Pressemitteilungen 
des Landratsamts 
Karlsruhe

112Die Nummerfür Notfälle.
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• Medien-Info Nr. 327 - Veranstaltungsreihe 
"Perspektiven des Älterwerdens" - Wissenswertes zum 
Thema Schwerbehinderung

• Medien-Info Nr. 326 - Pflegestützpunkte im Landkreis 
Karlsruhe: Erfolgsmodell mit wachsendem Zuspruch

• Medien-Info Nr. 325 - Entwicklung der Schulsozialarbeit 
im Landkreis Karlsruhe: Große Herausforderungen und 
notwendiger Ausbau

• Medien-Info Nr. 324 - Vortrag zum Thema Sicherheit im 
Straßenverkehr

• Medien-Info Nr. 323 - Delegationsbesuch aus Brusque 
im Landkreis Karlsruhe

• Medien-Info Nr. 322 - Neu eröffnetes TigeR-Haus 
ergänzt attraktives Betreuungsangebot in Malsch

• Medien-Info Nr. 321 - Delegationsbesuch aus Brusque 
im Landkreis Karlsruhe

• Medien-Info Nr. 320 - Die Wirtschaftspläne 2025 der 
Beteiligungsgesellschaften des Landkreises Karlsruhe 
geben Einblick in die Zukunft der Infrastruktur und 
sozialen Aufgaben

Kirchen Kraichtal

CVJM-Lebenshaus „Schloss Unteröwisheim“

Theologie im Schlosskeller
Drei theologische Abendseminare 
jeweils von 19 bis 21:30 Uhr
Im Schlosskeller des Lebenshauses Unteröwisheim
Thema: „Jesaja - Ermahnung, Hoffnung, Trost“
- hinterfragend und ehrlich
- theologisch und gründlich
- aufbauend und erfrischend

1. Abend: Mittwoch, 22. Januar: 
"Jesaja als Ermahner"
Referent: Dr. Martin Werth 
(Direktor an der Evangelistenschule Johanneum, Wuppertal)

2. Abend: Mittwoch, 29. Januar: 
"Die Lieder vom Gottesknecht bei Jesaja"
Referent: Pfr. Thomas Maier 
(Direktor Missionsschule Unterweissach)

3. Abend: Mittwoch, 5. Februar: 
"Trost und Hoffnung für heute und morgen"
Referent: Prof. Tobias Faix 
(Rektor der CVJM-Hochschule, Kassel)

Kosten:  12 € pro Abend für Vortrag und Imbiss, 
 30 € für drei Abende. Rabatt für Schüler & Studenten
Leitung: Matthias Kerschbaum, Christian Herbold, 
 Simon Schuh

Weitere Infos und Anmeldung unter: 
www.cvjmbaden.de/25085 bzw. 25086 oder 25087

Evang.-method. Kirche – 
Kraichtalgemeinden

So. 22.12. 10:15 Gottesdienst zum 4. Advent
Di. 24.12. 15:30 Christvesper in Menzingen
Di. 24.12. 17:00 Christvesper in Münzesheim
Mi. 25.12. 10:30 Bezirksweihnachtsgottesdienst in
   Emk Münzesheim
So. 29.12. 10:30 Bezirksgottesdienst in der
   Emk Bruchsal
Di. 31.12. 16:30 Gottesdienst in der EmK Münzesheim 

mit Abendmahl
So. 05.01. 09:30 Gottesdienst in der EmK Menzingen
So. 05.01. 10:15 Gottesdienst in der EmK Münzesheim
Di. 07.01. 14:30 Es tut-gut-Café – Thema: ‚Der schmale 

und der breite Weg – ein Lehrstück aus 
früheren Zeiten‘

Di. 07.01. 19:30 Bezirks-Bibelgespräch 
   in der EmK Unteröwisheim
Do. 09.01. 20:00 Sporttreff 
   in der Mehrzweckhalle Münzesheim

Kath. Kirchengemeinde 
Hl. Geist Kraichtal-Elsenz

4. Adventssonntag
So. 22.12. 10:00 Menzingen Eucharistiefeier, Streaming
So. 22.12. 18:30 Oberöwisheim Aussendung des  

Friedenslichts von Betlehem (ev. Kirche)

Heiliger Abend
Di. 24.12. 10:30 Landshausen Weihnachtsgottesdienst 

für Kinder, s. Gemeinsames
Di. 24.12. 15:00 Oberöwisheim 
   Eucharistiefeier im Seniorenheim
Di. 24.12. 17:00 Landshausen Christmette mitgestaltet 

vom Kirchenchor Landshausen,  
Streaming 

Weihnachten
Mi. 25.12. 10:00 Landshausen Festgottesdienst mitge-

staltet vom Kirchenchor Münzesheim, 
Streaming

Do. 26.12. 10:00 Landshausen 
   Festgottesdienst, Streaming
Fr. 27.12. 18:00 Menzingen Trauergottesdienst -  

Gedenken an Maria Götz, Franz Michi, 
Hans Hill, Birgit Beck, Anton Weih, Margit 
Hering, Helga Pollock, Hans Hausmann, 
Günter Roßnagel, André Berton, Wolf-
gang Beranek, Gerda Lehmann, Helmut 
Ries, Ursula Fuhrich, Waltraud Weis

Sa. 28.12. 10:00 Münzesheim 
   Wort-Gottes-Feier im Seniorenhaus

Fest der Heiligen Familie
Sa. 28.12. 18:00 Elsenz Eucharistiefeier mit Verabschie-

dung unserer langjährigen Messnerin 
Katharina Schmeisser
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So. 29.12. 10:00 Menzingen Eucharistiefeier mit Kinder-
segnung, s. Gemeinsames, Streaming, 
Verabschiedung unserer langjährigen 
Mitarbeiter Gertrud und Rudolf Bauer

Di. 31.12. 18:00 Menzingen Andacht zum Jahresschluss
Mi. 01.01. 10:00 Menzingen Festgottesdienst zum  

Jahresanfang, Streaming
Fr. 03.01. 18:00 Oberöwisheim Anbetung

2. Sonntag nach Weihnachten
Sa. 04.01. 18:00 Münzesheim 
   Aussendung der Sternsinger, Streaming
So. 05.01. 09:00 Menzingen Eucharistiefeier, Streaming

Erscheinung des Herrn
Mo. 06.01. 09:00 Menzingen Eucharistiefeier, Streaming
Di. 07.01. 18:00 Neuenbürg Eucharistiefeier
Di. 07.01. 19:00 Menzingen Jesusgebet (Kirche)
Di. 07.01. 19:30 Landshausen 
   Treffen des Gemeindeteams
Mi. 08.01. 19:00 Menzingen 2. Taufgespräch 
   für die Taufe am 12.01.25 (Kirche)

Gemeinsames
Weitere Infos unter www.kraichtal-elsenz.de

Weihnachtsgottesdienst für Kinder 
an Heilig Abend in Landshausen
Herzliche Einladung an alle Familien mit Kindern ab  
3 Jahren bis zur 2. Klasse zum Weihnachtsgottesdienst 
am 24. Dezember 24, 10:30 Uhr, in der Kirche St. Martin 
Landshausen.

Trauergottesdienst am 27. Dezember 2024 in Menzingen
In den Trauergottesdiensten unserer Pfarrei gedenken wir 
der aktuell Verstorbenen. Mit eingeschlossen sind aber 
immer all unsere Verstorbenen. Wir geben unserer Trauer, 
dem Schmerz über den Tod eines lieben Menschen und 
dem Gedenken an unsere Verstorbenen Raum und füllen 
unsere Leere und unser Fragen über den Tod eines lieben 
Menschen mit Gottes Gegenwart.

Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit 
Kindersegnung am 29. Dezember 2024 in Menzingen
Am Fest der Heiligen Familie sind alle Familien mit ihren 
Kindern ganz herzlich zum Gottesdienst eingeladen. 
Sonntag, 29. Dezember 24, 10 Uhr in Menzingen.

Sternsingeraktion 2025
Auch 2025 werden die Sternsinger in Kraichtal unterwegs 
sein, um Ihnen den Segen Gottes zu bringen und Geld für 
benachteiligte Kinder zu sammeln.

Landshausen
Die Sternsinger sind bereits am Sonntag, 5. Januar 2025, ab  
10:30 Uhr, unterwegs.

Menzingen
Die Sternsinger sind am 5. und am 6. Januar 2025 ab  
ca. 10 Uhr unterwegs. Jedes Haus wird von uns besucht.

Münzesheim, Unteröwisheim, Gochsheim und 
Oberacker
Wir besuchen die Haushalte, die wir auch in den letzten 
Jahren besucht haben. Bei Ihnen waren die Sternsinger noch 
nicht, Sie würden sich aber über ihren Besuch freuen? Rufen 
Sie bei unseren Kontaktpersonen an. Für Unteröwisheim 
- Melanie Butterer 0151 18184645, für Münzesheim und 
Oberacker - Dorothea Heitkamp 07250 8859 und für 
Gochsheim - Daniela Wiens 07258 3270370. Probentermine 
für Kinder und Jugendliche, die mitmachen möchten: 
Samstag, 21. Dezember 24, 10 Uhr und Samstag,  
4. Januar 25, 16:30 Uhr, jeweils im Franziskussaal 
Münzesheim. 

Neuenbürg
Am 6. Januar 25 werden auch in Neuenbürg wieder die 
Segensbringer unterwegs sein. Wir können noch perso-
nelle Unterstützung gebrauchen, meldet euch gerne bei 
Familie Oestreicher 07259/925042. Sollten wir personell 
nicht in der Lage sein an jeder Haustür zu klingen, erfolgt 
die Segensausbringung nach vorheriger Anmeldung. 
Dafür werden wir rechtzeitig Anmeldeformulare an jeden 
Haushalt verteilen.

Oberöwisheim
Die Sternsingergruppen klingeln bereits am Sonntag, 
den 5. Januar 25, bei allen angemeldeten Häusern. Wer 
sich noch anmelden möchte, kann dies jederzeit tun, 
07251/69976 (Weiß, Oelbergstr. 5) oder 0176/47230900 (per 
WhatsApp möglich). Sollten sich nicht genügend Kinder 
und Jugendliche finden, wird ein organisiertes Treffen bei 
der Kirche stattfinden. Genaueres wird gegebenenfalls als 
Aushang in den Kirchen und Geschäften bekannt gegeben.

Sie können das Geld auch direkt auf das Konto unserer 
Pfarrei überweisen: Röm.-kath. Kirchengemeinde Hl. 
Geist Kraichtal-Elsenz, DE62 6729 2200 0001 0317 08, 
Stichwort: Sternsinger – Name Ihres Ortes

Krankenkommunion
Dienstag  07. Januar  in Landshausen (Frau Panni)
Freitag  10. Januar in Neuenbürg und Oberöwisheim  
  (Frau Köhler)

Zentrales Evangelisches Pfarramt

Regionalgottesdienst über den Jahreswechsel
Am Sonntag, 29. Dezember feiern wir um 10:30 Uhr 
einen Regionalgottesdienst in der Mauritiuskirche in 
Oberöwisheim.

Kein Gottesdienst
Am Sonntag, 5. Januar 2025 findet in Kraichtal  
kein Gottesdienst statt.

Regionaler Epiphaniasgottesdienst in Münzesheim
Am 6. Januar feiern wir wieder um 18 Uhr einen Regional-
Gottesdienst in der Martinskirche in Münzesheim. Unter 
dem Motto: "Angesteckt vom göttlichen Licht" feiert 
Pfarrer Klaus Vogel und Diakon Paul Wendel mit uns den 
Gottesdienst. Der Posaunenchor aus Oberöwisheim und 
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der Kirchenchor aus Münzesheim werden den Gottesdienst 
musikalisch umrahmen. Im Anschluss findet ein kleiner 
Neujahrsempfang im Gemeindehaus statt. Wer sich am 
Fingerfood-Buffet beteiligen möchte, darf gerne etwas 
mitbringen! Bitte melden Sie sich dazu im Zentralen 
Pfarramt, Tel. 07250 213. Herzliche Einladung!

Geänderte Öffnungszeiten über den Jahreswechsel
Montag bis Freitag von 9 - 12 Uhr
Tel. 07250 213
E-Mail Pfarramt: Kraichtal@kbz.ekiba.de

Kirchen Bahnbrücken

Evang. Kirchengemeinde

Sa. 21.12. 17:00 Generalprobe Krippenspiel in der Kirche 
in Bahnbrücken

4. Advent 
So. 22.12. 17:30 gemeinsamer Gottesdienst am vierten 

Advent (Pfarrer i. R. Gantert) mit musika-
lischem Krippenspiel. Kollekte: Brot für 
die Welt.

Mo. 23.12. 17:00 Generalprobe Krippenspiel in der Kirche 
in Gochsheim

Heilig Abend
Di. 24.12. 16:00 Christvesper (Pfarrer i. R. Gantert).  

Kollekte: Brot für die Welt

1. Christtag
Mi. 25.12. 10:30 gemeinsamer Festgottesdienst (Pfar-

rerin Nuß) in Gochsheim, mit der Band 
Everlasting Hope“. Kollekte: Evangeli-
sche Schulen in Baden 

2. Christtag
Mi. 25.12. 10:30 gemeinsamer Festgottesdienst (Pfarrer 

Vogel). Der Posaunenchor wirkt  
musikalisch mit. Kollekte: für die eigene 
Gemeinde

Altjahrsabend
Di. 31.12. 16:00 gemeinsamer Jahresschlussgottes-

dienst (Pfarrerin Nuß) mit integriertem 
Abendmahl. Kollekte: für die eigene Ge-
meinde.

Neujahr
Mi. 01.01. 17:30 gemeinsamer Gottesdienst (Pfarrer i.R. 

Gantert) in Gochsheim. Kollekte: Für die 
eigene Gemeinde.

Mi. 08.01. 16:30 Konfi-Treff im Ev. Gemeindehaus in 
Menzingen

Fr. 10.01. 17:00 Jungschar für Kids von 5-13 Jahren im 
Rathaus

Kasualvertretung:
Pfarrerin Nuß hat vom 27. bis 29. Dezember Urlaub. Die 
Kasualvertretung übernimmt freundlicherweise Pfarrer 
Vogel Tel. 01577 7756467.

Gottesdienste zur Weihnachtszeit 
und zum Jahreswechsel
Zu unseren Gottesdiensten an Weihnachten und zum 
Jahreswechsel laden wir herzlich ein! Bitte beachten Sie auch 
die Regionalgottesdienste in der Rubrik zentrales Pfarramt. 
Wir wünschen Ihnen allen ein fröhliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes und gesegnetes neues Jahr! 

Weitere Informationen siehe unter Gochsheim und unter 
der Rubrik Zentrales evangelisches Pfarramt oder auf 
unserer Homepage: www.ekibago.de sowie bei Instagram: 
kirche.gochsheim.bahnbruecken

Kirchen Gochsheim

Evang. Kirchengemeinde

Sa. 21.12. 14:00 Goldene Hochzeit von Lothar und Inge 
Schilling

Sa. 21.12. 17:00 Generalprobe Krippenspiel in der Kirche 
in Bahnbrücken

4. Advent 
So. 22.12. 17:30 gemeinsamer Gottesdienst am vierten 

Advent (Pfarrer i. R. Gantert) mit musika-
lischem Krippenspiel in Bahnbrücken. 
Kollekte: Brot für die Welt.

Mo. 23.12. 17:00 Generalprobe Krippenspiel in der Kirche 
in Gochsheim

Heilig Abend
Di. 24.12. 17:30 Christvesper (Pfarrer i. R. Gantert) mit 

musikalischem Krippenspiel. Kollekte: 
Brot für die Welt

1. Christtag
Mi. 25.12. 10:30 gemeinsamer Festgottesdienst (Pfarre-

rin Nuß) mit der Band Everlasting Hope“. 
Kollekte: Evangelische Schulen in Baden

2. Christtag
Do. 26.12. 10:30 gemeinsamer Festgottesdienst (Pfarrer 

Vogel) in Bahnbrücken. Der Posaunen-
chor wirkt musikalisch mit. Kollekte: für 
die eigene Gemeinde

Altjahrsabend
Di. 31.12. 16:00 gemeinsamer Jahresschlussgottes-

dienst (Pfarrerin Nuß) mit integriertem 
Abendmahl in Bahnbrücken. Kollekte: 
für die eigene Gemeinde.
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Neujahr
Mi. 01.01. 17:30 gemeinsamer Gottesdienst (Pfarrer i.R. 

Gantert). Kollekte: Für die eigene Ge-
meinde.

Di. 07.01. 20:00 Kirchenchorprobe
Mi. 08.01. 16:30 Konfi-Treff im Ev. Gemeindehaus in 

Menzingen

Kasualvertretung:
Pfarrerin Nuß hat vom 27. bis 29. Dezember Urlaub.  
Die Kasualvertretung übernimmt freundlicherweise  
Pfarrer Vogel Tel. 01577 7756467.

Gottesdienste zur Weihnachtszeit und zum 
Jahreswechsel
Zu unseren Gottesdiensten an Weihnachten und zum 
Jahreswechsel laden wir herzlich ein! Bitte beachten 
Sie auch die Regionalgottesdienste in der Rubrik zent-
rales Pfarramt. Wir wünschen Ihnen allen ein fröhliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes und gesegnetes neues 
Jahr! 

Die Gottesdienste in Gochsheim werden auf unserem 
YouTube-Kanal unter „Ev. Kirche Gochsheim“ online über-
tragen.

Informationen zur Kinder- und Jugendarbeit finden Sie 
hier im Mitteilungsblatt unter der Rubrik Vereine Gochsheim 
CVJM und auf der Homepage des CVJM Gochsheim unter: 
www.cvjm-gochsheim.de

Weitere Informationen siehe unter Bahnbrücken, 
Menzingen und unter der Rubrik Zentrales evangelisches 
Pfarramt oder auf unserer Homepage: www.ekibago.de 
sowie bei Instagram: kirche.gochsheim.bahnbruecken

Christliche Gemeinde Kraichgau-Stromberg

Do. 19.12. 19:30 Offener Hauskreis
Do. 19.12. 20:00 Chorprojekt
Fr. 20.12. 17:00 Royal Ranger Stammtreff
Fr. 20.12. 19:30 REVIVE
So. 22.12. 10:30 4. Adventsgottesdienst
   Predigt von Rüdiger Majer zum Thema:
   „SPOT ON THE WORLD – Licht für die Welt“
   Specials:
   Anspiel von REVIVE
   Schatzinsel-Aktion
   Kindergottesdienst Schatzinsel 
   in 4 Gruppen
Di. 24.12. 16:00 Heiligabend-Gottesdienst,
   Predigt von Pastor David Ackermann 

zum Thema:
   „SPOT ON JESUS – Jesus ist das Licht der 

Welt!“
   Specials:
   Krippenspiel
   Projektchor
   Im Anschluss:
   Anstoßen auf Weihnachten!

Herzliche Grüße
Gesegnete Weihnachten und ein frohes Neues Jahr!
Das Licht von Weihnachten – Jesus Christus – erinnert uns 
daran, dass jede Dunkelheit überwunden werden kann. 
Lassen Sie sich von diesem Licht begleiten und Ihr neues 
Jahr erhellen!
Pastor David Ackermann

Gebetsanliegen sind willkommen:
Haben Sie ein Anliegen, das Ihnen am Herzen liegt?
Schicken Sie uns Ihr Gebetsanliegen per E-Mail oder 
anonym in unseren Briefkasten. Auch an Heiligabend 
können Sie Ihre Anliegen in eine Gebetsbox einwerfen.  
Wir versprechen, für jedes Anliegen zu beten.  
Kontakt: gebet@cg-ks.de

So. 29.12. 10:30 Gottesdienst zum Jahresabschluss,
   Predigt von Pastor David Ackermann.
   Kindergottesdienst Schatzinsel 
   in 4 Gruppen
Di. 31.12. 19:00 SILVESTERFEIER
   Einladung an alle!
   Buffet-Musik-singen-geistlicher Impuls.
   Spiele-reden-freuen-Filme und Basteln 

für Kinder (Betreuung durch Eltern).
   Platz- und Tischreservierung:  

silvester@cg-ks.de - 0157 30602788
Do. 02.01. 19:30 Offener Hauskreis
Sa. 04.01. 19:30 Just Worship 2025

Just Worship 2025 
Einfach anbeten...
...so wie David in Psalm 34,2: „Ich will den Herrn allezeit 
preisen; immer sei sein Lob in meinem Mund.“ – allezeit und 
immer! Auch im Jahr 2025. Lasst uns mit Lobpreis in das 
neue Jahr starten. Wir wollen den Fokus neu auf unseren 
guten Gott richten, indem wir ihm unser Lob singen und ihn 
in Gemeinschaft anbeten. musik@cg-ks.de

So. 05.01. 10:30 Gottesdienst zum Jahresstart,
   Predigt von Rüdiger Majer
   Kindergottesdienst Schatzinsel 
   in 4 Gruppen
Di. 07.01. 09:30 MINIS Krabbelgruppe
Di. 07.01. 17:30 ÜLK - der Teenie Glaubenskurs
Di. 07.01. 19:00 Hauskreis junger Erwachsener
Mi. 08.01. 09:30 TREFF AM MITTWOCH
   die Atempause vom Alltag
Mi. 08.01. 18:30 Powergirls - gemeinsam durchpowern 

und auftanken
Do. 09.01. 19:00 Encounter God
   Gott begegnen
Do. 09.01. 19:30 Offener Hauskreis
   im Foyer der HALLE08

Vorschau:
TAG DER BEGEGNUNG, 25. Januar 25, 12-20 Uhr

„Deutsche aus Russland - Geschichte und Gegenwart“
im FOYER der HALLE08, Attenbergstr. 8, Flehingen
Wanderausstellung, Kulinarische Spezialitäten, Vortrag.
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Das Team von "TREFF AM MITTWOCH" lädt herzlich zur 
Atempause vom Alltag ein: am 8. Januar von 9:30-11:30 Uhr. 
Kaffee & Snacks bieten den Rahmen für Austausch, Musik, 
Gebet und biblischen Impuls. Eintritt frei – Spende möglich.
Kontakt: senioren@cg-ks.de (© CG-KS)

Kirchen Menzingen

Evang. Kirchengemeinde

Heiligabend
Di. 24.12. 15:30 Christvesper mit Krippenspiel, mit-

gestaltet von den MeOLa Chören  
(Prädikant Geisel)

   Kollekte: Brot für die Welt
Di. 24.12. 22:00 Christmette mitgestaltet von den  

MenzSingers und dem Posaunenchor 
(Pfarrerin Nuß)

   Kollekte: Brot für die Welt

1. Weihnachtstag
Mi. 25.12. 10:30 Festgottesdienst mit Abendmahl. Mit-

gestaltet vom Posaunenchor (Pfarrer 
Mono)

   Kollekte: Evangelische Schulen in Baden

Altjahresabend
Di. 31.12. 17:30 Gottesdienst mit Pfarrerin Nuß
Di. 07.01. 09:30 Krabbelgruppe
Mi. 08.01. 16:30 Konfirmandenunterricht
Mi. 08.01. 18:30 Posaunenchorprobe

Probe der MeOLa Chöre
Fr. 10.01. 15:00 MeOLa 1
Fr. 10.01. 16:00 MeOLa 2+3

Weihnachtsgottesdienste
Zu unseren Gottesdiensten an Weihnachten und zum 
Jahreswechsel laden wir herzlich ein! Wir wünschen Ihnen 
allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes und 
gesegnetes neues Jahr!

Bitte beachten Sie auch die Informationen unter dem 
Zentralen evangelischen Pfarramt!

Kirchen Münzesheim

Evang. Kirchengemeinde

4. Advent
So. 22.12. 10:30 Kindergottesdienst mit Krippenspiel-

probe
So. 22.12. 17:00 Weihnachtskonzert des Kirchenchores
Mo. 23.12. 16:00 Generalprobe fürs Krippenspiel in der 

Kirche

Heiligabend
Di. 24.12. 15:30 Familiengottesdienst mit Krippenspiel
   (Pfarrer i.R. Nasarek)
   Kollekte: Brot für die Welt
Di. 24.12. 18:00 Christvesper mit dem Kirchenchor  

(Pfarrer Vogel)
   Kollekte: Brot für die Welt

2. Weihnachtstag
Do. 26.12. 10:30 Gottesdienst
   Kollekte: Evangelische Schulen in Baden

Altjahresabend
Di. 31.12. 16:00 Gottesdienst mit Pfarrer Vogel
   Kollekte: für die eigene Gemeinde

Epiphanias
Mo. 06.01. 18:00 Regionalgottesdienst mit Pfarrer Vogel 

und Gemeindediakon Paul Wendel

Weihnachtskonzert des Kirchenchores
Der Kirchenchor lädt zum diesjährigen Konzert am 
Sonntag, 22. Dezember um 17 Uhr in die Martinskirche 
ein. In diesem Jahr steht die Weihnachtskantate „Das 
Wunder von Bethlehem“ von Klaus Heizmann auf dem 
Programm. Die Kantate ist eine neue und sehr origi-
nelle Komposition für gemischten Chor, Solo-Sopran, 
einem Instrumentalensemble aus Streichern, Bläsern, 
Schlagzeug und Klavier. Den Solo-Sopran übernimmt 
wieder Maria Lopez. Die Weihnachtsgeschichte wird von 
Claus Hegenbarth als Sprecher gelesen. Die Musiker und 
Musikerinnen sind aus dem vergangenen Jahr bekannt. 
Sie konnten für dieses Konzert wiedergewonnen werden 
und werden ergänzt durch eine Trompete gespielt von Max 
Ockert.
Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten werden 
gerne entgegengenommen. Wir sind bereits eifrig am Üben 
und freuen uns sehr über Ihren zahlreichen Besuch. Der 
Termin kurz vor Weihnachten stellt eine gute Gelegenheit 
dar, sich auf die bevorstehenden Feiertage einzustimmen.

Gottesdienste zur Weihnachtszeit 
und zum Jahreswechsel
Zu unseren Gottesdiensten an den Weihnachtstagen und 
zum Jahreswechsel laden wir herzlich ein. Bitte beachten Sie 
auch, dass am 1. Weihnachtstag und am Altjahresabend 
kein Gottesdienst in Münzesheim stattfindet.  
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Wir laden herzlich in die umliegenden Gemeinden ein. Am 
5. Januar findet in ganz Kraichtal kein Gottesdienst statt, 
wir laden alle herzlich zum Regionalgottesdienst an
Epiphanias, 6. Januar um 18 Uhr in die Martinskirche nach 
Münzesheim ein. Wir wünschen Ihnen allen ein fröhliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes und gesegnetes neues 
Jahr!
Weitere Informationen siehe unter Zentrales evan-
gelisches Pfarramt oder auf unserer Homepage:  
www.eki-muenzesheim.de

Kirchen Oberacker

Evang. Kirchengemeinde

Heiligabend
Di. 24.12. 15:30 Christvesper mit Krippenspiel mitgestal-

tet vom Posaunenchor
   (Pfarrerin Nuß)
   Kollekte: Brot für die Welt

2. Weihnachtstag
Do. 26.12. 10:30 Festgottesdienst mit Abendmahl, mit-

gestaltet vom Chor Just for fun und dem 
Posaunenchor (Pfarrerin Nuß)

Neujahr
Mi. 01.01. 16:00 Gottesdienst 
Mi. 08.01. 20:00 Posaunenchorprobe

Weihnachtsgottesdienste
Zu unseren Gottesdiensten an Weihnachten und zum 
Jahreswechsel laden wir herzlich ein! Wir wünschen Ihnen 
allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes und 
gesegnetes neues Jahr!

Bitte beachten Sie auch die Informationen unter dem 
Zentralen evangelischen Pfarramt!

Rückblick Seniorenkreis
Zum letzten Seniorentreffen für dieses Jahr haben sich 
die Senioren am vergangenen Donnerstag wieder im 
Gemeindesaal unseres Pfarrhauses getroffen. Dieses Mal 
waren alle Plätze belegt! Nach Kaffee und Kuchen gab es 
Weihnachtsgedichte und Musik. Engelbert und Gaby haben 
ihr Bestes gegeben! Zum Jahresabschluss gab es, wie in 
jedem Jahr, wieder Schnitzel mit Kartoffelsalat; - da war es 
einmal kurzeitig ungewohnt still im Gemeindesaal! Nach 
dem Essen wurde dann wieder gesungen und Maritta und 
Anne hatten noch sehr schöne Weihnachtsgeschichten 
vorbereitet. Ein großes Dankeschön an alle, die regelmäßig 
mithelfen, diese Treffen möglich zu machen! Das war das 
letzte Seniorentreffen im Pfarrhaus! Ab nächstem Jahr geht 
es aber weiter im Gemeindesaal, dann aber im Bürgerhaus 
des Bürgervereines! Unser Bild zeigt die lustig-frohe 
Gesellschaft beim Schnitzelessen.

(© Kirchengemeinde)

Kirchen Oberöwisheim

Evang. Kirchengemeinde

4. Advent
So. 22.12. 18:30 ökumenische Aussendung des Frie-

denslichts von Bethlehem (im Rah-
men der Turmweihnacht) in der evang.  
Mauritiuskirche

Heilig Abend
Di. 24.12. 14:30 Minigottesdienst mit Krippenspiel in 

der ev. Kirche
Di. 24.12. 15:00 Gottesdienst mit Feier des Hl. Abend-

mahles im Haus am Wiesengrund
Di. 24.12. 16:30 Christvesper unter der Mitwirkung 

des Posaunen- und Kirchenchores und  
Finn Ries, Trompete (Pfarrer Vogel).  
Kollekte: Brot für die Welt

1. Weihnachtsfeiertag
Mi. 25.12. 10:30 Festgottesdienst zu Weihnachten mit 

Feier des Heiligen Abendmahl und 
unter Mitwirkung des Posaunen- und 
Kirchenchores (Pfarrer Vogel). Kollekte: 
Evangelische Schulen in Baden

So. 29.12. 10:30 Regionalgottesdienst (Pfarrer Vogel) 
hier in Oberöwisheim

Neujahrstag 
Mi. 01.01. 17:30 Neujahrsandacht. Kollekte: für die Auf-

gaben in der eigenen Gemeinde
Di. 07.01. 19:30 Posaunenchorprobe
Mi. 08.01. 16:30 Konfi-Treff im Ev. Gemeindehaus in 

Menzingen
Do. 09.01. 10:00 Krabbelgruppe „Die kleinen Freunde“
Do. 09.01. 20:00 gemeinsame Kirchenchorprobe
Fr. 10.01. 16:30 Jungschar im Gemeindehaus für alle 

Kinder der ersten und zweiten Klasse

2. Oberöwisheimer Turmweihnacht am 22. Dezember 2024
Vor 5 Jahren haben wir die erste Turmweihnacht in 
Oberöwisheim gefeiert. In diesem Jahr feiern wir die 
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Turmweihnacht erneut. Ab 14 Uhr findet ein abwechs-
lungsreiches Programm in Kirche, Gemeindehaus 
und im Freien statt mit Gruppen und Vereinen aus 
unserer Kirchengemeinde sowie aus unserem Ort. Den 
Schlusspunkt wird der Chor „Sing’in Zeutern“ setzen mit 
Weihnachtsliedern in der Kirche ab ca. 19:15 Uhr. Es wird 
Verkaufsstände gegen Hunger und Durst geben sowie für 
Geschenke, Kunstgegenstände und für allerlei Dinge des 
alltäglichen Gebrauchs.
Im „Café Mauritius“ um Gemeindehaus können Sie sich wie 
gewohnt an leckersten Kuchen und Torten laben.
Eventuelle Erlöse kommen unserem Posaunenchor sowie 
dem Ausbau der Ölbergbücherei zugute.
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen.

Gottesdienste über Weihnachten
Am Sonntag, 22. Dezember, sowie am 2. Weihnachts-
feiertag und am Altjahrsabend feiern wir in Oberöwisheim 
keinen Gottesdienst. Wir laden herzlich in die umlie-
genden Gemeinden ein. Bitte beachten Sie auch die 
Regionalgottesdienste in der Rubrik zentrales Pfarramt.

Jahreslosung 2025
"Prüft alles und behaltet das Gute" 

(1. Thessalonicher 5,21)

Weitere Informationen siehe unter der Rubrik 
Zentrales ev. Pfarramt oder auf unserer Homepage  
www.evkirche-ooe.de sowie facebook.com/evki.oberoe-
wisheim und Instagram.

Kirchen Unteröwisheim

Evang. Kirchengemeinde

4. Advent
So. 22.12. 09:00 Gottesdienst mit Prädikant Illg
   Kollekte: Brot für die Welt
So. 22.12. 10:30 Kindergottesdienst und Kids-GO

Mo. 23.12. 20:00 Kirchenchorprobe

Heiligabend
Di. 24.12. 16:30 Christvesper mit Krippenspiel
   (Prädikant Buhr)
   Kollekte: Brot für die Welt
Di. 24.12. 22:30 Christmette mit den Chören
   Kollekte: Brot für die Welt
   (Christian Buhr und Andreas Brecht 
   mit Team)

1. Weihnachtstag
Mi. 25.12. 10:30 Gottesdienst mit den Chören
   Kollekte: Evangelische Schulen in Baden 

Altjahresabend
Di. 31.12. 17:30 Gottesdienst mit den Chören
   (Pfarrer Vogel)

Di. 07.01. 17:00 Mädelstreff
Mi. 08.01. 16:00 Konfiunterricht
Do. 09.01. 16:00 Kindertreff
Do. 09.01. 20:00 Posaunenchorprobe

Gottesdienste zur Weihnachtszeit 
und zum Jahreswechsel
Zu unseren Gottesdiensten an den Weihnachtstagen und 
zum Jahreswechsel laden wir herzlich ein. Bitte beachten 
Sie auch, dass am 2. Weihnachtstag und an Neujahr kein 
Gottesdienst in Unteröwisheim stattfindet. Wir laden herz-
lich in die umliegenden Gemeinden ein. Am 5. Januar findet 
in ganz Kraichtal kein Gottesdienst statt, wir laden alle herz-
lich zum Regionalgottesdienst an Epiphanias, 6. Januar 
um 18 Uhr in die Martinskirche nach Münzesheim ein. Wir 
wünschen Ihnen allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes und gesegnetes neues Jahr!

Mitfahrgelegenheit
Wenn in Unteröwisheim keine Gottesdienste statt-
finden werden, bieten wir eine Mitfahrgelegenheit nach 
Oberöwisheim oder Münzesheim an. Dazu treffen wir 
uns immer 20 Minuten vor Gottesdienstbeginn auf dem 
Parkplatz hinter der Kirche. Für die Gottesdienste um  
9 Uhr, Treffpunkt um 8:40 Uhr und für die Gottesdienste um  
10:30 Uhr um 10:10 Uhr.

Weitere Informationen siehe unter Zentrales evan-
gelisches Pfarramt oder auf unserer Homepage:  
www.evkirche-uoe.de

Ankündigung Platzblasen des Posaunenchores 
am 25. Dezember 2024
Der Posaunenchor läd bei trockenem Wetter zum 
Platzblasen am 1. Weihnachtsfeiertag ein.
Zuhörer sind herzlich willkommen um:
11:45 Uhr  Kreuzung Eisenbahnstr./Herrenstr.
12:00 Uhr  vor dem Schloss
12:15 Uhr  Kreuzung Brückstr./Eisenbahnstr. 

Der Posaunenchor wird Weihnachtslieder spielen und freut 
sich auf ein großes Publikum.

Liebenzeller Gemeinschaft/EC-Jugendarbeit

So. 22.12. 16:00 Singen im Advent
   Start um 16 Uhr mit Glühwein, Punsch 

und Spekulatius, ab 17 Uhr gemeinsa-
mes Singen

Di. 24.12. 15:30 Heiligabend-Gottesdienst 
   mit Daniel Ketzer
   Die Bibelentdecker wirken bei der  

Gestaltung des Gottesdienstes mit
Di. 31.12. 16:00 Jahresabschluss-Gottesdienst 
   mit Thomas Vaßen
So. 05.01. 10:30 Gottesdienst mit Günter Becker

SINGEN IM ADVENT
Am Sonntag, 22. Dezember, wollen wir gemeinsam klas-
sische Weihnachts- und Adventlieder singen. Los gehts 
um 16 Uhr mit Glühwein, Punsch und Spekulatius.  
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Ab 17 Uhr ist gemeinsames Singen und Lesung von weih-
nachtlichen Texten. 
Am Vormittag ist an diesem Tag kein Gottesdienst und auch 
das Bibelentdeckerprogramm findet nicht statt.

HEILIGABEND-GOTTESDIENST
Herzliche Einladung auch zu unserem Heiligabend-
Gottesdienst. Die Bibelentdecker-Kinder möchten sich an 
der Gestaltung beteiligen und gehen anschließend ihr 
eigenes Programm, das parallel zur Predigt stattfindet.

KINDER- UND JUGENDVERANSTALTUNGEN
finden während den Weihnachtsferien nicht statt.

WEITERE INFORMATIONEN
Auf unserer Homepage www.lgv-kraichtal.de gibt es 
neben den aktuellen Terminen viele weitere interessante 
Informationen. Wenn Fragen sind, freut sich unser Pastor 
Daniel Ketzer über eine Mail: daniel.ketzer@lgv.org.
Wir wünschen allen eine schöne und besinnliche Advents- 
und Weihnachtszeit sowie einen guten Start in das Jahr 2025.

 

Ich bin als Licht in 
die Welt gekommen, 
damit jeder, der mir 
vertraut, nicht 
im Dunkeln bleibt. 
Johannes 12,46 

(© MH)

Vereine Kraichtal

DRK Neuenbürg-Oberöwisheim

Weihnachtsgruß
Das DRK Neuenbürg-Oberöwisheim wünscht allen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, allen Mitgliedern, sowie 
Freunden und Förderern ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest.
Wir möchten uns herzlichst bei allen bedanken, die uns 
in unserem ersten Jahr nach unserer Ortsvereins-Fusion 
unterstützt haben und wünschen allen ein gesundes 2025.

Direkt zu Beginn des neuen Jahres lädt das DRK 
Neuenbürg-Oberöwisheim am Freitag, 3. Januar 2025, 
zwischen 14:30 - 19:30 Uhr zur Blutspendeaktion in der 
Burggartenschule Oberöwisheim ein. 

Jetzt Termin online buchen. Wir freuen uns auf euch!

Weihnachtsgruß
(© DRK Nb-Oö)

Heimat- und Museumsverein Kraichtal

Frohe Weihnachten
Wir danken allen Mitgliedern und Freunden unseres 
Vereins für die Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr 
und wünschen der gesamten Bevölkerung Kraichtals frohe 
Weihnachten und ein gutes Jahr 2025!
Unsere historischen Kalender für Bahnbrücken, Gochsheim, 
Münzesheim und Unteröwisheim sind weiterhin in 
den bekannten Verkaufsstellen erhältlich. Der aktu-
elle Info-Brief für Mitglieder ist auf unserer Homepage  
www.hmv-kraichtal.de veröffentlicht. Schauen Sie rein!

Kraichgau United

Jahresrückblick und Weihnachtsgrüße
Der Verein Kraichgau United e. V. schaut auf ein erfolg-
reiches Jahr zurück: Im April veranstaltete der Verein 
zusammen mit der Schnecken Schenke Weiher ein 
Frühlingsfest. Im Juni folgte das Jahreshighlight, das 
Kraichgau United Festival 2024, das in Unteröwisheim 
mit über 500 Besucherinnen und Besuchern sehr großen 
Anklang fand. Unvergessen bleibt auch das Public Viewing 
zur Fußball-Europameisterschaft, das am Vorabend des 
Festivals stattfand. Mit dem 2. Ritz Maschinenbau Darts 
Open im Oktober wurde es wieder sportlich: Mit über 
150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und noch mehr 
Besucherinnen und Besuchern war die Veranstaltung ein 
voller Erfolg.
Mit Blick auf 2025 dürfen sich alle auf neue Projekte freuen, 
die das kulturelle und sportliche Leben im Kraichgau weiter 
bereichern werden. Allen Mitgliedern, Sponsoren und der 
Verwaltung sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. 
In diesem Sinne wünscht Kraichgau United e. V. allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein frohes Weihnachtsfest, erhol-
same Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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MSC Kraichtal

MSC Kraichtal e. V. im ADAC
Unsere diesjährige Generalversammlung mit anschlie-
ßender Winterfeier findet NICHT wie gewohnt Anfang 
Januar statt! Der genaue Termin wird im neuen Jahr 2025 
bekannt gegeben.
All unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern des Vereins 
wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr 2025.

OWK Kraichtal

Hüttenöffnung
Am Sonntag, 22. Dezember, ist die OWK-Hütte geschlossen.

An folgenden Sonntagen ist die OWK-Hütte ab 10 Uhr für 
den Frühschoppen geöffnet:
29. Dezember, 5. Januar und 12. Januar.

Weihnachts- und Neujahrgruß
Weihnachten steht vor der Tür und wir schauen auf ein 
bewegtes Jahr zurück. Der OWK-Kraichtal e. V. wünsche 
allen Mitgliedern und Freunden des OWK ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest. Verbringt die Zeit mit Euren 
Liebsten zu Hause und schätzt die Dinge, die wirklich 
wichtig sind, FAMILIE und GESUNDHEIT.
Wir wünschen auf diesem Weg besinnliche Weihnachten 
und einen guten Start ins Neue Jahr 2025.

Vorankündigung Wanderung
Am Sonntag, 12. Januar, findet die erste OWK-Wanderung 
in Jahr 2025 statt. Nähere Infos folgen.

Seniorentreff
Am Dienstag, 14. Januar, findet von 14 bis16 Uhr der 
nächste Seniorentreff zum gemütlichen Beisammensein 
und Gedankenaustausch in der OWK-Hütte statt. Gäste sind 
recht herzlich willkommen.

Vorankündigung Generalversammlung
Die Generalversammlung findet am Sonntag, 26. Januar 
2025, in der OWK-Hütte statt. Beginn ist um 10:30 Uhr.

Tennisclub „Grün-Weiß“ Kraichtal

Boulefreunde
Jahresrückblick
Nachdem Rolf Zimmermann aus persönlichen Gründen 
als Obmann der Boule-Freunde ausgeschieden ist, wurde 
bei der Generalversammlung des TC GW Kraichtal Ines 
Baumgärtner von den anwesenden Mitgliedern einstimmig 
als seine Nachfolgerin gewählt. Dass sich der Boulesport 
zu einem festen und erfolgreichen Bestandteil des TC GW 
Kraichtal entwickelt hat, zeigt auch die rege Teilnahme an 
unseren Spieltagen. Sportlich lief es ganz gut, so konnte 
sich unsere Mannschaft für das Abschlussturnier in der Just-
Liga qualifizieren und belegte unter insgesamt 22 teilneh-
menden Mannschaften den 8 Platz. Ein ganz besonderer 

Höhepunkt war das im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums 
des TC GW Kraichtal stattfindende Bouleturnier, an dem  
16 Mannschaften teilnahmen. Nachmals vielen Dank für 
die Teilnahme und die vielen positiven Rückmeldungen, 
die sich auch in einigen Veröffentlichungen der Teilnehmer 
im Mitteilungsblatt zeigten. Deshalb wollen wir auch 2025 
wieder ein Turnier veranstalten und hoffen, dass viele 
Mannschaften antreten.
Terminvorschau:
Am 7. Februar 2025 findet unsere Winterfeier ab 17 Uhr 
im Bierbrunnen Unteröwisheim statt. Anmeldungen bis  
19. Januar 2025 über die Anmeldeliste im Boulehäuschen 
oder WhatsApp.
Wir wünschen der gesamten Bevölkerung Frohe 
Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr.

(© H. Hörle)

Tennisclub „Rot-Weiß“ Kraichtal

Glühweinparty des TC RW Kraichtal 
am 23. Dezember 2024
Es ist wieder soweit – Gemeinsam in die Festtagsstimmung: 
Der TC Rot-Weiß Kraichtal lädt herzlich zur traditionellen 
Glühweinparty ein, die am 23. Dezember 2024 ab 17 Uhr auf 
unserem Vereinsgelände in Unteröwisheim stattfinden wird.

Was erwartet euch?
• Glühwein, so lecker, dass sogar der Weihnachtsmann 

neidisch wird
• Leckere Happen für den Hunger zwischendurch
• Festliche Stimmung und gute Laune
Das Beste daran? Alle Einnahmen dieser Veranstaltung 
kommen unserer Jugendkasse zugute. Mit Eurem Kommen 
unterstützt ihr aktiv die Förderung unserer jungen Talente 
im Tennissport.

Also, haltet euch den 23. Dezember frei und sagt es allen 
weiter - Wir freuen uns auf euch!

Vereine Gochsheim

TTIG 1964

Nun auch das Ergebnis des letzten Spieles der Vorrunde
Herren II - TTC Oberacker IV  3:7
Jetzt begibt sich die TTIG und die Runde über die Feiertage 
in eine kurze Winterpause und am 17. Januar startet unsere 
Herren-Mannschaft mit dem Spiel gegen TTC Flehingen IV 
in die Rückrunde.
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TV 07

Weinachts- und Neujahrsgrüße 2024
Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern und Freunden 
des Vereins eine Frohe Weihnacht und einen guten Start in 
neue Jahr. Besonders bedanken möchten wir uns bei allen 
Helfern und Gönnern unseres Vereins, die mitgewirkt haben 
unser Vereinsleben gestalten und mit Leben erfüllen.
gez. Die Vorstandschaft des TV Gochsheim

Vereine Landshausen

TTC

Weihnachtsgrüße 2024
Im Rückblick auf das Jahr 2024 möchten wir uns herz-
lich für die Unterstützung bei der Bewirtung des Schloss-
Cafés sowie bei der Durchführung des Glühweinzaubers 
bedanken. Wir freuen uns schon auf weitere Aktivitäten im 
nächsten Jahr mit reger Teilnahme und Unterstützung. Der 
TTC Landshausen wünscht allen Mitgliedern und Gönnern 
ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest sowie einen 
guten Start ins neue Jahr 2025!

Vereine Menzingen

Musikverein 1930

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Der Musikverein Menzingen wünscht seinen Mitgliedern 
und Freunden sowie allen Angehörigen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Neues 
Jahr 2025. Für Ihre Treue und Unterstützung in diesem Jahr 
bedanken wir uns recht herzlich.

SV „Blau-Weiß“

Einladung zur Generalversammlung
Am Montag, 30. Dezember 2024, findet um  
19 Uhr in unserer Sportgaststätte die satzungsgemäße 
Generalversammlung statt, zu der wir unsere Mitglieder 
recht herzlich einladen. Anträge zur Tagesordnung können 
bis zum 29. Dezember schriftlich oder mündlich bei den 
Vorständen Robert Ettner und Annerose Bahm eingebracht 
werden. Die Neuwahlen stehen für den geschäftsführenden 
Vorstand sowie für die einzelnen Abteilungsleiter (erwei-
terte Vorstandschat) an.
Wir bitten alle Mitglieder dieser Einladung zu folgen!

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte
 a) Vorstand
 b) Abteilung Finanzen
 c) Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
 d) Abteilung Jugend
 e) Abteilung Spielbetrieb
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache über die Berichte
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahl des Wahlleiters
8. Neuwahlen
9. Verschiedenes

Der SV Blau-Weiß Menzingen wünscht allen frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Vereine Münzesheim

CVJM

Mi. 08.01. 17:00 Treffpunkt im CVJM-Jugendhaus 
   Für Jungs ab 9 Jahren mit Andreas Tho-

mas und Team; Treffpunkt zu Scout-Ak-
tivitäten und unter Gottes Wort

Do. 09.01. 16:45 Mädchen-Jungschar
   Für Mädels von der 1. bis 7. Klasse in 

zwei Altersgruppen mit einem span-
nenden und abwechslungsreichen Pro-
gramm plus Geschichten aus der Bibel. 
Gemeinsamer Start und anschließend 
altersgemäßes Programm mit Paula, 
Eva, Lilli, Kathi, Enna, Anni und Laura

Do. 09.01. 19:00 T3 - Der Treffpunkt für Teens 
   ab 14 Jahren 
   T steht für Teens, Themen, Tiefgang,  

Toleranz, Traubenacker, Together, Team 
oder für... Das bestimmen die Teens 
selbst, denn das ist ihr Treff, ihre Gruppe 
und ihr Programm.

   Mit Jonas und Jannik

FZG

Weihnachtsgruß FzG
Liebe Vereinsmitglieder, Sponsoren und Gönner des Vereins, 
im Namen des gesamten Vereins möchten wir euch einen 
fröhlichen Weihnachtsgruß und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr senden.
Die Weihnachtszeit ist eine wundervolle Gelegenheit, um 
innezuhalten und Dankbarkeit für all die Unterstützung 
auszudrücken, die wir von euch erhalten haben. Ohne eure 
tatkräftige Hilfe wäre es uns nicht möglich gewesen, unsere 
Ziele zu erreichen und unsere Veranstaltungen erfolgreich 
durchzuführen.
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Wir sind dankbar für euer Engagement, eure Zuversicht 
und eure Unterstützung, die unsere Gemeinschaft so stark 
gemacht haben. Gemeinsam konnten wir großartige Dinge 
erreichen und unseren Verein weiterentwickeln.
Lasst uns diese besinnliche Zeit nutzen, um das Jahr 
Revue passieren zu lassen und uns auf die kommenden 
Herausforderungen vorzubereiten. Möge das neue Jahr 
euch allen Gesundheit, Glück und Erfolg bringen. Wir freuen 
uns darauf, auch im nächsten Jahr auf eure Unterstützung 
zählen zu können.
Im neuen Jahr werden wir ein paar neue Wege gehen. 
Anstelle unseres Neujahrsempfangs planen wir für 
den Sommer einen gemeinsamen Saisonauftakt mit 
Kennenlernen der gesamten Mannschaften. Gelegenheit 
zum Austausch mit der Vorstandschaft bietet der 
Neujahrsstammtisch am 9. Januar 2025, ab 18 Uhr in 
unserem Clubhaus.
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue 
Jahr!
Mit sportlichen Grüßen
Vorstandschaft FzG Münzesheim

Gesangverein „Sängerbund“

Neues Jahr, neue Vorsätze… sinnvoller Gesang
Hättest Du nicht mal wieder Lust, in einem Chor mitzu-
singen? Du bist jung, motiviert und vor allem musikalisch? 
Du hast Interesse an einem vielfältigen Repertoire von klas-
sischer Musik der Romantik über Pop bis hin zu modernen 
Stücken? Du möchtest nicht nur jede Woche eine Chorprobe 
„absitzen“, sondern Freude, Vielfalt, Gemeinschaft, Sinn und 
einen Meisterchor erleben? Dabei Anleitung von einem 
professionellen Chorleiter erhalten?
Ab dem 8. Januar 2025 können interessierte Projektsänger 
wieder bei uns, dem Meisterchor proVocal unter der Leitung 
von Matthias Böhringer, schnuppern und mitsingen.  
Das Ziel ist am 5. April 2025 mit #SIN(G)VOLL – Das 
Event. Wir möchten sin(g)voll leben, fühlen, begeistern und 
bewegen, das Erlebnis eines Meisterchor-Klangs weiter-
geben und singend die Zukunft mitgestalten.
Also sin(g)voll mit!
Wir proben immer mittwochs abends in Bruchsal.
Weitere Infos unter: info@provocal.eu, www.provocal.eu, 
Telefonnummer: 0173 5159946

Sin(g)voll mit! Projektsänger gesucht
(© proVocal)

Musikverein „Harmonie“

Weihnachts- und Neujahrsgruß – 
Musikverein „Harmonie“ Münzesheim
Das nun zu Ende gehende Jahr 2024 hat uns allen abermals 
sehr viel abverlangt, sei es privat, beruflich und auch im 
Rahmen unserer blasmusikalischen Vereinsarbeit. Sinnlose 
und menschenverachtende Kriege mit all ihren furchtbaren 
Ausprägungen haben die Welt in Aufruhr versetzt und tun 
es immer noch. Wir alle müssen uns Themen widmen, die 
wir in diesem Ausmaß nicht ansatzweise gekannt haben. 
Hoffnung und Musik haben viel miteinander gleich. Ein 
neues Jahr heißt neue Hoffnung, neue Gedanken und 
neue Wege zum Ziel. Wir Musikerinnen und Musiker vom 
Musikverein „Harmonie“ Münzesheim möchten uns bei 
allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern für ihre wohl-
wollende Unterstützung im ablaufenden Musikerjahr 2024 
bedanken. Wir wünschen Ihnen Erholung vom Alltag, 
ein frohes, besinnliches, hoffnungsvolles und friedvolles 
Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr 2025, in der 
Hauptsache Gesundheit, Glück, persönliches Wohlergehen 
sowie Zufriedenheit. Unser Weihnachtsspielen auf 
Münzesheimer Straßen und Plätzen an Heilig Abend ist, 
ein fester Bestandteil unserer musikalischen Arbeit. So 
möchten wir Sie auch in diesem Jahr wieder mit weih-
nachtlichen Weisen blasmusikalisch auf das Christfest 
einstimmen. Bereits heute laden alle Schneehasen, Ski-, und 
Snowboarder, Rodler, Pistenflitzer, ja einfach alle, die Lust 
auf Musik und Party haben und gerne ein paar Stunden in 
guter Laune mit Freunden erleben möchten, am Freitag, 
24. Januar 2025 zu unserer bereits legendären Après-Ski-
Party auf unseren Musikerplatz am Markgrafenring ein.

Vereine Neuenbürg

TTC

SG Neuenbürg/Unteröwisheim
Die SG NeUn sagt DANKE!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und es ist an der Zeit, inne-
zuhalten und unseren Dank an alle am Vereinsleben betei-
ligten Personen auszusprechen:
Ein großer Dank geht an die Eltern unserer Jugendspieler 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die konstruktive 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
Ein herzliches Dankeschön an unsere engagierten 
Minitrainer und Betreuer, die mit großem Einsatz und 
Engagement Woche für Woche die Kids begleiten und damit 
das Vereinsleben und den Nachwuchs nachhaltig prägen.
Ebenso ein großer Dank an unsere Mannschaftsführer, 
welche die wöchentliche Organisation und Abstimmung 
der Verbandsspiele gewissenhaft managen.
Ein weiterer Dank gebührt den Vereinsführungen vom TTC 
Neuenbürg und vom TV1900 Unteröwisheim. Durch ihre 
wertvolle Arbeit unterstützen sie unseren Vereinsalltag und 
schaffen somit ein gutes Umfeld für alle Beteiligten.
Nicht zuletzt ergeht auch ein Dank an alle 
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Kooperationspartner, Unterstützer und unsere Zuschauer, 
die durch ihre Zusammenarbeit, Unterstützung oder 
Anwesenheit unsere Spielgemeinschaft bereichern.
In dieser besinnlichen Zeit wünschen wir allen ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage, 
besondere Momente der Gemeinschaft und einen guten 
Start ins neue Jahr.

Ausblick
Einen Termin möchten wir schon jetzt bekanntgeben. Die 
Halbfinal- und Finalspiele der diesjährigen Pokalrunde im 
Bezirk Bruchsal werden am 11. Januar 2025 erneut von uns 
ausgerichtet und in Unteröwisheim ausgetragen. Wer also 
einmal Spiele mit dem kleinen, weißen und schnellen Ball 
live sehen möchte, sollte sich diesen Termin schon einmal in 
seinem Kalender notieren.

Vereine Oberacker

Gesangverein „Frohsinn“/Just For Fun

Adventskonzert in Oberacker am 8. Dezember 2024
Am 8. Dezember 2024 fand in der Andreaskirche in 
Oberacker ein festliches Adventskonzert statt, das vom 
Chor Just for Fun und dem Posaunenchor Oberacker 
gestaltet wurde.
Den Auftakt machte der Chor Just for Fun unter der Leitung 
von Ulrich Brückmann mit Stücken, wie dem „Adventruf“, 
die die Zuhörer sofort in eine besinnliche Stimmung 
versetzte. Anschließend präsentierte der Chor eine vielfäl-
tige Auswahl aus seinem Repertoire, darunter „Halleluja“ 
und die beschwingten Klänge von „Lord of the Dance“.
Im zweiten Teil des Abends übernahm der Posaunenchor 
Oberacker unter der Leitung von Frieder Gabriel die Bühne. 
Mit ihren feierlichen Bläserstücken, die perfekt auf die 
Adventszeit abgestimmt waren, trugen sie maßgeblich 
zur Atmosphäre des Abends bei und füllten die Kirche mit 
ihrem warmen Klang.
Ein besonderer Moment des Abends war die Ehrung von 
Ulrich Brückmann für seine 25 Jahre als Chorleiter. 
Bürgermeister Tobias Borho überreichte im Namen des 
Badischen Chorverbandes die Auszeichnung und würdigte 
Brückmanns langjähriges Engagement.

Ehrung des Chorleiters für 25 Jahre durch Bürgermeister Tobias 
Borho. (© JustForFun Oberacker)

Nach dem Konzert ließen die Besucher den Abend bei 
Glühwein und Gebäck im stimmungsvoll beleuchteten 
Pfarrhof in geselliger Runde ausklingen und genossen die 
vorweihnachtliche Atmosphäre.

Ausblick ins nächste Jahr: Der Chor feiert 2025 sein 
25-jähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass lädt 
der Chor am 5. April 2025 zu einem Jubiläumskonzert mit 
Gastchören unter dem Motto „Don't stop us now“ in die 
Sporthalle Oberacker ein. Musikfreunde dürfen sich auf 
einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Abend 
unter Mitwirkung verschiedener Chöre freuen.

Vereine Oberöwisheim

KKS 1925

Rückblick Kameradschaftsabend
Am 7. Dezember 2024 fand für die KKS Mitglieder und 
Ihren Familien der alljährliche Kameradschaftsabend 
statt. Zu Beginn wurden die Königsscheiben des amtie-
renden Schützenkönig Kevin Kooss und der amtierenden 
Jugendschützenkönigin Monik Bauer präsentiert und in 
der Wirtschaft aufgehangen. Neben leckerem Essen sorgte 
der Grabbelsack mit seinen kleinen aber feinen Geschenke 
für Freude. In diesem Jahr waren vor allem Lichtgeschenke 
im Trend, die sehr gut ankamen. Das anschließende 
Kaffee- und Kuchenbuffet wurde von Oberschützenmeister 
Werner Zimmermann eröffnet, der danach das Wort an 
Schriftführerin Fabienne Götzl übergab. Sie stellte die 
neuen Kalender für das Jahr 2025 vor, die bei Interesse 
bestellt werden konnten. Um auf das Jubiläumsjahr 2025 
einzustimmen, wurde der Kalender mit Fotos aus dem 
Vereinsleben, von Feierlichkeiten, dem Böllerschießen und 
anderen besonderen Ereignissen gestaltet. Danach fand der 
Abend gemeinsam einen gemütlichen Ausklang.

Königsschießen
Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2024 
sind alle KKS Mitglieder und Jungschützen zum traditio-
nellen Königsschießen recht herzlich eingeladen. Der oder 
die neuen Schützenkönige/innen werden von 10 bis 12 Uhr 
ausgeschossen.

Weihnachtsgrüße
Der KKS Oberöwisheim wünscht allen Mitgliedern, Freunde 
und Unterstützer ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche 
Feststage in den Kreisen der Familie und einen guten Rutsch 
in das neue Jahr 2025.
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Fröhliche Weihnachten (© gf )

Pro 3 Dorfgemeinschaft

Glühweinfest
Am Samstag, 11. Januar 2025 wollen wir gemeinsam 
mit Ihnen das neue Jahr, mit einem Glühweinfest beim 
Feuerwehrhaus begrüßen. In dieser aufgewühlten Zeit, 
geben wir Ihnen ab 18 Uhr die Möglichkeit bei Getränken 
und einem Snack sich in ungezwungener Runde zu treffen 
und miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns 
auf Sie.
Auf diesem Weg wünschen wir Ihnen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest mit vielen besinnlichen Augenblicken und 
einen gesunden Start in das neue Jahr.

Vereine Unteröwisheim

1. Kraichtaler Faschingsgesellschaft 
„Uneroiser Kerschdekipper“

Mitreißende Auftritte der Garde: 
Tänze verzaubern Publikum
Die Anfrage der Gemeinde Ubstadt-Weiher, den 
Altennachmittag am 20. November 2024 mit einem Tanz 
zu bereichern, nahm unsere Garde mit Begeisterung an. 
Innerhalb weniger Wochen studierten die Tänzerinnen 
einen altersübergreifenden Gemeinschaftstanz ein. 
Zusätzliche Trainingseinheiten sorgten dafür, dass die 
Choreografie pünktlich und sicher stand.
In der festlich geschmückten Mehrzweckhalle in Ubstadt 
präsentierten die Mädchen ihren Tanz mit großer Freude. 
Das Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus 
und zahlreichen Lobesworten. Für die Tänzerinnen war klar: 
Der Einsatz hatte sich gelohnt.
Am 26. November 2024 hatten unsere Gardemädels die 
Chance, ihren Gemeinschaftstanz erneut aufzuführen. 
Dieses Mal bei der Weihnachtsfeier der städtischen 
Angestellten in Kraichtal. Verstärkt durch einen weiteren 

Tanz unserer Kirschknospen konnte die Garde zwei großar-
tige Choreografien präsentieren, die die Zuschauer begeis-
terten.
Ein weiterer Höhepunkt folgte am 7. Dezember 2024 beim 
Schlossadvent des CVJM Unteröwisheim. In der malerischen 
Kulisse des Schlosshofs erwärmten die Tänzerinnen mit 
ihren beiden Darbietungen die Herzen der Besucher, trotz 
der eisigen Temperaturen. Die weihnachtliche Atmosphäre 
und die Begeisterung des Publikums machten diesen Abend 
zu einem besonderen Erlebnis.
Wir sind unglaublich stolz auf unsere Mädchen, die auch in 
der stressigen Vorweihnachtszeit mit Elan und Engagement 
glänzen. Ihre Leidenschaft und der spürbare Teamgeist 
machen sie zu einem echten Aushängeschild unseres 
Vereins.

Weihnachtliche Vorfreude: Kerschdekipper im Einsatz
Am Samstag, 30. November, bei strahlendem Sonnenschein 
nahmen die Kerschdekipper ihren alljährlichen 
Arbeitseinsatz in Angriff. Die Weihnachtssterne wurden 
fachmännisch an ihren Plätzen montiert und erstrahlen nun 
in voller Pracht über dem Friedrichsplatz.
Die Kerschdekipper hoffen, dass die leuchtenden Sterne 
nicht nur den Platz, sondern auch die Herzen der Besucher 
erhellen und sie in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. 
Mit einem herzlichen "Frohe Weihnachten" wünschen sie 
allen eine besinnliche Adventszeit und viel Freude an der 
festlichen Dekoration.

Die Kerschdekipper in Aktion
(© J. Höpfinger)

Kleintierzuchtverein C194

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
Der Kleintierzuchtverein Unteröwisheim wünscht allen 
Zuchtfreunden, Mitgliedern und Freunden des Vereins 
sowie allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches, friedlicheres und vor 
allem gesundes Neues Jahr 2025.
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TV 1900

Weihnachtsgrüße
Ein weiteres ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu, 
und wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei allen 
Mitgliedern, Trainern und Helfern herzlich zu bedanken. 
Ihr habt mit eurer Leidenschaft, eurem Einsatz und eurem 
Engagement dazu beigetragen, dass unser Verein auch in 
diesem Jahr wieder ein Ort des Miteinanders, der sportli-
chen Erfolge und der Freude sein konnte.
Die Weihnachtszeit lädt uns ein, innezuhalten, Kraft zu 
tanken und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. 
Gleichzeitig blicken wir mit großer Vorfreude auf das 
kommende Jahr, das für unseren Turnverein ein ganz beson-
deres sein wird: Wir feiern unser 125-jähriges Jubiläum!
Dieses großartige Ereignis möchten wir gemeinsam mit 
euch allen begehen. Freut euch auf ein Jahr voller Highlights, 
bei denen wir nicht nur die lange Tradition unseres Vereins 
würdigen, sondern auch unsere Gemeinschaft feiern und 
in die Zukunft blicken werden. Weitere Informationen dazu 
folgen schon bald – seid gespannt!
Nun wünschen wir euch allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit im Kreise eurer Liebsten, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit für das Jahr 2025.
Der Vorstand des TVU

Tischtennis
Berichte der Tischtennis-Abteilung findet ihr bei den 
Vereinsnachrichten des TTC Neuenbürg.

Verein der Vogelfreunde

Erneute Ausstellungserfolge für Kraichtaler Aussteller
Bei den 76. Landesverbandsmeisterschaften der Vogel-
züchter in Plankstadt stellten unsere Kanarienzüchter Rainer 
Bindschädel und Alex Hintermayer sehr erfolgreich aus. 
Eine Kollektion (4 Vögel, der gleichen Art) Phaeo gelb 
intensiv erreichte 371 Punkte, was die höchst bewertete 
Kollektion der ausgestellten Melaninvögel bedeutete. 
Hiermit wurde Rainer Landesmeister. Außerdem bekam er 
für die fünf besten Vögel der Farben- und Positurkanarien 
einen Sonderpreis. Auch die Vögel von Alex waren erfolg-
reich. Eine Kollektion Braun gelb mosaik wurde mit 370 
Punkten bewertet, er hatte damit bei den klassischen 
Melaninvögeln die Championskollektion und wurde mit 
dieser auch Landesmeister. Er stellte außerdem noch den 
besten Vogel bei den Melaninkanarien mit 93 Punkten, auch 
damit wurde er Landesmeister. Mit einer Kollektion Braun 
gelb mosaik Typ 2 erzielte er 368 Punkte und mit einer 
Kollektion Isabell gelb intensiv 365 Punkte und wurde damit 
jeweils Badischer Meister. 
Herzlichen Glückwunsch unseren beiden aktiven 
Ausstellern.
Beiden Ausstellern wünschen wir bei den 
COM-Weltmeisterschaften im Januar 2025, welche in  
St. Maria Portugal stattfinden, ebenfalls viel Erfolg.

(© Landessieger 
2024)

Parteien Kraichtal

Gemeinsam für Kraichtal

Frohe Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr 
2025 wünschen wir allen Kraichtalerinnen und Kraichtalern. 
Wir freuen uns auf den weiteren Austausch und das gemein-
same Voranbringen zum Wohle aller!
Gemeinsam für Kraichtal.

Freie Wählervereinigung Kraichtal

Einladung zur Mitgliederversammlung und Winterfeier
Die Vorstandschaft lädt alle Mitglieder zur außerordent-
lichen Mitgliederversammlung am 11. Januar 2025 in 
die OWK Hütte in Münzesheim ganz herzlich ein. Wir 
beginnen um 16 Uhr und lassen den offiziellen Teil mit 
einer kleinen Winterfeier ausklingen. Zur besseren Planung 
bitten wir um Anmeldung bis zum 5. Januar 2025 unter 
Irina.Kuehlmann@freenet.de oder Tel. Nr. 0160 7512036. 
An dieser Stelle möchte  sich das Vorstandsteam und 
die Fraktion der Freien Wähler Kraichtal e. V. bei allen 
Mitgliedern, Freunden und Gönnern für die in 2024  
geleistete Unterstützung ganz herzlich  bedanken. Ihnen 
und allen Einwohnern unserer Stadt wünschen wir ein 
frohes und friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr 2025, verbunden mit den besten Wünschen für 
Gesundheit, Glück und Erfolg.

SPD Kraichtal

Die SPD in Kraichtal freut sich auf ein erfolgreiches Jahr 
2025, wünscht ein frohes Weihnachtsfest sowie einen  
gelingenden Jahreswechsel.
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Bündnis 90/Die Grünen
Ortsverband Kraichtal

Mitgliederzuwachs
Beim gut besuchten Monatstreffen der Kraichtaler Grünen 
wurden am vergangenen Montag zwei von mehreren 
Neumitgliedern herzlich persönlich willkommen geheißen. 
Es ist sehr erfreulich, dass sie sich schon gleich in die 
Aktivitäten vor der Bundestagswahl einbringen möchten.
Über Wahlkampfaktivitäten berichtete auch Jens Dänner, 
seit wenigen Monaten Mitglied im Vorstand unseres 
Kreisverbands Karlsruhe-Land. Er war beim Monatstreffen zu 
Gast, um sich vorzustellen, und gab Einblicke in die Arbeit 
des Kreisvorstands. Des weiteren berichtete er von der 
Landesdelegiertenkonferenz (LDK), bei der am Wochenende 
zuvor die grüne Landesliste für die Bundestagswahl aufge-
stellt worden war. Die Stimmung dort war sehr positiv, 
und für unseren Wahlkreis ist erneut Sebastian Grässer aus 
Malsch auf der Liste.

Weihnachtsgrüße
Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, Freundinnen 
und Freunden für ihre Unterstützung und wünschen ihnen 
und allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern frohe, gemüt-
liche Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr!

Bundestagskandidat Sebastian Grässer (Mitte) umrahmt von 
einigen Delegierten auf der LDK
(© Patrick Vexler)

Eisenbahnfreunde Pforzheim e.V. 
Belremstraße 70   75180 Pforzheim   Tel. 07231-767 969 

Der Bahnhof Weißenstein ist gut erreichbar mit 
Stadtbuslinie 3 und Kulturbahn/Nagoldtalbahn 

 

Eintritt: Erwachsener: € 5.--   Kind bis 16 Jahre: € 2.--    Familie: € 10.-- 
durchgehend warme Küche, Kaffee und Kuchen 

 

Eisenbahntage 
Bahnhof Weißenstein 

Pforzheim-Weißenstein, Belremstraße 70 
 

Sonntag, 5. Jan. 2025 
Montag, 6. Jan. 2025 

10:00 – 18:00 Uhr 
 

Große Modellbahn-Modul-Anlage 
der Modellbau-AG des  

Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 
   

auf 700m² Ausstellungsfläche Modellanlagen in verschiedenen 
Spurweiten, Fundgrube gebrauchter Modellbahnartikel  

Workshop "Diorama-Bau",  
Spielanlage LGB, Brio-Bahn, etc. 

Wir wünschen allenWir wünschen allen
einen schönen 4. Adventeinen schönen 4. Advent

Baugrundstück in ruhiger Lage
 Bebauung nach  § 34 BGB
 239 m² in Ubstadt-Weiher
 Von Privat, für 120.000 € zu verkaufen
 Mail:  FL253.ubstadt@gmail.com
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www.heilig-gmbh.deTelefon 07258 1411

75038 Oberderdingen

ZUHAUSE. WÄRME. SPÜREN.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

2024098- Schillerstr. 3, 76703 Kraichtal 

 

Amtsblatt Kraichtal: zuständig Thema Druck 

 

 

Ideal für Handwerker! Zweifamilienhaus in 
Menzingen 

Grundstücksfläche ca. 604 m², Gesamtwohn-
fläche ca. 150 m² + Kellergeschoss mit ca. 70 

m², Garage mit Schuppen. Bj. 1954/1969 
Energieausweis wird gerade erstellt. 

Kaufpreis € 444.000,- 

An der Tagweide 2, 76139 Karlsruhe,  
Tel. 0721/9 62 46 60  www.so-immo.de 

 

 
Ideal für Handwerker! 

Zweifamilienhaus in Menzingen
Grundstücksfläche ca. 604 m², Gesamtwohn-

fläche ca. 150 m² + Kellergeschoss mit 
ca. 70 m², Garage mit Schuppen. Bj. 1954/1969

Energieausweis wird gerade erstellt.
Kaufpreis € 444.000,-

Haus gesucht, bevorzugt in Nbg und Oö
3-Köpfige Familie sucht Häuschen mit Garten in Kraichtal, gern 
auch renovierungsbedürftig. Kaufpreis Bis 400.000€ (für
bezugsfertig) Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter
der E-Mail ruffsabrina@aol.com Herzlichen Dank! 

Privatfahrer/in gesucht
Behindertes Ehepaar (geh- und sehbehindert) mit eigenem PKW 
sucht unter der Woche freundliche Person für „Chauffeurdienste“ 
in der näheren Umgebung (Kraichtal,Bretten, Flehingen, Bruchsal, 
Bauerbach etc.). Fahrten nach Absprache (Arztbesuche, Einkäufe, 
Abholung an Haltestellen etc. Tagsüber, gelegentlich spätestens  
20.00 Uhr. Taschengeldbasis oder gerne Minijob oberhalb des 
Mindestlohns. Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 11224 an Thema 
Druck GmbH in Kraichtal-Oberöwisheim oder an info@themadruck.de

 

ab 06. Dez. täglich 
Mo – Sa von 10:00 bis 18:00 Uhr

Tiefenbach, Winzergenossenschaft,
Sportplatzstraße

Verkauf direkt vom Feld 
Am 22. Dez. 09:00 bis 15:00 Uhr  

in Tiefenbach 
(ACHTUNG: NEUES Feld wird ab Ortsmitte 

Tiefenbach ausgeschildert)

Hans-Georg Höfle  Tel:07259/929871  Mobil:0171-2756970 
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Brunnenstraße 254a · 75059 Zaisenhausen
www.et-steinbach.de

Ihr Spezialist für Photovoltaik-Anlagen,
Stromspeicher und Wall-Boxen

G
m

bH

Winter Anzeige FC Flehingen Festbuch 01.04.2020 © projekt-k | werbeagentur . Tel. 07251 359584 . mail@projekt-k.net

©
 w

w
w

.p
ro

je
kt

-k
.d

eStuckateurmeisterbetrieb Winter
Bissingerstr. 8 • 75038 Oberderdingen-Flehingen 

Tel. 07258 / 327405 • Fax 07258 / 327406
Mobil 0172 / 6207497 • stuckateur-winter@web.de

Unsere Leistungen:

• Putzarbeiten

• Fassadengestaltung

• Sanierungsarbeiten

• WDVS-Systeme

• Stuckarbeiten

• Eigener Gerüstbau

• Trockenbau
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Gartenservice
 Ihr Garten in guten Händen      

 l Neuanlage von Rasen und Pflanzfläche 
 l Pflege von Rabatten 
 l Baum- und Heckenschnitt 
 l Pflaster- und andere Gartenarbeiten

Roland Hotz Gartenservice
76703 Kraichtal-Mü., Tel. 0160-1882280 / Tel. 07250-236

Kein Heizöl mehr ?

eberhardt-bruchsal.de

Rufen Sie uns an 
bevor es zu spät ist.

Telefon 07251 95700

Sie sind interessiert an
aktuellen Kraichtaler Informationen aus
✓ der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat
✓ den Kindergärten und Schulen
✓ den Ämtern und Behörden
✓ den Kirchen- und Religionsgemeinschaften
✓ dem Vereins- und Parteileben

Angeboten und Neuem von
✓ Kraichtaler Firmen
✓ auswärtigen Anbietern
✓ Privatpersonen
✓ Familienanzeigen

Dann abonnieren Sie doch einfach das Amtliche 
Mitteilungsblatt Kraichtal, das Sie genau darüber 
wöchentlich informiert.

Unter dem Link

abo-kraichtal.themadruck.de
finden Sie die verschiedenen Abo-Angebote mit 
den jeweiligen Preisen und können es nach Ihren 
Wünschen ganz einfach bestellen.

Wir freuen uns sehr, Sie als neuer 
Leser begrüßen zu dürfen.

Ihr THEMA-Druck-Team
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Im Namen aller Angehörigen: 
Dein Mann Reinhard, deine Kinder,  
Enkel & Urenkel 

Herzlichen Dank  
sagen wir allen, die sich in stiller  
Trauer mit uns verbunden fühlten  
und ihre Anteilnahme auf vielfältige 
Weise zum Ausdruck gebracht haben.  Renate  

Hascher 

Kraichtal-Gochsheim, im Dezember 2024 

Für einen 
würdevollen Abschied

An der Kraich 7,  76703 Kraichtal    

Wilfried Last Martina Hoffmann 

Weihnachtsurlaub vom 
23.12.24 bis einschl. 03.01.25

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, von vielen Blättern eines. 
Das eine Blatt, man merkt es kaum, denn eines ist ja keines. 
Doch dieses eine Blatt allein war Teil von unserem Leben.  
Drum wird dies eine Blatt allein uns immer wieder fehlen.     

Traurig und doch voller Dankbarkeit  
nehmen wir Abschied von   

Roland Neudeck 
* 27.12.1946    † 12.12.2024 

In stiller Trauer: 
Inge Neudeck 

Uwe und Michaela Neudeck 

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am  
Freitag, den 20. Dezember 2024 um 13.00 Uhr,  

auf dem Friedhof in Menzingen statt. 
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Urlaub 
vom 

23.12.2024
bis 

03.01.2025
Ab Dienstag, 07.01.2025 

sind wir wieder für Sie da!

Das nächste 
Mitteilungsblatt 

erscheint 

in der 2. KW 

Albert-Schweitzer-Straße 42
76703 Kraichtal-Oberöwisheim

Tel.: 07251 9652-11
E-Mail: info@themadruck.de 
Internet: www.themadruck.de

Pomeranian Pärchen (m + w, kastriert), 
noch in Spanien, 

suchen zusammen ein gutes Zuhause!
Kontaktdaten:
07472 7295 oder 01520 9053244
kontakt@treue-hundeseelen.de
www.treue-hundeseelen.de

Naturfischzucht Haubruch
Kraichtaler - Edel - Forelle - Karpfen

Fischverkauf 
sowie Vorbestellungen

für Weihnachten 
Haupt-Verkaufstag 

am Mo. 23.12. + Di. 24.12.

Verkauf bei 
Metzgerei Martin 

Dr.-Alfred-Leitz Str. 43, 76703 Kraichtal-Go., 
Tel. 07258/924116  Mobil: 0151 62802799

Forellen frisch und geräuchert
Karpfen frisch und geschuppt

Urlaub vom 25.12.2024 - 07.01.2025,
ab dem 08.01.2025 sind wir wieder für Sie da!

Holzofen-Bäckerei

Kraichtal-Oberöwisheim
Bachstraße 72

Tel. 07251/63214

Möge jeder Tag dir strahlende, 
glückliche Stunden bringen, die 
das ganze Jahr bei Dir bleiben!
(Irischer Segen)

In diesem Sinne wünschen 
wir allen Kunden frohe 
Weihnachten und ein 
gesegnetes neues Jahr!

Ihre Bäckerei Pfeifer
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In unserem
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In unserem Saftladen erwartet Sie ein reichhaltiges Angebot
an regionalen Direktsäften und exotischen Fruchtsäften.

Hier findet man wirklich für jeden Geschmack etwas!

Im Eiselbrunnen 3 in D-76703 Kraichtal-Unteröwisheim

www.zumbach-fruchtsaft.de

SAFTLADEN ÖFFNUNGSZEITEN
Ihr Abholmarkt in KT-Unteröwisheim

Mo / Di 15:00 - 18:00 Uhr
Mi Geschlossen
Do / Fr 15:00 - 18:00 Uhr
Sa 09:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten 
für Weihnachten

Mo. 23.12. 08:00 - 12:30 Uhr 
 15:00 - 18:00 Uhr
Di. 24.12.   08:00 - 12:30 Uhr 
Mi. 25.12.   1. Weihnachtsfeiertag
Do. 26.12.   2. Weihnachtsfeiertag

Öffnungszeiten 
für Silvester

Fr. 27.12.   08:00 - 12:30 Uhr
 15:00 - 18:00 Uhr 
Sa. 28.12.   08:00 - 12:30 Uhr
Mo. 30.12.   08:00 - 12:30 Uhr
 15:00 - 18:00 Uhr 
Di. 31.12.   08:00 - 12:30 Uhr

Weihnachtsangebot
19.12. bis 24.12.24

- Hirschbraten
- Hirschedelgulasch
- Rehkeule
- Rehbraten
- Rehrücken
- Wildschweinbraten
- Wildschweinedelgulasch
- Dry Age

- Kalbsschnitzel
- Kalbsbraten
- Rumpsteak
- Rinderlende
- Lammbraten
- Lammkeule

Grobe Bratwurst 100 g 1,59 €
Kalbfleischleberwurst 100 g 1,99 €
(fein und Trüffel)

Schweinebraten 100 g 1,39 €
Frischer Feldsalat vorgeputzt 100 g 1,69 €
Schinken in verschiedenen Größen 
bei uns erhältlich

ZU WEIHNACHTEN EMPFEHLEN WIR
AUS EIGENER SCHLACHTUNG

PROBIEREN SIE UNSER Salamisortiment
AUS EIGENER HERSTELLUNG - NATURGEREIFT

Haussalami, Chillisalami, Pfeffersalami, 
luftgetrocknete Salami, Huggi‘s

Beim Kauf von 5 Dosen 1 Dose gratis
eigene Schlachtung • eigene Herstellung

hier schlachtet der Chef noch selbst

Naturfischzucht „Haubruch“ (R. Abel + Sebastian Martin) 
Fischverkauf bei Metzgerei Martin 

Tel.: 07258/924116
Vorbestellung für Weihnachten 

Kraichtaler Edelforelle geräuchert oder natur

Dr.-Alfred-Leitz Str. 43, 76703 Kraichtal-Go. 
Tel. 07258/924116, Fax 07258/924117 

info@martin-partyservice.de

Allen unseren Kunden wünschen wir 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

frohes und gesundes Neues Jahr

Denkmalgeschütztes Bauernhaus 
mit landw. Gebäuden 266 m² in Ubstadt-Weiher 
von Privat zu verkaufen. Preis 350.000,- Euro

bauernhaus.ubstadt@gmail.com
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Visitenkarten 85 x 55 cm

Albert-Schweitzer-Str. 1

Albert-Schweitzer-Str. 1

Albert-Schweitzer-Str. 1

Tel.: 0 72 51 / 6 33 10

Tel.: 0 72 51 / 6 33 10

Tel.: 0 72 51 / 6 33 10

Tel.: 0 72 51 / 6 33 10

76703 Oberöwisheim

76703 Oberöwisheim

76703 Oberöwisheim

Blumen&mehr

Blumen&mehr

Blumen
&mehr

Blumen
&mehr

Albert-Schweitzer-Str. 1 76703 Oberöwisheim

A

B

C

D

Preise: 

 500 Stck.:
    99,-- €
  + MwSt.

1000 Stck.:
  135,-- €
  + MwSt.

Visitenkarten 85 x 55 cm

Albert-Schweitzer-Str. 1

Albert-Schweitzer-Str. 1

Albert-Schweitzer-Str. 1

Tel.: 0 72 51 / 6 33 10

Tel.: 0 72 51 / 6 33 10

Tel.: 0 72 51 / 6 33 10

Tel.: 0 72 51 / 6 33 10

76703 Oberöwisheim

76703 Oberöwisheim

76703 Oberöwisheim

Blumen&mehr

Blumen&mehr

Blumen
&mehr

Blumen
&mehr

Albert-Schweitzer-Str. 1 76703 Oberöwisheim

A

B

C

D

Preise: 

 500 Stck.:
    99,-- €
  + MwSt.

1000 Stck.:
  135,-- €
  + MwSt.

Tel.: 07251/63310 ∙ Albert-Schweitzer Str. 1 ∙ 76703 Kraichtal-Oberöwisheim

Öffnungszeiten:
Mo. und Di. 9:00 - 12:30 Uhr
Mi., Do., Fr. 9:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Ab Januar neue Öffnungszeiten:
Mo. und Di. geschlossen
Mi., Do., Fr. 8:30 - 17:30 Uhr
Sa. 8:00 - 13:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Am Dienstag, 24.12.2024 haben wir bis 13 Uhr geöffnet!
Wir haben von 27.12.2024 bis 31.12.2024 geöffnet!
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung entgegen, um Ihren 
ganz persönlichen Wunsch zu erfüllen!

Wir haben Urlaub vom 01.01.2025 - 14.01.2025
Ab Mittwoch 15.01.2025 sind wir wieder für Sie da!

wünscht all seinen Kunden 
frohe Weihnachten 
und ein schönes neues Jahr

WIR 

WÜNSCHEN 

genußvolle 
WEIHNACHTEN UND 

EIN GESEGNETES 

NEUES JAHR

ALLES 
FÜR EINEN 

guten
KAFFEE

KÜCHEN | GERÄTE | KAFFEE
FRAUENBRUNNER STR. 15
EPPINGEN 07262 5523
www.HerrmannEC.de

FROHE
WEIHNACHTEN

 und einen guten Start ins Jahr 2025
wünschen wir 

allen Kraichtalerinnen und Kraichtalern. 

Wir freuen uns auf den weiteren
Austausch und das gemeinsame
Voranbringen zum Wohle aller! 

Gemeinsam für Kraichtal

TAXI
WEISSeit 

1970
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www.scheck-raumgestaltung.de

Fabrikstraße 5 · 76703 Kraichtal-Uö. 
Fon: 07251 960 821 

E-Mail: scheck.kraichtal@t-online.de 

 Frohe 
Weihnachten

und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

www.scheck-raumgestaltung.de

Fabrikstraße 5 · 76703 Kraichtal-Uö. 
Fon: 07251 960 821 

E-Mail: scheck.kraichtal@t-online.de 

 Frohe 
Weihnachten

und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

www.scheck-raumgestaltung.de

Fabrikstraße 5 · 76703 Kraichtal-Uö. 
Fon: 07251 960 821 

E-Mail: scheck.kraichtal@t-online.de 

 Frohe 
Weihnachten

und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Wir danken all unseren Kunden, Geschäft spartnern
und Bekannten und freuen uns Sie im nächsten Jahr

an unserem neuen Standort
„Im Eiselbrunnen 13, Kraichtal-Unteröwisheim”

begrüßen zu dürfen.

Benjamin Jasse übernimmt die Firma Licht & Design
als alleiniger Geschäft sführer.

Das Team von Elektro Jasse Licht & Design GmbH
wünscht ein

�e�e��e�e� W���na�hts�es�
und ein

��ü���i��e� N��e� J���!
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und Bekannten und freuen uns Sie im nächsten Jahrund Bekannten und freuen uns Sie im nächsten Jahrund Bekannten und freuen uns Sie im nächsten Jahrund Bekannten und freuen uns Sie im nächsten Jahrund Bekannten und freuen uns Sie im nächsten Jahrund Bekannten und freuen uns Sie im nächsten Jahrund Bekannten und freuen uns Sie im nächsten Jahr

an unserem neuen Standortan unserem neuen Standortan unserem neuen Standortan unserem neuen Standortan unserem neuen Standortan unserem neuen Standortan unserem neuen Standort
„Im Eiselbrunnen 13, Kraichtal-Unteröwisheim”„Im Eiselbrunnen 13, Kraichtal-Unteröwisheim”„Im Eiselbrunnen 13, Kraichtal-Unteröwisheim”„Im Eiselbrunnen 13, Kraichtal-Unteröwisheim”„Im Eiselbrunnen 13, Kraichtal-Unteröwisheim”„Im Eiselbrunnen 13, Kraichtal-Unteröwisheim”„Im Eiselbrunnen 13, Kraichtal-Unteröwisheim”

begrüßen zu dürfen.begrüßen zu dürfen.begrüßen zu dürfen.begrüßen zu dürfen.begrüßen zu dürfen.begrüßen zu dürfen.begrüßen zu dürfen.

Benjamin Jasse übernimmt die Firma Licht & DesignBenjamin Jasse übernimmt die Firma Licht & DesignBenjamin Jasse übernimmt die Firma Licht & DesignBenjamin Jasse übernimmt die Firma Licht & DesignBenjamin Jasse übernimmt die Firma Licht & DesignBenjamin Jasse übernimmt die Firma Licht & DesignBenjamin Jasse übernimmt die Firma Licht & Design
als alleiniger Geschäft sführer.als alleiniger Geschäft sführer.als alleiniger Geschäft sführer.als alleiniger Geschäft sführer.als alleiniger Geschäft sführer.als alleiniger Geschäft sführer.als alleiniger Geschäft sführer.

Das Team von Elektro Jasse Licht & Design GmbHDas Team von Elektro Jasse Licht & Design GmbHDas Team von Elektro Jasse Licht & Design GmbHDas Team von Elektro Jasse Licht & Design GmbHDas Team von Elektro Jasse Licht & Design GmbHDas Team von Elektro Jasse Licht & Design GmbHDas Team von Elektro Jasse Licht & Design GmbH
wünscht einwünscht einwünscht einwünscht einwünscht einwünscht einwünscht ein

�e�e��e�e� W���na�hts�es��e�e��e�e� W���na�hts�es��e�e��e�e� W���na�hts�es��e�e��e�e� W���na�hts�es��e�e��e�e� W���na�hts�es��e�e��e�e� W���na�hts�es��e�e��e�e� W���na�hts�es�
und einund einund einund einund einund einund ein

��ü���i��e� N��e� J���!��ü���i��e� N��e� J���!��ü���i��e� N��e� J���!��ü���i��e� N��e� J���!��ü���i��e� N��e� J���!��ü���i��e� N��e� J���!��ü���i��e� N��e� J���!

gesucht?  →  gefunden!

Handwerksbetriebe und Einzelhandel in Kraichtal
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Unsere Praxis bleibt vom 23.12.2024 bis 
einschließlich 01.01.2025 geschlossen. 

Susanne Hartmann, Peter Krätzel, Birgit Michaelsen, Antje Mildenberger,
Daniela Pfeiffer und Katja Wiesemann-Sälzler.

Fröhliche Weihnachten und ein magisches neues Jahr.

Das Happy Care Team dankt herzlichst 
für das entgegengebrachte Vertrauen.
Untere Schloßstr. 11 · 76703 Kraichtal
Tel. 07250-3311836 · Mobil: 0174-9108980 
info@happy-care.info

Perfekt ist das Leben nie.Aber es gibtMenschen, die esbesonders machen-Verfasser unbekannt-

Ambulanter Pflegedienst
& Sozialstation

Leopoldstraße 1 - Kraichtal
07251 / 60 90 7
www.lajer.de - hallo@lajer.de

Wir tun, was wir können 
und können was wir tun!

Reparaturservice für Hausgeräte mit 
50 Jahren Erfahrung! Vertrauen Sie 
unserem zuverlässigen Service.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und bemühen 
uns auch im neuen Jahr um Ihre Geräte. 
Bleiben Sie gesund und haben Sie eine gute Zeit.

N
eu

jah

rsbesen in der Besenstube Büchele

02.01.25 - 05.01.25
09.01.25 - 12.01.25 

täglich ab 11.00 Uhr
Auf Ihren Besuch freut sich Fam. Büchele

Heiligenäcker 1, 75057 Kürnbach
Tel. 07258/7640 oder 924130

Sie erreichen uns 
mit der Stadtbahn S4 Karlsruhe-Heilbronn
oder S9 Bruchsal-Bretten und weiter mit 

S4 Haltestelle Zaisenhausen, 
danach Wanderweg ausgeschildet.
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Frank 
Zimmermann

Anja 
Spiegelhalter

Petra 
Fitterer

W
E
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N
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eltweit strahlen Lichter weit,

rinnern uns an den Zusammenhalt,

n den Herzen wächst das Licht,

offnung heilt, was uns zerbricht.

eue Wege, neue Ziele,

ber trotzdem sind wir hier,

harity und Liebe füllen

erzen auf in dieser Zeit.

eilen, was wir haben, gern,

rleben Glück, das uns vereint,

eue Zeiten, neue Sterne 

Weihnachten zeigt, was wirklich bleibt.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue im vergangenen Jahr!

Wir möchten uns ganz herzlich für die angenehme Zusammenarbeit mit Ihnen  
bedanken. Ihr Vertrauen in unsere Druckdienstleistungen und Ihre Treue als  
Anzeigen-, Großhandels- und Drucksachenkunden bedeuten uns viel.

Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien  
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit – sowohl im geschäftlichen als auch im privaten 
Bereich. Möge das neue Jahr viele positive Momente und großartige Chancen für uns 
alle bereithalten!

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!
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FRÖHLICHE
WEIHNACHTEN

WÜNSCHT DAS TEAM VON

MÄCKEL BAU
UND ZIMMEREI GMBH
AM ECKWEG 8, 76703 KRAICHTAL-LANDSHAUSEN


